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Vorwort 

 
Im Oktober 2008, hat die außerordentliche Mitglieder Versammlung des ASPV in Zürich beschlossen, unsere 
Arbeitsgruppe: Psychotherapiewissenschaft PTW, zu gründen. Unsere Aufgaben wurden in den drei folgen-
den Fragepunkten zusammengefasst, zu denen wir in diesem nun vorliegenden und vertieft recherchierten 
Bericht, unsere Antworten geben können.  
 

1. Was bedeutet die Bologna-Reform für den Psychotherapie-Titel, dessen Anerkennung und die 
entsprechende Ausbildung? 

Diese Reform im Bildungswesen auf Hochschulniveau bedeutet für den Psychotherapie Berufstitel eine grosse 
innovative Chance. Unser Beruf  kann nun direkt studiert werden. Über einen Bachelor als Erststudium, via 
Master Abschluss in Psychotherapiewissenschaft PTW, kann nach Wunsch noch  ein Doktorat in PTW  
gemacht werden. Im Weiteren erlaubt die Bologna-Reform einen Passarellen-Einstieg auf Master Ebene in 
unseren Beruf.  

2. Ist es sinnvoll, in der Schweiz einen PTW-Master anzubieten? Wenn ja, wo? Wer kann das initiieren 
und verwirklichen. 

Mit dem Wissen, das wir in all den Nachforschungen zu PTW gemacht haben, kommen wir einstimmig zum 
Schluss, dass es sehr sinnvoll ist, in der Schweiz einen dirkten PTW Studiengang und nicht nur Master 
anzubieten. Auf die Frage wo so ein Studiengang angeboten werden kann, ist der Kantonale Kontext der 
gegenwärtigen Gesetzgebung im Bildungswesen zu beachten. Sicher ist, dass wir in den Kantonen etwas 
verwirklichen könnnen, in denen solche innovative Projekte willkommen sind. Initiieren kann es die Schweizer 
Charta für Psychotherapie (SCPT) in Liason mit andern Interessegruppen wie der ASPV und Hochschulen. 

3. Was gibt es diesbezüglich schon im europäischen Raum (speziell EU, Deutschland, Österreich, 
England, Irland)? ï Können Aussagen zu Entwicklungstendenzen im europäischen Raum gemacht 
werden? 

Ja, wir können eine ganze Reihe von positiven und ermutigenden Aussagen über Entwicklungstendenzen in 
Europa machen. Da gibt es zum einen Universitäten und Hochschulen die ein konsekutives Studium in PTW 
anbieten. Zum anderen gibt es Interessensgruppen welche die Entwicklung der Psychotherapie zu einer ei-
genständigen Wissenschaft fördern. Im Weiteren gibt er vielerlei Publikationen zu diesem spannenden Thema.  
 
Es freut uns Autorinnen und Autoren in dieses Bericht ihnen mitteilen zu dürfen, wie sich unser eigenständi-
ger, freier und wissenschaftlicher Beruf spannend weiter entwickelt. Wir hoffen mit unserem Bericht, den wir 
ihnen hiermit überreichen, selber einen Beitrag zu dieser erfreulichen Entwicklung in der Schweiz beitragen zu 
dürfen. 
Als Vorsitzender der Arbeitsgruppe PTW des ASPV bedanke ich mich recht herzlich bei allen Autorinnen und 
Autoren, die in vielen Arbeitsstunden und Sitzungen aus ihrem Wissen und den eigenen langen Berufserfah-
rungen, diesen reichhaltigen Bericht ermöglicht haben. 
 
Theodor Itten 
Sankt Gallen, den 20. Januar 2010 
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1.0 Anlass und Ziel der Studie 

 

Anlässlich der Retraite des SPV Vorstandes, im August 2008 hat der Vorstand beschlossen, an der a.o.MV 
des SPV vom 25.Oktober 2008 eine Arbeitsgruppe PTW mit folgenden Aufgaben einzusetzen. 
 
Der Anerkennung der Psychotherapie als eigenständige, wissenschaftliche Disziplin fehlt ein klares Konzept, 
welches mit der Bologna-Reform im Bildungswesen kompatibel ist. 
Es muss geprüft werden, ob sich ein solches Konzept formulieren lässt. 
Die Arbeitsgruppe beantwortet bis spätestens zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2010 folgende Fragen 
in Form eines schriftlichen Arbeitsberichtes: 
 

¶ ĂWas bedeutet die Bologna-Reform für den Psychotherapie-Titel, dessen Anerkennung und die 
entsprechende Ausbildung? 

 

¶ Ist es sinnvoll, in der Schweiz einen PTW-Master anzubieten? Wenn ja, wo? Wer kann das initiieren 
und verwirklichen? 

 

¶ Was gibt es diesbezüglich schon im europäischen Raum (speziell EU, BRD, Österreich, Frankreich, 
Italien)? ï Kºnnen Aussagen zu Entwicklungstendenzen im europªischen Raum gemacht werden?ñ 

 
 

1.1 Rückbesinnung auf die notwendige Kooperation des ASPV mit der Charta  

 
Die Schweizer Charta für Psychotherapie (Charta) ist 1993 aus dem ASPV hervorgegangen. Der SPV ist nach 
wie vor das grösste Verbandsmitglied in dieser grössten psychotherapeutischen Dachorganisation der 
Schweiz. Der ASPV kümmert sich um die Anliegen der berufstätigen PsychotherapeutInnen, sei das im Be-
reich der Honorare, der Versicherungen, der Fortbildung und rechtlichen Absicherung. Die Begegnungspunkte 
der zwei Organisationen sind im Bereich des Berufes und dem Ort unseres Berufes in der Gesellschaft und 
Gesundheitspolitik. 
Peter Schulthess hat in seinem 2003 erschienen Artikel: Zehn Jahre Schweizer Charta für Psychotherapie 
(Psychotherapie Forum Supplement Vol.11 No.4, S.126-129) die Entwicklung der Charta ausführlich geschil-
dert.  
Im Interview mit Ernst Spengler, Gründungsmitglied und alt Präsident des ASPV, zum 25. Jubiläum des Ver-
bandes, das Theodor Itten für das à jour! Aktuelles für ASPV-Mitglieder Nr.28/ Juli 2004, S.25-28 geführt hat, 
wird das erklärte Ziel der Gründung des ASPV mit 47 Mitglieder, wie folgt genannt: Den Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten eine Stimme in der Öffentlichkeit zu verschaffen und die Anliegen des Berufsstandes 
wie der Patienten wirksam zu vertreten. Im Weiteren galt es, sich von unseriösen Angeboten im Psychothera-
piebereich klar abzugrenzen. 
In diesem Sinne unterstützten bereits die GründerInnen grundsätzlich eine staatliche Regelung des Zugangs 
zur Weiterbildung in Psychotherapie mit hohen Ausbildungsanforderungen. Ein weiteres Ziel von 1979 war die 
berufspolitische Einflussnahme auf die im selben Jahr geplante Revision des Kranken- und Unfallversiche-
rungsgesetz. 
 
Spengler erläutert die Geschichte des ASPV wie folgt: 
ĂAls die Kantone Baselstadt und Baselland als erste in der Schweiz eine Verordnung ¿ber die Regelung des 
Berufes der Psychotherapeuten vorbereiteten (sie trat 1975 in Kraft), wurde ich im Jahr 1974 in der Schweize-
rischen Gesellschaft für Praktische Psychologie (die von Jung gegründet worden war und für Interessierte aller 
psychotherapeutischen Schulen sowie für Ärzte offen stand) als Leiter einer Kommission eingesetzt, die sich 
mit den neuen berufspolitischen Entwicklungen beschäftigte. Im Mai 1978 legte die Zürcher Gesundheitsdirek-
tion ebenfalls einen ersten Entwurf für die Regelung der Psychotherapie vor. An der Gründungsversammlung 
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vom 3. März 1979 wurde Heinrich Balmer zum ersten Präsidenten gewählt. Agnes Wild, Franz-Xaver Jans, 
Franz Renggli und Ernst Spengler, ab 1980 Vizepräsident, wurden in den Vorstand gewählt.  
 
Bei der Gründung hatte der SPV 47 Mitglieder, die sich allerdings noch einer Überprüfung ihrer Ausbildungs-
curricula durch die rasch eingesetzte Aufnahmekommission zu unterziehen hatten. Zuvor nahm aber die Aus-
einandersetzung über die Aufnahmekriterien einige Zeit in Anspruch. Schon damals war die Frage der Art des 
Hochschulabschlusses umstritten und führte vor allem in der Delegiertenkammer, wo die Vertreter der sich 
anschliessenden Ausbildungsinstitutionen Einsitz hatten, zu lebhaften Auseinandersetzungen. Es war den 
Gründern klar, dass nur ein geeinigter Psychotherapeutenstand, dessen Mitglieder ein hohes Ausbildungsni-
veau hatten, überhaupt Aussicht auf Gehör und Einfluss bei den Behörden haben konnte. Der Weg dahin war 
aber steinig, denn die Partikularinteressen der Schulen und Verbände, die zum Teil in Rivalitäten standen, 
wurden damals noch vehement verfochten; erst ein gutes Jahrzehnt später, mit der Gründung der Schweizer 
Charta für Psychotherapie, konnte eine Dachgesellschaft mit bindenden Richtlinien für die Mitglieder realisiert 
werden. Den Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten eine Stimme in der Öffentlichkeit zu verschaffen 
und die Anliegen des Berufsstandes wie der Patienten wirksam zu vertreten, das war das erklärte Ziel der 
SPV-Gründung. Denn in der zuvor herrschenden Zersplitterung und Rivalität war die Psychotherapie bloss 
Spielball im politischen und wirtschaftlichen Kraftfeld anderer Interessenten.  
 
Fatale Auswirkungen bis heute hatte die Ablehnung der Revision des Zürcher Gesundheitsgesetzes 
in der Volksabstimmung von 1982 ï in der eine vernünftige Zulassungsregelung für Psychotherapeuten ent-
halten warï weil die Ärzteschaft die ebenfalls enthaltene Beschränkung der Selbstabgabe von Medikamenten 
bekämpfte. Zwar waren in den folgenden Jahren einige Erfolge zu verzeichnen. So brachte 1984 der Sieg des 
SPV vor Bundesgericht über den Kanton Waadt die Wahrung der Eigenständigkeit unseres Berufes gegen-
über Bestrebungen, ihn nur unter ärztlicher Aufsicht ausüben zu dürfen. Und ein vom SPV initiierter Pilotpro-
zess bis vor Zürcher Verwaltungsgericht zur Erlangung einer Praxisbewilligung ergab 1991, dass die auf Ärzte 
beschränkte Zulassung für Heilberufe im Zürcher Gesundheitsgesetz die Bundesverfassung verletzte. Der 
Erfolg zwang die Regierung, eine Regelung zur Berufszulassung für Psychotherapeuten zu erlassen. In der 
Folge, unter dem Einfluss der inzwischen reorganisierten Psychologenlobby, erliess die Regierung eine Ver-
ordnung, welche nur Hauptfachpsychologen zur Therapieausbildung zulassen wollte und keine Übergangsreg-
lung für bereits Berufstätige vorsah. Der SPV erhob dagegen staatsrechtliche Beschwerde, und das Bundes-
gericht erklärte an der mündlichen Verhandlung mit 4 zu 1 Stimme das Psychologenmonopol für verfassungs-
widrig und verlangte eine Übergangsregelung; in der späteren schriftlichen Begründung wurde aber nur fest-
gehalten, dass ein Psychologenmonopol wenigstens eine gesetzliche Grundlage haben müsste. Dies führte 
schliesslich zur gesetzlichen Regelung, die seit 2002 in Kraft ist, nachdem der SPV nochmals das nun auf 
Gesetzesebene verankerte Psychologenmonopol angefochten hatte. Das Bundesgericht, dessen zweite 
staatsrechtliche Abteilung nun von Bundesrichter Wurzburger präsidiert wird, der 1993 als einziger die Zulas-
sungseinschränkung auf Psychologen als verfassungskonform sah, wies die Beschwerde des SPV 2001 mit 
einer Kehrtwendung seiner früheren Argumentation ab. Dies stärkte die standespolitisch motivierte Position 
der Psychologenverbände nun auch beim Erlass einer eidgenössischen Zulassungsregelung, die im Entwurf 
vorliegt. Auf versicherungsrechtlicher Ebene war der Vertrag des SPV von 1986 mit der Krankenfürsorge Win-
terthur (KFW, heute: Wincare) ein grosser Erfolg. Die KFW unter dem vormaligen Baselländer Sanitätsdirektor 
Paul Manz zahlte bei SPV-Mitgliedern, aber auch bei Nichtmitgliedern mit einer kantonalen Praxisbewilligung, 
pro Therapiestunde Fr. 85.ï, und je nach wirtschaftlicher Lage der Patienten war es möglich, ein privatbezahl-
tes Honorar bis zu einem maximalen Gesamtbetrag von Fr. 130.ï zu erhalten. Dieses Modell war kostengüns-
tig: im Jahr 1991 bezahlte die KFW pro Versicherten Fr. 4.82 im Jahr für Psychotherapie. Bei einer Hochrech-
nung von den 470000 Versicherten der KFW auf die damals 6,815 Mio. Versicherten aller Krankenkassen in 
der Schweiz wäre 1991 ein Aufwand von 29,6 Mio. Fr. pro Jahr für Psychotherapie entstanden, was 2,78 
Promille des Gesamtaufwandes der Krankenkassen in jenem Jahr entsprochen hätte. 1991 wurden allein für 
Psychopharmaka 218 Mio. Fr. ausgegeben. Die KFW ist übrigens die einzige Krankenkasse geblieben, die 
ihre Kosten für Psychotherapie offengelegt hat. ï Ein weiterer Erfolg des SPV war der Vertrag mit der IV, der 
im Frühjahr 1989 rückwirkend auf Jahresbeginn abgeschlossen wurde. Er brachte einen Tarif von Fr. 130. ï 
pro Stunde. 
Bereits 1991 wurde den Parlamentariern eine erste Stellungnahme des SPV zur Revision des KUVG ausge-
händigt; weitere und viele persönliche Kontakte folgten bis zum Erlass des neuen KVG. Die Kostenexplosion 
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im Gesundheitswesen führte aber nicht etwa dazu dort zu sparen, wo Kosten massiv gestiegen waren, son-
dern diente als Vorwand, die Psychotherapeuten weiterhin von den obligatorischen Kassenleistungen auszu-
schliessen, indem der Gesetzgeber sie nicht als selbständige Leistungserbringer ins KVG aufnahm. Man pries 
verbal den Wettbewerb und die Konkurrenz, verhinderte aber beides durch die Zementierung des Ärztemono-
pols für aus der Grundversicherung bezahlte Psychotherapie im KVG. 

Der SPV hatte ein beachtliches Wachstum bei der Zahl der Mitglieder zu verzeichnen. 
Bei der Gründung im Jahr 1979 waren es 47 Mitglieder, 1981 65, 1983 120, 1986 261, 1988 427, 1989 503, 
1993 661, 1995 746, 1999 1140, seither hat die Mitgliederzahl jedoch abgenommen. 
 
Die Gründung der Charta für die Ausbildung in Psychotherapie im Jahr 1991 und deren Unterzeichnung in 
Zürich im März 1993 durch 27 Ausbildungsinstitutionen und ausbildende Verbände, war ein Erfolg. 
Vorläufer waren die Minimalrichtlinien für eine psychotherapeutische Ausbildung von 1984 und ein erfolgloser 
Versuch von Stefan Eicher und Theodor Itten im Herbst 1988, die Institutionen an einen Tisch zu bringen. Den 
Durchbruch schaffte erst Ruedi Buchmann im Herbst 1989. Aus diesen Anstrengungen um einen Konsens zur 
Ausbildung entstand die Charta. Ab 1994 führte die Charta das sogenannte Ergänzungsstudium Psychothera-
piewissenschaften durch, um angehenden PsychotherapeutInnen ohne Psychologieabschluss eine Nachquali-
fizierung anzubieten. Beim Aufbau des Ergänzungsstudiums hat insbesondere Franz Brander Pionierarbeit 
geleistet. Im Januar 1998 hat sich die Charta zu einem vom SPV unabhängigen Verein reorganisiert, der u.a. 
die Ausbildungsqualität der Mitgliederinstitutionen ¿berpr¿ft.ñ 
(Quelle: Spengler E. 2004) 
 

1.2 Psychologieberufegesetz (PsyG)  

 
Der SPV und die Schweizer Charta für Psychotherapie begrüssen ein nationales Gesetz zur Psychotherapie. 
Nur darf unser Beruf nicht unter einem Psychologiebenennungsgesetz geregelt werden, da wir per se kein 
Psychologieberuf sind. 
 

1.2.1 Was Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten vom PsyG erwarten 

        (Stellungnahme von ASPV und Charta zum Entwurf PsyG) 

1.2.1.1 Ausgangslage 

 
Die Zulassung zur qualifizierten Ausübung des Berufes als Psychotherapeutin / Psychotherapeut ist ab 1975 
kantonal in Gesundheitsgesetzen geregelt worden. Meist wird ein Hochschulabschluss in Psychologie oder 
einem anderen humanwissenschaftlichen Fach mit einer Ergänzung in psychotherapierelevantem psychologi-
schem Grundwissen als Vorbildung verlangt. Zentrales Ausbildungselement ist aber die fünfjährige Be-
rufsausbildung in Psychotherapie, die als Postgraduate-Weiterbildung seit Jahrzehnten an privaten Ausbil-
dungsinstitutionen, seit einigen Jahren auch in MAS-Studiengängen absolviert wird.  

 
Dann strebte der Bundesrat bis 1998 eine bundesgesetzliche Regelung der Psychotherapie an, und zwar im 
inzwischen revidierten Bundesgesetz über die Medizinalberufe, wo sie als Heilberuf auch situiert sein müsste. 
Wegen des Streites zwischen PsychologInnen und PsychotherapeutInnen um die universitäre Vorbildung 
(Psychologiemonopol versus offenen Zugang) kam diese Regelung nicht zustande. 2001 forderten die Motio-
nen Triponez und Wicki, welche von der Seite der universitären Psychologie initiiert worden waren, die Ausar-
beitung eines Psychologieberufegesetzes (PsyG). Der Bundesrat beauftragte 2002 das BAG, nun beide Be-
reiche in diesem Gesetz zu regeln. Beim Vorentwurf zu einem PsyG haben unsere Verbände gerne und en-
gagiert mitgewirkt und die Erfahrung von psychotherapeutisch tätigen Fachkräften eingebracht.  
 
Im Bereich der universitären Ausbildung haben wir stets einen multidisziplinären Zugang vertreten, verbunden 
mit der Auflage, dass allenfalls fehlendes psychotherapierelevantes Grundlagenwissen auf universitärer Stufe 
zu ergänzen sei. Dazu sind bolognafähige Passerellen für QuereinsteigerInnen zu schaffen, um die berufliche 
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Mobilität im Sinne eines modernen Konzeptes von Lehren und Lernen zu ermöglichen und zu fördern. Insbe-
sondere sollen so auch Personen, die nicht in Psychologie, sondern in einem anderen human- oder sozialwis-
senschaftlichen Studium abgeschlossen haben, weiterhin Zugang zur postgradualen fünfjährigen Ausbildung 
in Psychotherapie erhalten. Heute anerkennen 19 Kantone diese auch für Spätberufene und Quereinsteige-
rInnen offene Lösung. 
 
Der Schweizer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten Verband SPV/ASP und die Schweizer Charta 
für Psychotherapie begrüssen im Hinblick auf die freie Berufsausübung in Europa den Erlass eines Bundes-
gesetzes, in dem die Psychotherapie geregelt wird. Psychotherapie ist aber nicht als reiner Psychologieberuf 
zu regeln, sondern stellt ein klassisches interdisziplinäres Berufsfeld dar, indem das Wissen von Medizin, Bio-
logie, Ethnologie, Kulturgeschichte, Entwicklungspsychologie, Psychopathologie, Neurowissenschaften, Reli-
gionswissenschaft, Soziologie u.a., seit jeher in der Psychotherapieausbildung vermittelt und in der Praxis ge-
braucht wird.  
Die Psychotherapie hat sich nicht aus der Psychologie heraus entwickelt, sondern aus der Medizin, verbunden 
mit den erwähnten Sozial- und Geisteswissenschaften. Seit den Anfängen der Psychoanalyse war und blieb 
es üblich, dass neben ÄrztInnen auch TheologInnen, PhilosophInnen, PsychologInnen LehrerInnen und ande-
re mehr nach einer vertieften Psychotherapieausbildung als PsychotherapeutInnen tätig wurden und auch 
Lehrfunktionen übernahmen. Die dadurch entstandenen tiefenpsychologischen Therapien haben sich später in 
unterschiedliche Richtungen entwickelt (etwa als humanistische Therapien, Körperpsychotherapien) und sind 
erst spät durch die kognitive Verhaltenstherapie ergänzt worden, die sich aus der akademischen Psychologie 
und dem Behaviorismus entwickelt hat. Eine Gesetzgebung, die als Vorbedingung zur Psychotherapieausbil-
dung ein Psychologiestudium festschreibt, präjudiziert damit in einschränkender Weise die wissenschaftliche 
Weiterentwicklung der Psychotherapie. 
Die PsychotherapeutInnen stehen durchaus positiv zur Psychologie, nicht aber zu deren Ausschliesslichkeit 
als Vorbedingung zur Psychotherapieausbildung. ï Wichtig ist überdies, dass künftige PsychotherapeutInnen 
sich bereits in einer andern Berufstätigkeit bewährt und so ein Stück Lebenserfahrung erworben haben, und 
dass sie sich charakterlich für die Arbeit mit leidenden Menschen eignen. 
 
 

1.2.1.2 Spagat des PsyG-Entwurfs Psychotherapie ist Heiltätigkeit 

 
Der Entwurf des Psychologieberufegesetzes (PsyG) ist am Hearing des BAG vom 26. Februar 2009 in Bern 
vorgestellt worden. Es ist ein Hybrid-Gebilde (Aussage von S. Spycher, Vizedirektor BAG), bestehend aus 
einem Psychologiebezeichnungsgesetz und einem Psychotherapiegesetz. Ziel und Hauptmotiv sei es, den 
Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten durch einen allgemeinen Bezeichnungsschutz zu gewährleis-
ten. Vom Standpunkt des Patientenschutzes ï nur dieser ist letztlich massgebend ï besteht kein Anlass, die 
AbsolventInnen eines Psychologiestudiums gemäss Entwurf PsyG zu begünstigen, aber Personen mit human- 
und sozialwissenschaftlichem Erststudium und einem ergänzenden Studium in psychotherapierelevantem 
Wissen den Zugang zur Heiltätigkeit Psychotherapie zu verwehren.  
 
Die Ausbildungsteile, welche den Schutz der PatientInnen sichern (fundierte Theorie, Neurosenlehre, Dia-
gnostik, Psychopathologie, Psychiatrie, Forschungsbezug; Selbsterfahrung, eigene therapeutische Arbeit un-
ter Supervision, praktische Tätigkeit im Kontakt mit einem breiten Spektrum psychischer Erkrankungen), sind 
alle in der psychotherapeutischen Ausbildung enthalten, während die psychologische Vorbildung nur einen 
ungenügenden Anteil davon vermitteln kann, weil Psychologie kein Heilberuf ist. Insofern ist auch die viel zi-
tierte Analogie zwischen den ärztlichen Berufen und den Psychologieberufen falsch: Ein Staatsexamen berei-
tet voll auf eine Heiltätigkeit vor. Die Spezialisierung in Psychiatrie und Psychotherapie erfolgt dann aufbauend 
auf der medizinischen Grundausbildung. Ein Psychologie-Abschluss hingegen führt nicht zu einer Heiltätigkeit, 
sondern zu einem psychologischen Dienstleistungsberuf. Erst die fünfjährige Weiterbildung in Psychotherapie 
berechtigt zur Heiltätigkeit.  
 
Es ist sachlich und rechtlich unverständlich, wenn im Entwurf PsyG der Zugang zur Psychotherapie aus-
schliesslich für PsychologInnen reserviert werden soll. Allein an der Universität Zürich gibt es heute 18 unter-
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schiedliche psychologische Studienschwerpunkte, die mehrheitlich für eine spätere Psychotherapieausbildung 
kaum relevant sind. Es gibt denn auch keine wissenschaftliche Basis für eine Dominierung der Psychotherapie 
durch die Psychologie.  
 
Hingegen gibt es wissenschaftliche und verfassungsrechtliche Begründungen für einen interdisziplinären Zu-
gang zur Psychotherapie-Ausbildung und Berufsausübung. Unterschiedliche human- und sozialwissenschaftli-
che Grundausbildungen haben sich im Hinblick auf die psychotherapeutische Heiltätigkeit über Jahrzehnte als 
genauso effektiv erwiesen wie Medizin und Psychologie. Die im PsyG geplante Beschränkung auf Psychologie 
ist wissenschaftlich nicht belegt, wohl aber der multidisziplinäre Zugang (Consumer Reports-Studie von Martin 
E P Seligman (1995), ferner Petzold H et al (2000): Wirksamkeit der Integrativen Therapie in der Praxis, Er-
gebnisse einer Evaluationsstudie im ambulanten Setting, sowie Seele und Forschung, Wirksamkeit und Ver-
lauf von Langzeitpsychotherapien nach CG Jung, Karger Basel 2006). 
 
Auch Patientenorganisationen wie Pro Mente Sana oder der Dachverband der schweizerischen Patientenstel-
len fordern einen offenen Zugang zur Psychotherapie. Ein Psychologiemonopol brächte einen bedauerlichen 
Verlust an Kenntnissen aus andern Wissenschaften, die für die Psychotherapie seit je befruchtend gewirkt 
haben. Zu einer Zeit, wo im gesamten Bildungswesen Alternativwege geschaffen werden und sich ausserdem 
eine Versorgungsknappheit in der Psychotherapie abzeichnet, wäre eine Zugangsbeschränkung auf Haupt-
fachpsychologInnen für die Psychotherapie gesundheitspolitisch und wissenschaftlich ein Rückschritt.  
 
Der Bundesgerichtsentscheid zur Grund- und Weiterbildung in Psychotherapie - das Bundesgerichtsurteil 
2C_15/2008 vom 13. Oktober 2008, fussend auf einem Zürcher Verwaltungsgerichtsentscheid - nimmt eine 
sorgfältige Güterabwägung von Grundausbildung und Psychotherapieausbildung vor und stellt die Gleichwer-
tigkeit von andern humanwissenschaftlichen Studiengängen gegenüber dem Psychologiestudium als Element 
der Psychotherapieausbildung ausdrücklich fest. Es verneint gleichzeitig eine angebliche Nivellierung der 
Ausbildungsanforderungen nach unten, wenn das psychologische Wissen nicht in einem Hauptfachstudium 
erworben wird. Entscheidend ist, dass die Gesamtkonzeption einer Psychotherapieausbildung (wissenschaftli-
ches Studium mit psychotherapierelevantem Grundlagenwissen; Psychotherapieausbildung in einer wissen-
schaftlich fundierten Methode; supervidierte klinische Praxis) den erforderlichen Patientenschutz sicherstellt. 
Ob das psychotherapierelevante Grundlagenwissen im Rahmen eines konsekutiven Masterstudiums oder 
postgradual in einem universitären Weiterbildungsgang erworben wird, ist somit im Hinblick auf die Psychothe-
rapieausbildung und den Patientenschutz irrelevant. 
 

1.2.1.3 Was soll ein Psychotherapiegesetz enthalten? 

 
Die historisch gewachsenen kantonalen Regulierungen sollen in einem modernen Bundesgesetz berücksich-
tigt werden. 19 Kantone kennen eine Äquivalenzlösung in ihren Psychotherapieregelungen und wenden sie 
seit Jahren erfolgreich an. Einige weitere Kantone kennen sie dem Buchstaben nach ebenfalls, haben diese 
aber ï unseres Wissens leider aufgrund des standespolitischen Druckes der PsychologievertreterInnen in den 
einschlägigen Fachkommissionen - nicht angewendet.  
 
Nach dem neuen Bundesgerichtsurteil müssen diese Kantone wenigstens die Praxisbewilligungen der Kanto-
ne mit Äquivalenzregelung auf ihrem Gebiet anerkennen. Die Aufnahme einer Äquivalenz des psychotherapie-
relevanten Grundlagenwissens zu einem Psychologieabschluss ist kein gesetzgeberisches Novum, sondern 
sichert die Weiterführung der bisherigen bewährten und bundesgerichtlich gestützten Gesetzgebungen der 
grossen Mehrheit der Kantone.  
 
Wir erwarten bei der Zugangsregelung zur Ausbildung in Psychotherapie mit unseren Erfahrungen, unserem 
Spezialwissen und unseren Zukunftsvisionen angehört und ernst genommen zu werden. Wir wollen, dass der 
Hochschulabschluss in einem human- oder sozialwissenschaftlichen Fach (in England heissen einige Fakultä-
ten mittlerweile āHealth and Social Sciencesô) wie zum Beispiel Psychologie, Pªdagogik, Soziologie, Theolo-
gie, Philosophie, Medizin, den Zugang zur Weiterbildung in Psychotherapie ermöglicht. Die postgraduale Aus-
bildung zum oder zur PsychotherapeutIn ist in der Schweiz dank der Schweizer Charta für Psychotherapie auf 
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einem hohen Niveau geregelt und von den Kantonen anerkannt. Diese berufliche Qualitätssicherung ist beizu-
behalten und auch quantitativ im Gesetz festzuschreiben. 
 

1.2.1.4 Psychotherapie als eigenständiger Beruf 

 
Die Psychotherapie hat sich in den letzten Jahrzehnten rechtlich und wissenschaftlich zu einem eigenständi-
gen Beruf entwickelt, der von Psychologie und Medizin unterschieden werden muss. Der Berner Kongress 
ĂPsychotherapie auf dem Weg zur eigenstªndigen wissenschaftlichen Disziplinñ vom Mai 2009 zeigt, dass die-
se Wissenschaftsentwicklung in einigen Ländern schon fortgeschritten ist und sich nicht mehr aufhalten lässt. 
Eine bundesgesetzliche Regelung der Psychotherapie darf kein Rückschritt sein, sondern muss die moderne 
wissenschaftliche Entwicklung aufnehmen. Gesetzgeberische Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit sind 
ausschliesslich mit dem Patientenschutz begründbar. Dieser wird aber nicht mit einem Hochschulstudium vor 
der Zulassung zur psychotherapeutischen Ausbildung gewährleistet, sondern erst durch die Kombination der 
folgenden 3 Ausbildungselemente: wissenschaftliche Grundausbildung, welche die psychotherapierelevanten 
Grundlagen vermittelt; Weiterbildung in einer wissenschaftlich fundierten Therapiemethode; Praxistätigkeit 
unter Supervision durch erfahrene PsychotherapeutInnen.  
 
Es besteht in der Schweiz kein qualitativer Notstand im Bereich der Psychotherapie. Das professionelle Ni-
veau der selbständig berufstätigen PsychotherapeutInnen befriedigt die Bedürfnisse der PatientInnen und 
steht im Vergleich mit dem Ausland gut da. Dies, obwohl gemäss den Materialien einer Obsan-Studie rund 60 
Prozent der heute praktizierenden PsychotherapeutInnen nicht in Psychologie abgeschlossen haben. Perso-
nen, die sich ï typischerweise nach Jahren engagierter Berufstätigkeit in ihrem humanwissenschaftlichen 
Erstberuf ï dazu entscheiden, die langjährige, entbehrungsreiche und selbstfinanzierte Weiterbildung zum 
Psychotherapeuten bzw. zur Psychotherapeutin auf sich zu nehmen, um anschliessend psychotherapeutisch 
tätig zu werden, sind hierfür gemäss jahrzehntelanger Erfahrung der Ausbildungsinstitutionen besonders ge-
eignet und vorbereitet. (Jaccard Ruedin H. et al 2009) 
 
Ein modernes Psychotherapiegesetz muss auch in der Schweiz dafür offen bleiben, neue Entwicklungen in 
der Psychotherapieausbildung zuzulassen, wie etwa ein konsekutives Masterstudium in Psychotherapiewis-
senschaft an der Sigmund-Freud-Universität in Wien und Paris, oder andere Konzeptionen, wie an den Uni-
versitäten Sheffield und Dublin. Ein Bundesgesetz soll solche Entwicklungen nicht verhindern, sondern ermög-
lichen. 
Entsprechend seinem Hybridcharakter soll auch der Name des neuen Gesetzes beide Teile gleichberechtigt 
nennen: ĂBundesgesetz ¿ber die Psychotherapie und die psychologischen Berufeñ. 
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1.3 Bundesgerichtsentscheid und binnenmarktrechtliche Überlegungen zur Psychotherapieregelung 
(Bericht der Charta, Gesundheitsbericht)  

 

Einen bedeutsamen Gerichtsentscheid, der die von uns vertretene Richtung nach einem interdisziplinären 

Zugang zur Psychotherapieausbildung stützt, traf das Bundesgericht am 13. Oktober 2008. Das Bundesge-

richt entschied die Beschwerde der Gesundheitsdirektion Zürich gegen den Entscheid des Verwaltungsge-

richts des Kantons Zürich, 3. Kammer, vom 15. November 2007 [2C_15/2008 (13.10.2008)]. Da dieser Ent-

scheid richtungsweisend in dem Sinne betrachtet werden kann, dass explizit der Monopolanspruch der Psy-

chologie als Grundausbildung zur Psychotherapie zurückgewiesen wird, soll ausführlicher auf die vom Bun-

desgericht gegebenen Begründungen eingegangen werden. Die folgenden Feststellungen beziehen sich auf 

den Text des Bundesgerichtsentscheids, der kursiv wiedergegeben wird. 

 
 

Ein kantonaler Fähigkeitsausweis erlaubt die Tätigkeit auf dem gesamten Gebiet der Schweiz 

Gemäss Art. 2 Abs. 4 BGBM in der revidierten Fassung vom 16. Dezember 2005 (in Kraft seit 1. Juli 2006) 

darf eine Person, welche an einem Ort in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit rechtmässig ausübt, sich zur Aus-

übung dieser Tätigkeit auf dem gesamten Gebiet der Schweiz niederlassen und diese Tätigkeit, unter Vorbe-

halt von Art. 3, nach den Vorschriften des Ortes der Erstniederlassung ausüben; dies gilt selbst nach Aufgabe 

der Tätigkeit am Ort der Erstniederlassung. Nach Art. 3 BGBM kann der Anspruch Ortsfremder auf freien Zu-

gang zum Markt nach den Vorschriften des Herkunftsortes unter gewissen Voraussetzungen zur Wahrung 

überwiegender öffentlicher Interessen des Bestimmungsortes in Form von Auflagen oder Bedingungen einge-

schränkt werden.  

 

Die Gleichwertigkeit der Bewilligungsvoraussetzungen von Herkunfts- und Bestimmungskanton wird 

vermutet 

Dabei gilt aber die gesetzliche Vermutung der Gleichwertigkeit der Marktordnungen (Art. 2 Abs. 5 BGBM). 

Entsprechend dieser Ordnung sieht Art. 4 BGBM vor, dass kantonale oder kantonal anerkannte Fähigkeits-

ausweise zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem gesamten Gebiet der Schweiz Geltung haben, sofern 

sie nicht Beschränkungen nach Art. 3 BGBM unterliegen. Ein Kernanliegen der Revision des Binnenmarktge-

setzes vom 16. Dezember 2005 war die Ausdehnung des freien Marktzugangs nach Massgabe der Herkunfts-

vorschriften auf die gewerbliche Niederlassung, womit die berufliche Mobilität innerhalb der Schweiz weiter 

erleichtert und die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft gestärkt werden sollte. 

 

Die vermutete Gleichwertigkeit lässt keinen Raum mehr für weitere Auflagen 

Das Verwaltungsgericht stellte im angefochtenen Entscheid die Voraussetzungen für die Erteilung einer Bewil-

ligung zur Ausübung des Psychotherapeutenberufs nach den massgeblichen Bestimmungen des Kantons 

Graubünden jenen des Kantons Zürich gegenüber und kam dabei zum Ergebnis, dass mit Blick auf die damit 

verfolgten, identischen öffentlichen Interessen (Gesundheits- bzw. Patientenschutz) von gleichwertigen Zulas-

sungssystemen im Sinne von Art. 2 Abs. 5 BGBM auszugehen sei. In einem solchen Fall bestehe von vorn-

herein kein Raum mehr für eine Auflage oder Bedingung gemäss Art. 3 Abs. 1 BGBM. 

 

Eine erneute fachliche Prüfung ist nicht zulässig 

Die gesetzliche Vermutung der Gleichwertigkeit von Art. 2 Abs. 5 BGBM bezieht sich auf die Marktzugangs-

ordnungen selber, wie sie sich aus den massgeblichen generell-abstrakten Bestimmungen im kantonalen bzw. 
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kommunalen Recht sowie der darauf gründenden Praxis ergeben, und verlöre ihren Sinn, müsste die fachliche 

Befähigung des Ansprechers - einem neuerlichen Zulassungsverfahren gleich - vom Bestimmungskanton 

abermals individuell (rück-)überprüft werden. Dies muss im Grundsatz auch dann gelten, wenn die Marktzu-

lassung - wie vorliegend - an das Vorhandensein eines Fähigkeitsausweises im Sinne von Art. 4 BGBM an-

knüpft. 

é 

Eine erneute Prüfung ist als nicht verhältnismässig anzusehen, wenn der hinreichende Schutz überwiegender 

öffentlicher Interessen, welche im vorliegenden Zusammenhang vornehmlich im Schutz der öffentlichen Ge-

sundheit zu erblicken sind, bereits durch die Vorschriften des Herkunftskantons erreicht wird. Kommt mithin 

die Prüfung im angefochtenen Entscheid unter Berücksichtigung der in Frage stehenden Schutzgüter zum 

Ergebnis, es lägen gleichwertige Marktzugangsordnungen im Sinne von Art. 2 Abs. 5 BGBM vor, so bleibt für 

eine zusätzliche Verhältnismässigkeitsprüfung nach dem dargelegten gesetzgeberischen Konzept kein Raum. 

 

Die Gleichwertigkeit bezieht sich auf die genügende Erstausbildung und die Spezialausbildung 

Das Verwaltungsgericht durfte vorliegend zulässigerweise von der Gleichwertigkeit der beiden Zulassungssys-

teme ausgehen. Sowohl die Bündner als auch die Zürcher Gesetzgebung sieht als Bewilligungsvoraussetzung 

für Psychotherapeuten eine genügende Erstausbildung, eine entsprechende Spezialausbildung sowie psycho-

therapeutische Praxis vor. 

 

Die Gleichwertigkeit berücksichtigt unterschiedliche Bewilligungsvoraussetzungen 

Während die beiden Zulassungssysteme bezüglich der verlangten Spezialausbildung und der psychothera-

peutischen Praxis nur in untergeordneter Weise voneinander abweichen, besteht ein Unterschied hinsichtlich 

der Anforderungen an die Grundausbildung: Der Kanton Zürich setzt ein abgeschlossenes Psychologiestudi-

um einschliesslich Psychopathologie an einer Schweizer Hochschule voraus, wogegen der Kanton Graubün-

den neben einem Studienabschluss in Psychologie auch einen solchen in einer anderen Humanwissenschaft 

in Verbindung mit Psychologie als Nebenfach unter Einschluss der Psychopathologie und Neurosenlehre ge-

nügen lässt. Ein Studienabschluss an einer mit den schweizerischen Hochschulen vergleichbaren ausländi-

schen Hochschule wird vom Kanton Graubünden anerkannt (vgl. nunmehr auch § 27 Abs. I lit, a des neuen 

zürcherischen Gesundheitsgesetzes vom 2. April 2007). Sodann ist das bündnerische Gesundheitsamt er-

mächtigt, "in begründeten Fällen eine abweichende Grundausbildung" anzuerkennen (Art. 15 lit, a der bündne-

rischen Gesundheitsverordnung), was nach den einschlägigen Richtlinien des kantonalen Justiz-, Polizei- und 

Sanitätsdepartements dann ausnahmsweise möglich ist, wenn ein Hochschulabschluss nachgewiesen wird 

und die fehlenden Fächer im Rahmen eines Ergänzungsstudiums, auf Universitäts- oder Fachhochschulni-

veau ergänzt wurden. Das Bundesgericht hat die Zulassungsregelung in der zürcherischen Gesundheitsge-

setzgebung mit dem Erfordernis eines Hochschulstudiums in Psychologie einschliesslich Psychopathologie in 

Verbindung mit den übrigen Voraussetzungen als konsistente Regelung bezeichnet, die einen wirksamen Ge-

sundheitsschutz gewährleiste. Es liess jedoch durchblicken, dass ebenso hätte in Betracht gezogen werden 

können, als Erstausbildung einen Hochschulabschluss geisteswissenschaftlicher Art, wie Philosophie, Päda-

gogik oder Theologie, genügen zu lassen, ergänzt durch eine entsprechende Zusatzausbildung. 

 

Andere Ausbildungsmodelle beseitigen die vermutete Gleichwertigkeit nicht 

Wenn der Kanton Graubünden sich für ein solches Zulassungsmodell entschieden hat, durfte das Verwal-

tungsgericht von einer gleichwertigen Marktzugangsordnung im Sinne von Art. 2 Abs. 5 BGBM ausgehen. Ei-

ne zusätzliche Verhältnismässigkeitsprüfung gemäss Art. 3 Abs. 1 BGBM erübrigte sich demgemäss. 
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2.0 Die Bologna-Reform  

 

2.1 Was bedeutet die Bologna-Reform für den Psychotherapie-Titel, dessen Anerkennung und die ent-
sprechende Ausbildung? 

 
Die Schaffung des zweistufigen Systems von Studienabschlüssen (Bakkalareus/Bachelor und Magis-
ter/Master) eröffnet vielen Studierenden die Möglichkeit nach einem Bachelor-Studienfang das Fach zu wech-
seln und damit eine andere Studienrichtung für den Master zu wählen. QuereinsteigerInnen, Spätberufene und 
WiedereinsteigerInnen erhalten mittels der Neuregelung die Möglichkeit direkt in einen Masterstudiengang 
einsteigen zu können1. Und auch für InteressentInnen, die bereits über einen Lizenziats-Studienabschluss 
verfügen, eröffnet die Bologna-Reform eine grosse Erleichterung, indem sie direkt einen Masterstudiengang 
belegen können. Früher war es grundsätzlich so, dass die gesamte Studienrichtung durchlaufen werden 
musste. 
Für unsere Berufverbände bietet sich mit der Bologna-Reform ev. die Möglichkeit in Zusammenarbeit mit ei-
nem Kooperationspartner (sei es eine staatlich anerkannt private oder staatliche Universität) Einfluss auf die 
Aufnahmebedingungen in ein Master-Studium der Psychotherapie-Wissenschaften nehmen können. Auch 
steht der mit der Bologna-Reform einhergehende breite Zugang zu einem Masterstudiengang im Einklang mit 
den Bedingungen für die Erteilung einer Praxisbewilligung zur Ausübung einer psychotherapeutischen Tätig-
keit (vgl. Kap. 1.3). 
 
 

2.2 Quellentext zur Bologna-Reform2 

 
Der Begriff Bologna-Prozess bezeichnet ein politisches Vorhaben zur Schaffung eines einheitlichen europäi-
schen Hochschulwesens bis zum Jahr 2010. Er beruht auf einer im Jahre 1999 von 29 europäischen Bil-
dungsministern im italienischen Bologna unterzeichneten, völkerrechtlich nicht bindenden Erklärung. 
 
 

2.2.1 Historische Entwicklung der Bolgna-Reform 

 
Ein erstes allgemeines völkerrechtliches Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung von Studienabschlüssen 
erarbeitete der Europarat zusammen mit der UNESCO am 11. April 1997 im Lissabon-Abkommen. Diese legte 
die prinzipielle Anerkennung aller Studienabschlüsse der Unterzeichnerstaaten untereinander fest. Im Gegen-
zug sollte jedes Land zusätzliche Bedingungen zur Fortsetzung eines bereits im Ausland begonnenen Studi-
ums in seinen Grenzen definieren dürfen, wobei die Transparenz des Verfahrens gegeben sein sollte. Ferner 
enthielt die Übereinkunft Regelungen zur Beilegung eines Diploma Supplement (sinngemªÇ: ĂLeistungsnach-
weisñ) zu jeder Hochschulurkunde.[1] 

Die Initiative zur Vereinheitlichung des bestehenden europäischen Hochschulbetriebs geht auf eine gemein-
same Erklärung der Bildungsminister der damals vier größten Mitgliedsländer der Europäischen Union im Jahr 
1998 zurück, namentlich Frankreichs, Deutschlands, Italiens und des Vereinigten Königreichs. Aufgrund ihres 
Unterzeichnungsortes wurde diese ĂGemeinsame Erklªrung zur Harmonisierung der Architektur der europªi-
schen Hochschulbildungñ vom 25. Mai 1998 als Sorbonne-Erklärung bekannt. Darüber hinaus forderte die Er-
klärung, im Ausland erbrachte Leistungen in einem solchen Hochschulraum unbürokratisch anerkennen zu 
lassen, die studentische Mobilität zu fördern und ein Kreditpunktesystem zu erlassen.[2] 

                                            
1
 Das ist grundsätzlich zu verstehen. So ist steht es den Universitäten jedoch frei die Bedingungen für die Aufnahmen in ihre Studiengänge zu definie-

ren. 
2
 Der untenstehende Text basiert weitgehend der Quelle Wikipedia (Suchstring: Ăwikipedia Bologna Reformñ) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Hochschulraum
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Hochschulraum
http://de.wikipedia.org/wiki/Bologna
http://de.wikipedia.org/wiki/Bologna-Erkl%C3%A4rung
http://de.wikipedia.org/wiki/Europarat
http://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lissabon-Abkommen&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Bologna-Prozess#cite_note-0#cite_note-0
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Italien
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigtes_K%C3%B6nigreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Sorbonne-Erkl%C3%A4rung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreditpunktesystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Bologna-Prozess#cite_note-1#cite_note-1
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Die ĂBologna-Erklªrungñ stellt im Wesentlichen eine Konkretisierung und Erweiterung der in der Sorbonne-
Erklärung festgehaltenen Absichten dar. Durch den Beschluss regelmäßiger Folgekonferenzen im Abstand 
von zwei Jahren und einer nahe liegenden Umsetzungsfrist mit dem Jahr 2010 sollte das Projekt beschleunigt 
werden. Die BildungministerInnen von 29 europäischen Nationen beschlossen darüber hinaus die Einführung 
eines konsekutiven, zweistufigen Abschlusssystems, dessen Abschlüsse meist als ĂBachelorñ und ĂMasterñ 
bezeichnet werden. Die Konferenz kam ferner über Mechanismen zur nachhaltigen Qualitätssicherung über-
ein.[3] 

2.2.2 Ziele der Bolgna-Reform 

 
Der Bologna-Prozess verfolgt drei Hauptziele: Die Förderung von Mobilität, von internationaler Wettbewerbs-
fähigkeit und von Beschäftigungsfähigkeit. Als Unterziele umfasst dies unter anderem: 

¶ die Schaffung eines Systems leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse, auch durch die Ein-
führung des Diplomzusatzes,  

¶ die Schaffung eines zweistufigen Systems von Studienabschlüssen (konsekutive Studiengänge, un-
dergraduate/graduate, in Deutschland und Österreich als Bakkalaureus/Bachelor und Magister/Master 
umgesetzt)3,  

¶ die Einführung eines Leistungspunktesystems, des European Credit Transfer System (ECTS),  
¶ die Förderung der Mobilität durch Beseitigung von Mobilitätshemmnissen; gemeint ist nicht nur räumli-

che Mobilität, sondern auch kulturelle Kompetenzen und Mobilität zwischen Hochschulen und Bil-
dungsgängen,  

¶ Förderung der europäischen Zusammenarbeit bei der Qualitätsentwicklung,  
¶ die Förderung der europäischen Dimension in der Hochschulausbildung,  
¶ das lebenslange bzw. lebensbegleitende Lernen,  
¶ die studentische Beteiligung (Mitwirken an allen Entscheidungen und Initiativen auf allen Ebenen),  
¶ die Förderung der Attraktivität des europäischen Hochschulraumes,  
¶ die Verzahnung des europäischen Hochschulraumes mit dem europäischen Forschungsraum, insbe-

sondere durch die Eingliederung von Doktoratsstudien in den Bologna-Prozess.  

Ein weiteres Ziel ist die Integration der sozialen Dimension, sie wird als übergreifende Maßnahme verstanden 
und bildet somit keinen eigenen Schwerpunkt. 
 
 

2.2.3 Zyklen der Bologna-Reform 

Eines der bekanntesten Resultate des Bologna-Prozesses ist die Definition eines Systems von drei aufeinan-
der aufbauenden Zyklen in der Hochschulbildung. Diese Zyklen werden in der Bergen-Deklaration durch ein 
grobes Rahmenwerk von Qualifikationen und ECTS-Credits definiert [1]. 

¶ 1. Zyklus: typisch 180ī240 ECTS-Credits. Meistens als Bachelor bezeichnet.  
¶ 2. Zyklus: typisch 90ī120 ECTS-Credits (Minimum 60). Meistens als Master bezeichnet.  
¶ 3. Zyklus: Erfordert eigenständige Forschung. Meistens als Doktor bzw. PhD bezeichnet. Keine ECTS-

Angabe, allerdings wird ein Arbeitsaufwand von 3ï4 Jahren (Vollzeit-Beschäftigung) angenommen.  

Die tatsächliche Benennung der Zyklen bleibt offen. Wie die jeweiligen akademischen Grade genannt werden 
(Bachelor, Bakkalaureat, Licence), hat keinen Einfluss auf ihre Kompatibilität zum Rahmenwerk; ein Zwang 
zur Umbenennung besteht daher nicht. 

                                            
3
 Mittlerweile auch in der Schweiz und anderen Staaten (PS) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bachelor
http://de.wikipedia.org/wiki/Master
http://de.wikipedia.org/wiki/Bologna-Prozess#cite_note-2#cite_note-2
http://de.wikipedia.org/wiki/Diploma_Supplement
http://de.wikipedia.org/wiki/Konsekutive_Studieng%C3%A4nge
http://de.wikipedia.org/wiki/Bachelor
http://de.wikipedia.org/wiki/Master
http://de.wikipedia.org/wiki/European_Credit_Transfer_System
http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rderprogramme_der_EU
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Forschungsraum
http://de.wikipedia.org/wiki/Doktoratsstudium
http://de.wikipedia.org/wiki/European_Credit_Transfer_System
http://www.bologna-bergen2005.no/EN/BASIC/050520_Framework_qualifications.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Bachelor
http://de.wikipedia.org/wiki/Master
http://de.wikipedia.org/wiki/Doktor
http://de.wikipedia.org/wiki/PhD
http://de.wikipedia.org/wiki/Licence
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2.2.4 Organisation der Bologna-Reform 

 
Beim Bologna-Prozess handelt es sich um eine rechtlich unverbindliche Absprache zwischen den von inzwi-
schen 46 europäischen Staaten. Auf den alle zwei Jahre stattfindenden Ministertreffen (2001 in Prag, 2003 in 
Berlin, 2005 in Bergen, 2007 in London, 2009 in Leuven) legen sie offiziell fest, welche Ziele im Bologna-
Prozess erreicht werden sollen (z.B. höhere Mobilität, Einführung von BA/MA oder die Einrichtung von Quali-
tätssicherungssystemen). Gleichzeitig sind die Minister für die Umsetzung der verschiedenen Konzepte auf 
Länderebene verantwortlich. Unterstützt werden sie dabei von einer Arbeitsgruppe auf europäischer Ebene, 
der (BFUG), und nationalen Komitees, den nationalen Bologna-Gruppen. 

In der BFUG arbeiten Vertreter der verschiedenen Bologna-Staaten und der Europäischen Union an konkreten 
Plänen für die Umsetzung der Bologna-Ziele, wobei sie von europaweiten Vereinigungen der Hochschulen 
(EUA, der Studierenden (ESU), der Wirtschaft (BusinessEurope) und des Europarats beraten werden. Weitere 
Organisationen wie CESAER oder SEFI wirken inoffiziell am Bologna-Prozess mit, indem sie Empfehlungen 
für einzelne Bereiche ausarbeiten. Die BFUG trifft sich mehrmals im Jahr, um offene Fragen zu den Reformen 
zu klären und über Fortschritte zu berichten. 

2.2.5 Politikwissenschaftliche Erklärung des Bologna-Prozesses 

 
Der Bologna-Prozess wird von der Politikwissenschaft als ein Phänomen der "Politikkonvergenz" bezeichnet: 
Politische Lösungsfindungen eigentlich unabhängiger Nationalstaaten werden von politischen Entscheidungs-
trägern bewusst einander angeglichen - eine bemerkenswerte Entwicklung, weil so national souverän erarbei-
tete Lösungswege teilweise radikale Änderungen erfahren. Erklärbar wird eine solche Entwicklung durch ver-
schiedene Faktoren, die Staaten dazu zwingen können, ihre nationalen Politiken einander anzugleichen. Drei 
wichtige Faktoren sind: Da der Bologna-Prozess im Rahmen der Europäischen Einigung stattfindet, wirkt sich 
eine internationale Harmonisierung, hervorgerufen beispielsweise durch wechselseitige Abhängigkeiten, auch 
im Bildungsbereich aus. Zweitens führt ein Regulierungswettbewerb zur Implementation des Bologna-
Prozesses: Die teilnehmenden Staaten wollen so verhindern, im internationalen Bildungswettbewerb einer-
seits Prestige und andererseits kompetente potenzielle Studierende zu verlieren. Drittens hat transnationale 
Kommunikation, beispielsweise über international angelegte Studien wie die Bildungsberichte der OECD, den 
Einigungsprozess im Hochschulfeld beschleunigt.[4] 

 

2.2.6 Kritik an der Bologna-Reform 

 
Sowohl große Studentenorganisationen und Verbände wie auch Verantwortliche der Hochschulen üben teil-
weise heftige Kritik am Bologna-Prozess. Diese reicht von der Kritik an einzelnen Umsetzungsproblemen bis 
zur gänzlichen Ablehnung des Prozesses. 
Von zahlreichen Beteiligten wie den Studentenorganisationen werden in der Regel nicht die Ziele des Bolog-
na-Prozesses (z.B. Mobilität, Strukturierung des Studiums, Berufsqualifizierung), sondern die Art der Umset-
zung durch die Hochschulen kritisiert. Insbesondere detaillierte Umstrukturierungsmaßnahmen der Universitä-
ten werden oftmals als durch den Bologna-Prozess vorgegeben begründet, obwohl dieser nur grobe Rahmen-
vorgaben macht. 
So wird an manchen Universitäten der Lehrstoff eines 4-jährigen Magister-Abschlusses in einen 3-jährigen 
Bachelor komprimiert, was zu Arbeitsüberlastung und Frust führt. [5] Dem wird entgegengehalten, dass gerade 
die Modularisierung und das Creditpoints-System erstmals auch die Vor- und Nachbereitungszeit berücksich-
tigen, anstatt nur die Präsenzzeit vor Ort in Semesterwochenstunden. Wenn Dozenten den von der Hochschu-
le zu erarbeitenden Zeitumfang nicht einhalten, könne das nicht als Kritik am Bologna-Prozess gewertet wer-
den. 

Außerdem wird unter anderem vorgebracht, dass 

http://de.wikipedia.org/wiki/Prag
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://de.wikipedia.org/wiki/Bergen_(Norwegen)
http://de.wikipedia.org/wiki/London
http://de.wikipedia.org/wiki/Leuven
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nderebene
http://de.wikipedia.org/wiki/European_University_Association
http://de.wikipedia.org/wiki/European_Students%E2%80%99_Union
http://de.wikipedia.org/wiki/BusinessEurope
http://de.wikipedia.org/wiki/Europarat
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=CESAER&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=BFUG&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Bologna-Prozess#cite_note-3#cite_note-3
http://de.wikipedia.org/wiki/Bologna-Prozess#cite_note-4#cite_note-4
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¶ der Prozess demokratisch ungenügend legitimiert sei, da an seiner Ausarbeitung und Durchführung 
hauptsächlich exekutive Organe der einzelnen Nationalstaaten beteiligt sind, während die legislativen 
Organe nicht oder erst nach vollendeten Tatsachen dazu beraten konnten.  

¶ der auf drei Jahre verkürzte Bachelor-Studiengang zu einem geringeren Qualifikationsniveau und zu 
einem weniger praktischen und berufsqualifizierenden Abschluss führe (z.B. durch den Wegfall von 
Praxissemestern und Auslandsaufenthalten[6]).  

¶ den Studierenden durch die gestraffte Ausbildungsform und die zumeist vorgegebenen Lehrinhalte die 
Möglichkeit genommen werde, eigene Interessenschwerpunkte herauszuarbeiten und sich wissen-
schaftlich experimentell einzubringen. [7]  

¶ innerhalb des Prozesses das Studium zu stark auf rein wirtschaftliche und berufsbezogene Kriterien 
reduziert werde. Statt der "Bildung" (Humboldtsches Bildungsideal) stünden nur noch die Arbeitsmarkt-
qualifikation und die Interessen des Marktes im Vordergrund. [8]  

¶ insbesondere auch in den deutschsprachigen Ländern mit ihrer traditionell starken Berufsbildung der 
Bologna-Prozess die Universitäten in Konkurrenz zum berufsgerichteten Teil des dualen Bildungssys-
tems bringe, was letztlich für beide Teile negative Auswirkungen habe.  

¶ die zur erfolgreichen Umsetzungen notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen nicht zur 
Verfügung gestellt würden und dadurch Bologna, statt die Hochschulen zu entlasten, vielmehr auf Kos-
ten anderer, notwendigerer Reformen ausgeführt werde.  

¶ die Versprechungen der Deklaration (insbesondere von Mobilität) nur für einen sehr kleinen Teil der 
Studierenden eingelöst würden.  

¶ die sozialen Auswirkungen der Reformen, insbesondere auf die Chancengleichheit der verschiedenen 
sozialen Gruppen und die Gleichstellung von Frau und Mann, zu wenig berücksichtigt würden und der 
Prozess die Situation verschlechtere (weitere Aspekte siehe im Anhang (8.3)). 

Wie bereits erwähnt, sehen wir neben den genannten, berechtigten Kritikpunkten an der Bologna-Reform für 
unsere Berufsgruppe auch Vorteile. Mehrfach genannt wurde die mit der Reform mögliche Flexibilität in der 
Fächerwahl beim Masterstudiengang. Aber auch eine inhaltliche Neugestaltung der Studiengänge wird mög-
lich, um die im Bereich Psychotherapie besonders deutliche Lücke zwischen Praxis und Forschung zu über-
brücken. Konkret geht es uns darum, Psychotherapiewissenschaft als eigenständigen Forschungszweig an 
den Universitäten einzuführen und damit eine sinnvolle Basis für die Weiterbildung zum/zur Psychotherapeutin 
zu schaffen. 

 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bachelor
http://de.wikipedia.org/wiki/Praxissemester
http://de.wikipedia.org/wiki/Bologna-Prozess#cite_note-5#cite_note-5
http://de.wikipedia.org/wiki/Bologna-Prozess#cite_note-6#cite_note-6
http://de.wikipedia.org/wiki/Humboldtsches_Bildungsideal
http://de.wikipedia.org/wiki/Bologna-Prozess#cite_note-7#cite_note-7
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3.0 Interessenten-Gruppierungen, die an der Förderung und Entwicklung der Psychothera-
piewissenschaften engagiert sind.  

 

3.1 Interessen des ASPV (siehe Anlass) 

 
Über den SPV hinaus sind in der Schweizer Charta für Psychotherapie, in der European Association of Psy-
chotherapy (EAP), in der Deutschen Gesellschaft für Psychotherapiewissenschaft (DGPTW), in verschiedenen 
neueren Publikationen (z.B. Fischer, 2008 ï Logik der Psychotherapie, Philosophische Grundlagen der Psy-
chotherapiewissenschaft), parallele Entwicklungen einer eigenständigen wissenschaftlichen Grundlegung des 
Berufes ĂPsychotherapeutInñ im Gange, die in Richtung eines eigenstªndigen Zweigs Psychotherapie-
Wissenschaft ziehlen.  
 
 

3.1.1 Parallele Vorgänge  

 

In unseren Berufsverbänden ASPV und Charta gibt es gegenwärtig verschiedene Arbeitsgruppen, die sich mit 
der Entwicklung eines eigenständigen wissenschaftlichen Berufsbildes und seiner zeitgemässen gesetzlichen 
Regelung befassen. Neben der Arbeitsgruppe zur Verfassung des vorliegenden Berichts wurde auch eine 
Taskforce des ASPV und der Charta zum Psychologieberufegesetz gebildet. 
 

3.1.1.1 Taskforce des ASPV zum PsyG  

Die wichtigen Aufgaben der Task-Force wurden wie folgt definiert: 
- ausarbeiten unserer Positionen zum PsyG, um dem gerecht zu werden, was unsere Statuten verlangen. 
- Informationen sammeln zur gegenwärtigen Position und zur zukünftigen Entwicklung der PTW 
- PsyG und Bundesgerichtsentscheide zum Binnenmarkt: Was für eine Regulierung wollen wir? Was für eine 
Form der Politisierung ist angebracht und zeitgemäss? 

o Argumente und Forschung zum Fragenkomplex zusammenfassen 
o Kontakte zu Parlamentariern herstellen 
o Kontakte zu Medien schaffen 

 
Der Standpunkt des ASPV und der Schweizer Charta für Psychotherapie zum PsyG wurde in einem endgülti-
gen Positionspapier vom 6. Januar 2010,  wie folgt zusammengefasst: 
 
 

 

PsyG 

Ein zweckmässiges Psychotherapiegesetz - statt ein ungenügendes Psychologieberufegesetz 

 

HAUPTANLIEGEN 

¶ Das Psychologieberufegesetz (PsyG) muss die Eigenständigkeit der Psychotherapie formulieren und 
dementsprechend ist der Gesetzestitel anzupassen. Psychologie ist eine mögliche Grundlage, aber 
nicht die einzige und auch nicht die einzig richtige. Psychotherapie ist seit über 100 Jahren ein eigen-
ständiger wissenschaftlicher Beruf, welcher sich aus verschiedenen Disziplinen transdisziplinär 
entwickelt hat. Das vom Bundesrat vorgeschlagene Psychologieberufegesetz (PsyG) wird weder 
dem Versorgungsbedarf noch der Psychotherapie gerecht. 
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¶ Psychologie ist kein Heilberuf. Der aus der Bundesverfassung abgeleitete generelle Gesund-
heitsschutz für Psycholog/innen ist deshalb nicht korrekt. 

¶ Das PsyG bietet eine Chance, den Zugang zur psychotherapeutischen Berufsausübung gesamt-
schweizerisch einheitlich zu gestalten. Dieses Gesetz ist für Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten nicht zwingend notwendig. Der Zugang zur Berufsausübung zur Psychotherapie muss aller-
dings liberal sein, so wie es die meisten Kantone handhaben und nicht wie im Gesetzesentwurf vorge-
schlagen.  

¶ Aus historischer Sicht ist der Wunsch nach Schutz des Titels für Psycholog/innen verständlich. Wir 
weisen jedoch darauf hin, dass dieser im Widerspruch zur Rechts- und Bildungssystematik steht: 
Die Schweiz schützt nur Bildungsqualifikationen und nicht Titel. Aerzt/in, Pfarrer/in, Jurist/in, Sozialar-
beiter/in, Treuhänder/in sind rechtlich nicht geschützt. Die Diplome der universitären sowie der Fach-
hochschulen sind bereits heute solid geschützt, ebenso wie die eidgenössischen Diplome der ETH, der 
Medizinalberufe und deren Weiterbildungstitel, die eidgenössischen Fähigkeitszeugnisse, die eidge-
nössischen Berufs- und Höheren Fachprüfungen. 

¶ Der multidisziplinäre Zugang zur Weiterbildung in Psychotherapie, basierend auf Studien in Philoso-
phie, Psychologie, Ethnologie, Theologie, Medizin, Pädagogik etc. hat sich als zweckmässig und wirk-
sam erwiesen. Die Beschränkung des Zugangs zur Ausübung des Psychotherapieberufes auf 
Psycholog/innen ist wissenschaftlich nicht fundiert und vor allem ein Eingriff in die Wirtschafts-
freiheit. Mit dem Monopol für Psycholog/innen werden Psychotherapeut/innen mit einem abweichen-
den Studienhintergrund vom Markt ausgeschlossen, was zu einer massiven Verarmung im Behand-
lungsprozess führt. 

¶ Im internationalen Vergleich würde das vorgelegte PsyG hinsichtlich Zulassung zur Psychotherapie-
ausbildung die rigideste und eingeschränkteste Lösung schaffen. In Deutschland1 ist als Zulassung 
zur Kinderpsychotherapie auch ein Heilpädagogikstudium möglich. Das im April 2009 publizierte For-
schungsgutachten zur Ausbildung von Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten2 verlangt eine Ausweitung der bisherigen engen Zulassung auf bei-
spielsweise sozialwissenschaftliche Studienabschlüsse. In Italien3 wird ausschliesslich ein Psycho-
logiestudium verlangt, was nachweislich zu einer massiv ungenügenden Versorgung im Bereich der 
Psychotherapie geführt hat. In Frankreich4 ist als Zulassung auch ein Studium in Psychoanalyse mög-
lich und Österreich5 kennt ein eigenes Psychotherapiestudium mit unterschiedlichen Zugangsmöglich-
keiten.  

¶ Das Bundesgerichtsurteil 2C_15/2008 vom 13. Oktober 20085a bewertet die Psychotherapieausbil-
dung als Ganzes und ermöglicht eine vom Psychologiestudium abweichende universitäre Grundaus-
bildung, wenn die Weiterbildung in Psychotherapie qualitativ hohen Kriterien genügt. 

¶ Die Kernelemente und Kompetenzziele der psychotherapeutischen Weiterbildung, namentlich die 
Arbeit an der eigenen Person, die richtungsspezifische Psychotherapietheorie, die Supervisionen und 
die klinische Praxis sind konkret in diesem Gesetz zu formulieren, um eine Akademisierung zu verhin-
dern und die in der Schweiz gültigen hohen Qualitätsstandards weiterhin zu garantieren. 

¶ Die Übergangsbestimmungen dürfen nicht diskriminierend sein für nicht-psychologische Psycho-
therapeut/innen. Die bisherigen kantonalen Bestimmungen sowie die bewährten Kriterien und Stan-
dards der Berufsorganisationen, die auch binnenmarktrechtliche Gesichtspunkte berücksichtigen, sind 
beizubehalten. 

¶ Nur die Vielfalt der psychotherapeutischen Methoden kann der Vielfalt der psychischen Krank-
heiten gerecht werden. Historisch ist die Wirksamkeit gut dokumentiert und sie entspricht der Indivi-
dualität der Menschen mit ihren individuellen Bedürfnissen. Die gesundheitspolitischen Überlegungen 
in Deutschland, die voreiligen Einschränkungen wieder aufzuheben, belegen, dass es richtig ist, die 
vielfältigen Erfahrungen und Praxisbezüge der Therapeut/innen optimal zu nutzen. 

¶ Eine offene und therapeutisch zweckmässige Grundhaltung zur Psychotherapie wird heute von 
den kantonalen gesetzlichen Regelungen mitgetragen. Diese befürworten bis auf wenige einen of-
fenen Zugang zur Psychotherapieausbildung. Der Kanton Solothurn6 ermöglicht erstens als Zulassung 
ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Psychologie, einschliesslich Psychopathologie, oder 
zweitens einen anderen Hochschulabschluss in einem humanwissenschaftlichen Hauptfach, sofern 
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Psychologie und Psychopathologie als Nebenfächer belegt wurden, und drittens eine entsprechende 
nachuniversitäre Ausbildung. 

¶ Statt neue ausserparlamentarische Kommissionen, sollen für den Vollzug Public-Private-
Partnerschaften geschaffen werden. Dabei könnten die verantwortlichen kantonalen Aufsichtsorgane 
mit Verbandsorganen der psychotherapeutischen Fachverbände (z.B. Schweizer Charta für Psycho-
therapie oder Schweizer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten Verband ASPV) Leistungsver-
einbarungen abschliessen. Dies wird heute bereits im Kanton Nidwalden7 und Kanton Glarus prakti-
ziert.4 

 

                                            
4 Quellen 

 

 

 
1
 Deutschland 

Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Psychotherapeutengesetz - 
PsychThG) vom 16. Juni 1998 

http://norm.bverwg.de/jur.php?PsychThG,1 
 
 
2
 Bundesministerium für Gesundheit 

Forschungsgutachten zur Ausbildung von Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 

http://www.bmg.bund.de/cln_153/SharedDocs/Downloads/DE/Standardartikel/P/Psychotherapie/Psychotherapeuten__Gutachten,templateId=raw,proper
ty=publicationFile.pdf/Psychotherapeuten_Gutachten.pdf 
 
 
3
 Italien 

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ISTITUTI ABILITATI AD ATTIVARE CORSI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA (ARTI-
COLO 17 COMMA 96 DELLA LEGGE N. 127/97) 
http://www.psychomedia.it/pm/training/document/leggepsic.htm 
 
 
4
 Frankreich 

LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1), Art.91 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&dateTexte=&categorieLien=id 
 
 
5
 Österreich 

Bundesgesetz über die Ausübung der Psychotherapie (Psychotherapiegesetz) 

http://www.jusline.at/Psychotherapiegesetz_(PsthG)_Langversion.html 
 
 
5a

Bundesgerichtsentscheid  

2C 15/2008 vom 13. Oktober 2008 

http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-leitentscheide1954-direct.htm 
 
 
6
 Solothurn 

Vollzugsverordnung zum Gesundheitsgesetz 811.12, II. Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen, §§ 18 - 23 

http://www.appl.so.ch/appl/bgs/daten/811/12.pdf 

 
 
 
 
7
 Nidwalden 

VOLLZUGSVERORDNUNG ZUM GESUNDHEITSGESETZ (GESUNDHEITSVERORDNUNG) 711.11 

§ 17 Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 

http://www.navigator.ch/nw/lpext.dll?f=templates&fn=main-hit-h.htm&2.0 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.jusline.at/Psychotherapiegesetz_(PsthG)_Langversion.html
http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-leitentscheide1954-direct.htm
http://www.appl.so.ch/appl/bgs/daten/811/12.pdf
http://www.navigator.ch/nw/lpext.dll?f=templates&fn=main-hit-h.htm&2.0
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3.2 Interessen der Charta  

 
Die Charta ist daran interessiert, dass ein eigenständiges Studium in PTW realisiert wird. Die Eigenständigkeit 
der Psychotherapie als wissenschaftliche Disziplin und die Eigenständigkeit des wissenschaftlichen Berufes 
des Psychotherapeuten bzw. der Psychotherapeutin ist seitens der Charta wiederholt betont worden und fin-
det sich bereits in ihrem Grundverständnis von Psychotherapie, wie es von den Gründungsinstitutionen im 
Charta-Text 1989-91 erarbeitet und 1993 unterzeichnet wurde. Exponenten der Charta haben sich wiederholt 
am internationalen Diskurs zu diesem Psychotherapieverständnis beteiligt, so etwa R. Buchmann, M. Schlegel 
und J. Vetter in: Pritz A. (Hg) 1996: Psychotherapie ï eine neue Wissenschaft vom Menschen, Springer. 
Die Realisierung des ĂErgªnzungsstudiums Psychotherapiewissenschaftñ bedeutete eine wichtigen Schritt, um 
aufzuzeigen, über welches Grundlagenwissen aus verschiedenen Fachgebieten alle angehenden Psychothe-
rapeutInnen verfügen sollten, da es als relevant für die Psychotherapie erachtet wird. Der Ausbau dieses Stu-
diums zum Universitätslehrgang Psychotherapeutische Psychologie ermöglichte, postgradual als Ergänzung 
zum bisherigen Studium einen akademischen Grad eines MSc zu erhalten, was in verschiedenen Kantonen 
als geeignete Voraussetzung zur Psychotherapieausbildung erachtet wird. Da es sich mit dem MSc nach ös-
terreichischem Recht um einen akademischen Weiterbildungstitel und nicht einen akademischen Ausbildungs-
titel handelt, wie in manchen Kantonen vorgeschrieben, liegt die Konzipierung eines Masterstudiums auf Aus-
bildungsstufe in der Logik der bisherigen Entwicklung. Angestrebt werden soll eine Konzeption der Psychothe-
rapiewissenschaft, welch sich in drei akademische Stufen gliedert: Bachelor, Master, Doktorat. Das gesamte 
Studium kann für Studierende, die erstmals ein Studium beginnen, als Alternative zu bestehenden Zugängen 
zur Psychotherapie begonnen werden, das Masterstudium erlaubt unter Anwendung des Passarellen-Prinzips 
gemäss Bolognasystem, dass auch AbsolventInnen anderer sozial- und humanwissenschaftlicher Studien 
(mind. Bachelor) in PTW weiterstudieren können und so zu einem Ausbildungstitel statt wie bisher Ănurñ zu 
einem Weiterbildungstitel gelangen. 
Da bisher Psychotherapievorbereitende Vollstudien einzig in den Fachbereichen Psychologie und Medizin 
angeboten werden und die staatlichen Universitäten aus Gründen der Besitzstandswahrung und des Struktur-
konservatismus keine Anstalten zeigen, ein unabhängiges PTW Studium einzurichten, ist der Weg über eine 
Privatuniversität zu wählen. Einmal eingerichtet, dürfte das eine Wirkung zeigen, die aus Gründen des Bil-
dungswettbewerbs auch Impulse zu Studienveränderungen an staatliche Fachhochschulen und Universitäten 
erzeugen werden. 
 
 

3.3 Ziele und Interessen der Deutschen Gesellschaft für Psychotherapiewissenschaften (DGPTW)  

 

Da die Ziele der DGPTW weitgehend den berufspolitischen Interessen und fachlichen Anforderungen der 
Charta und des ASPV entsprechen, sollen sie im Folgenden ausführlich dargestellt werden. Die DGPTW ist 
seit 2008 assoziiertes Mitglied der Charta und umgekehrt ist die Charta Mitglied der DGPTW. 

3.3.1 Zielsetzung  

 

Die DGPTW ist ein Zusammenschluss von Verbänden, Einrichtungen und Personen, die daran arbeiten, Psy-
chotherapie als eigenständiges Paradigma und eigenständige wissenschaftliche Disziplin zu entwickeln. Mit 
dieser Zielsetzung strebt die Gesellschaft eine schrittweise Vereinheitlichung und Konsensfindung im psycho-
therapeutischen Feld an. Sie versteht sich mit dieser Zielsetzung weder als Konkurrenz zu den bestehenden 
psychotherapeutischen Berufsverbänden noch zu psychotherapeutischen Schulrichtungen. Die Ziele der Ge-
sellschaft liegen demgegen¿ber auf einer ĂMeta-Ebeneñ: Unter Wahrung der Autonomie aller bestehenden 
Einrichtungen und Verbände soll - in enger Zusammenarbeit auch mit den privat organisierten Ausbildungsin-
stituten - die Entwicklung der Psychotherapie zur Psychotherapiewissenschaft gefördert werden.  
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3.3.1.1 Die Ziele im Einzelnen 

¶ Entwicklung einer eigenständigen wissenschaftlichen Disziplin Psychotherapie an der Universität 
im deutschsprachigen und europäischen Raum 

¶ Zusammenarbeit mit den bestehenden privaten Einrichtungen zur Ausbildung in Psychotherapie  

¶ Förderung eines pluralen Ansatzes in der Psychotherapie aus  
natur-, geistes- und sozialwissenschaftlichen Komponenten  

¶ Entwicklung einer eigenständigen, dem psychotherapeutischen Gegenstand angemessenen For-
schungsmethodik, im Zusammenhang der Entdeckung wissenschaftlicher Erkenntnisse ebenso 
wie bei der Überprüfung und Sicherung wissenschaftlicher Beweise  

¶ Förderung der psychotherapeutischen Strukturen innerhalb von Medizin und Psychologie 

¶ Einbezug von Studierenden der Geistes- und Sozialwissenschaften, wie Pädagogik, Philosophie 
und Soziologie, in die psychotherapeutische Ausbildung  

¶ Initiierung und Förderung legislativer und berufspolitischer Bestrebungen, die geeignet sind, die 
obigen Ziele zu fördern 

 

3.3.2 Programmatik  

 
a) Ziele. Die Gesellschaft ist ein Zusammenschluss von Personen, Verbänden und Einrichtungen, die 
dafür eintreten, die Psychotherapie zu einem eigenständigen wissenschaftlichen Paradigma zu entwi-
ckeln. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass sich die Psychotherapie gegenwärtig in einem noch 
vor-paradigmatischen Zustand befindet, wie u.a. durch ihre vielfältigen, untereinander teilweise inkom-
patiblen Konzepte und Vorgehensweisen verdeutlicht wird.  
Die Weiterentwicklung der Psychotherapie zur Psychotherapiewissenschaft geht auf der institutionellen 
Seite einher mit ihrem Ausbau zu einer eigenständigen wissenschaftlichen Disziplin an den europäi-
schen Universitäten. Dies umfasst den Aufbau von Bachelor-, Master- und Doktoratsstudiengängen, 
letzteres in Zusammenarbeit mit privaten psychotherapeutischen Einrichtungen, denen das Fach wis-
senschaftshistorisch sein Ă¦berlebenñ und seinen gegenwªrtig schon beachtlichen Entwicklungsstand 
verdankt.  

 
b) Plurales Konzept. Da die Existenz des Menschen sowohl in naturwissenschaftlichen wie auch so-

zial- und geisteswissenschaftlichen Bereichen verankert ist, wird ein plurales Konzept von Psycho-
therapie gefördert, das geistes-, natur- und sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden mitein-
ander verbindet. Die Eigenart des psychotherapeutischen Gegenstands sowie die jeweilige For-
schungsfrage entscheiden über die Forschungsmethode. Mit diesem Programmpunkt grenzt sich 
die PTW von Disziplinen ab, die den wissenschaftlichen Gegenstand über die in ihr vorherrschen-
den Forschungsmethoden bestimmten (Phªnomen einer ĂR¿ckdefinition des Gegenstands durch 
die Methodeñ, G. Fischer 2008).  
 

c) Einbezug der Geistes- und Sozialwissenschaften. Während die Psychotherapie in einigen Län-
dern Europas und in den USA überwiegend, wenn nicht ausschließlich, in Psychologie und Medizin 
eingebunden ist, soll sie mit ihrem Ausbau zu einer eigenständigen Disziplin über Psychologie und 
Medizin hinaus auch für Bachelor-Absolventen geistes- und sozialwissenschaftlicher Fächer geöff-
net werden. Studierende mit Bachelor-Abschluss in Pädagogik beispielsweise sollen gleichberech-
tigt zur postgraduierten Weiterbildung in Psychotherapie zugelassen werden, mittelfristig auch Ab-
solventen eines Grundstudiums in Philosophie oder Soziologie. Diese Ausweitung der Studiengän-
ge wird als notwendig erachtet, um das plurale, humanwissenschaftliche Fundament der PTW aus 
Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften zu befestigen und fortlaufend zu optimieren. Dabei ist 
zu beachten, dass die bisher schon erreichte Stellung der Psychotherapie in Medizin und Psycho-
logie keinesfalls gefährdet werden darf. Vielmehr soll die medizinische und psychologische Psycho-
therapie durch die ĂMutterdisziplinñ ergªnzt und untermauert werden. Eine paradoxe, auf Dauer un-
haltbare Situation entsteht, wenn eine wissenschaftliche Disziplin allein als ĂExportfachñ an der 
Universität vertreten ist, ohne selbst über einen eigenen Kernbereich zu verfügen. Diese einseitige 
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Lage, in der sich die Psychotherapie bisher befand, will die DGPTW korrigieren.  
 

d) Methodische Autonomie. Das wiederum ist nur möglich, wenn die Autonomie des Fachs auch im 
Bereich der Forschungsmethodik sichergestellt wird. Die bisherige Einbettung der Psychotherapie 
in (biologische) Psychiatrie und (experimentelle) Psychologie brachte es mit sich, dass die psycho-
therapeutische Forschung den Methoden dieser Nachbardisziplinen unterworfen wurde. Demge-
genüber ergibt sich die Aufgabe, eine dem psychotherapeutischen Gegenstand angemessene For-
schungsmethodik auszuarbeiten, die sowohl den Kontext der Entdeckung als auch den der Be-
weissicherung abdeckt. Über die methodische und epistemologische Autonomie der PTW verkehrt 
sich die gegenwärtig noch zu beobachtende methodologische Dominanz ihrer Nachbardisziplinen 
über die Psychotherapie. Gültigkeit und Geltung psychotherapeutischer Erkenntnisse bestimmen 
sich nach den Standards der PTW, nicht nach denen der Nachbardisziplinen.   

e) Berufspolitik. Die DGPTW unterstützt rechtliche und berufspolitische Bestrebungen und Maß-
nahmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in den anderen europäischen Ländern, 
die geeignet sind, eine Umsetzung der vorgenannten Ziele zu fördern. 

 
Quelle: www.dgptw.de 

 

3.4 Weitere Interessengruppierungen 

 
Im Laufe unserer diversen Recherchen haben wir bemerkt, wie breit und vertieft die Frage der PTW in ver-
schiedenen Gruppierungen in Europa schon bedacht, diskutiert und umgesetzt wird. Das zeigt uns, wie diese 
wissenschaftliche Entwicklung unseres Berufes, sich wie ein Fächer über Ausbildungs- und Berufsorganisati-
onen auszubreiten beginnt. 
 
 

3.4.1 Bestrebungen des European Psychotherapy Universities Network (EPU)  

 
Das EPU Network wurde 2007 gegründet, mit folgender Zielsetzung: 
 
The EPU has a pluralistic perspective on emotional topics, psychotherapeutic approaches and practice. 
The EPU cooperates in psychotherapy research, psychotherapy education and treatment activities. 
The EPU promotes psychotherapy as an academic discipline and profession in its own rights. 
The EPU promotes public founding of psychotherapy. 
The EPU will provide scientifically based information on psychotherapy to the public. 
 
Das EPU setzt sich somit für eine Methodenvielfalt der Psychotherapie ein, kooperiert in Psychotherapiefor-
schung, Ausbildung und Praxis, setzt sich für eine Psychotherapie als eigenständiger Wissenschaft ein, für 
öffentliche Finanzierung der Psychotherapie und will wissenschaftlich fundierte Informationen zur Psychothe-
rapie öffentliche zugänglich machen. 
Sie engagiert sich im Aufbau von Studiengängen in PTW in Europa. 
 
Das Netzwerk befindet sich noch im Aufbau, Gründungsmitglieder sind 6 Universitäten aus 6 Ländern: 
Deutschland, England, Österreich, Polen, Rumänien, Russland. 
 
Quelle: www.epu-online.org 
 

3.4.2 Bestrebungen der European Association for Psychotherapy (EAP)  

 
Die EAP ist daran die Gründung einer Berufsplattform in Brüssel voranzubringen. Weil bisher nur in sieben EU 
Nationen ein PT Gesetz in Kraft gesetzt wurde, erarbeitete die EAP einen Muster-Gesetzesvorschlag, der für 

file:///C:/Users/pc2.SPV-DOM/AppData/Local/Microsoft/Administrator/Lokale%20Einstellungen/Temp/www.dgptw.de
file:///C:/Users/pc2.SPV-DOM/AppData/Local/Microsoft/Administrator/Lokale%20Einstellungen/Temp/www.epu-online.org
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die anderen EU Länder als Vorlage dienen könnte. Dazu wird die EAP im Frühling 2010 eine Tagung in Wien 
veranstalten, zu der auch Gesundheitsministerien und zuständige Beamte aller Länder der EU eingeladen 
werden.  
Die CEPLIS ï European Council of Liberal Professions - hat in ihrer Direktive 2005/36/EC des Europäischen 
Parlaments und der Council (7.9.2005) die Richtlinien für die berufliche Qualifikation auf einer Europäischen 
Ebene für die Regulierung von Berufen bekannt gegeben. 
Die EAP ist dabei die operativen Definitionen funktionaler Kernkompetenzen des Psychotherapieberufes zu 
erarbeiten. Im Weiteren wird von CEPLIS erwartet, dass wir uns von den Definitionen der zwei anderen psy-
chotherapienahen Berufe, Psychiatrie und Psychologie, abgrenzen und das Verbindende beschreiben. Diese 
Arbeit wird von einer Arbeitsgruppe geleistet in der auch Peter Schulthess als Vertreter der EAGT (European 
Association for Gestalttherapy (aber natürlich auch der Schweizer Charta für Psychotherapie) und Theodor 
Itten als Vertreter des SPV teilnehmen.  
Berufspolitisches Ziel der EAP ist es, europaweit die Psychotherapie als eigenständigen wissenschaftlichen 
Beruf zu regeln. 
 
Aus der EAP Arbeitsgruppe ĂThe Core Principles of Psychotherapy ï Die Kern Prinzipien der Psychothe-
rapieñ (zu der die Schweizerische Charta für Psychotherapie und der Schweizerische Psychotherapeutenver-
band ASPV auch gehören), kommt ein Diskussionspapier, welches die Unterschiede zwischen Psychothera-
pie, Medizin und Psychologie behandelt und die Kernprinzipien der Psychotherapie als eigenständige Wissen-
schaft beschreibt (Int. Journal of Psychotherapy Vol. 13.No.3. November 2009) 
 
Die Angelegenheit der Psychotherapie ist das pathos (Leiden) 
Die Angelegenheit der Psychiatrie ist nosos (die Krankheit) 
Die Angelegenheit der Psychologie ist die Norm (Gegenwart oder Absenz von Störung) 
 
Im Weiteren, werden das Verbindende und das Trennende der drei Disziplinen beschrieben. 
In den letzten 15 Jahren hat die EAP, ähnlich wie die Schweizer Charta für Psychotherapie seit 1993, eine 
gemeinsame Basis zur professionellen Ausbildung von PT auf Europäischen Niveau erreicht. 
Im Minimum werden 7 Jahre für das Erlernen dieses wissenschaftlichen Berufes gerechnet. 
Die ersten 3 Jahre nimmt ein relevanter erster Universitäts- / Hochschulabschluss auf B.A. in Anspruch. Da-
nach sind vier Jahre spezialisiertes Psychotherapie-Studium und praktische Ausbildung vorgeschrieben. Min-
destens zwei Jahre supervidierte klinische Praxis werden verlangt. Der Abschluss der Ausbildung ist auf dem 
Master Niveau. Die Stundenzahl werden als insgesamt mindestens 3´200h angegeben. Die gegenwärtigen 
Hauptmodalitäten/ Methoden fallen in die folgenden sechs Hauptgruppen 
 

o Psychoanalytisch / Psychodynamisch 
o Kognitive Verhaltens Therapien 
o Systemische / Familientherapie 
o Humanistische Psychotherapien 
o Integrative Psychotherapien 
o Körpertherapien 
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4.0 Die gesetzliche Situation in der Schweiz 

 

4.1 Die gesetzgeberische Landschaft (EU, und Kantone) 

 
Wie erwähnt, gibt es keine einheitliche Gesetzgebung der Psychotherapie innerhalb der EU. Verschiedene 
Länder haben verschiedene Regelungen, manche noch gar keine. In 12 EU-Ländern gibt es eine gesetzliche 
Regelung der Psychotherapie. 9 Länder setzen auf die Selbstregulierung durch Verbände, 2 Länder sehen die 
Psychotherapie als freien Beruf, der nicht zu regeln sei und in 4 Ländern ist unklar, ob und wie die Psychothe-
rapie geregelt werden soll bzw. ob ein Gesetzgebungsprozess in Gange kommt. Die 12 Länder mit Regelung 
kennen unterschiedliche Grundvoraussetzungen zur Weiterbildung in Psychotherapie: Sie reichen von aus-
schliesslich Medizin über Medizin und Psychologie bis zum Einbezug auch anderer Sozialwissenschaftlicher 
Hochschulabschlüsse. 8 Länder behandeln Psychotherapie als eigenständigen Beruf, 4 sehen sie als rein 
medizinischen oder als psychologischen Beruf. Die akademische Eintrittsschwelle ist unterschiedlich, in den 
meisten Ländern braucht es einen Hochschulabschluss auf Masterstufe, in einigen reicht ein Bachelor oder 
gar ein Abschluss einer höheren Fachschule. 
In unseren Nachbarländern sieht es wie folgt aus:  
 
- Österreich kennt ein spezielles Psychotherapiegesetz. Der Zugang zur Ausbildung ist breit; auf der Grundla-
ge eines Abschlusses einer höheren Fachschule kann ein Propädeutikum absolviert werden, an welches die 
Psychotherapieausbildung anschliesst. 
 
- Deutschland kennt ein Gesetz über die Psychologische Psychotherapie, wonach für Erwachenenpsychothe-
rapie ausschliesslich ein Psychologiestudium Bedingung ist, für Kindertherapie kann es auch ein Pädagogik 
oder Sozialarbeitsstudium sein. Dem Gesetz steht eine Revision bevor und gemäss einem kürzlich publizier-
ten Forschungsgutachten (Strauss et al 2009) wird die Aufhebung der Unterscheidung in Kinder- und Jugend-
lichentherapie und Erwachsenentherapie vorgeschlagen. Zu beiden Therapieformen sollen ein Studium in 
Psychologie, Pädagogik oder Sozialarbeit berechtigen, gemäss Vorschlag des Gutachtens. 
Deutschland kennt aber auch das Heilpraktikergesetz. Wer aus anderen Berufen stammt, kann eine Heilprak-
tikerprüfung ablegen, welche Grundlagenwissen zur Psychotherapie vermittelt. Mit diesem Zugang zu Psycho-
therapie darf zwar legal praktiziert werden (Berufsberechtigung), aber der Titelschutz im Gesetz über die psy-
chologische Psychotherapie verbietet, sich Psychotherapeut zu nennen.  
 
- Frankreich hat neu ein Psychotherapiegesetz erlassen, welches als Vorausbildung Medizin oder Psychologie 
verlangt. 
 
- Auch in Italien ist ein Psychologie- oder Medizinstudium Grundausbildungsvoraussetzung. Eine Vereinheitli-
chung der Psychotherapie auf EU-Ebene ist nicht vorgesehen, wird aber dann zum Thema, wenn die unter-
schiedlichen nationalen Regelungen die Freizügigkeitsabkommen verletzen und die berufliche Migration be-
hindern sollten. 
 
- In der Schweiz ist gegenwärtig das Psychologieberufegesetz (PsyG) in Beratung. Die Inkraftsetzung ist auf 
2013 vorgesehen. Der Entwurf sieht die Psychotherapie nicht als selbständigen Beruf sondern als psychologi-
schen Beruf ï nebst der im Medizinalberufegesetz verankerten ärztlichen Psychotherapie. SPV und Charta 
setzen sich dafür ein, dass die Gesetzesregelung so ausfällt, dass nicht nur ein Psychologiestudium zur Psy-
chotherapie führen soll. 
Bisher ist die Psychotherapie auf kantonaler Ebene geregelt. Die Kantone haben unterschiedliche Regelun-
gen. 7 Kantone verlangen zwingend ein Psycholgiestudium, 6 kennen eine eingeschränkte Äquivalenzrege-
lung zum Psychologiestudium, 12 eine weitergehende, 1 Kanton hat die Psychotherapie nicht geregelt. Die 
kantonalen Regelungen bleiben bis zum Inkraftsetzen eines Bundesgesetzes gültig, danach läuft eine 5- jähri-
ge Übergangsfrist (gemäss Gesetzesentwurf). Je nach Ausgang der Gesetzesberatungen besteht die Gefahr, 
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dass die Innovation eines neuen Studiums Psychotherapiewissenschaft ausserhalb der psychologischen Insti-
tute und Fakultäten erschwert oder verunmöglicht wird.  
 
 

4.2 Binnenmarktgesetz 

 
Das Bundesgesetz über den Binnenmarkt (BGBM) ist geschaffen worden, um die berufliche Migration zu er-
leichtern und die Handelshemmnisse zwischen den Kantonen abzubauen. Ziel ist den freien Marktzugang in-
nerhalb des ganzen Gebietes der Eidgenossenschaft nach Massgabe des Herkunftskantons zu gewährleisten.  
ĂGemªss Art. 2Abs.4 BGBM in der revidierten Fassung vom 16. Dezember 2005 (in Kraft seit 1. Juli 2006) darf 
eine Person, welche an einem Ort in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit rechtmässig ausübt, sich zur Aus-
übung dieser Tätigkeit auf dem gesamten Gebiet der Schweiz niederlassen und diese Tätigkeit, unter Vorbe-
halt von Art. 3, nach den Vorschriften des Ortes der Erstniederlassung ausüben; dies gilt selbst nach Aufgabe 
der Tätigkeit am Ort der Erstniederlassung. Nach Art. 3 BGBM kann der Anspruch Ortsfremder auf freien Zu-
gang zum Markt nach den Vorschriften des Herkunftsortes unter gewissen Voraussetzungen zur Wahrung 
überwiegender öffentlicher Interessen des Bestimmungsortes in Form von Auflagen oder Bedingungen einge-
schränkt werden. Dabei gilt aber die gesetzliche Vermutung der Gleichwertigkeit der Marktordnungen (Art. 2 
Abs. 5 BGBM). Entsprechend dieser Ordnung sieht Art. 4 BGBM vor, dass kantonale oder kantonal anerkann-
te Fähigkeitsausweise zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem gesamten Gebiet der Schweiz Geltung 
haben, sofern sie nicht Beschrªnkungen nach Art. 3 BGBM unterliegen.ñ (Urteil 2C 15/2008 des Bundesge-
richtes, S. 6) 
 
Sind die Marktzugangsordnungen des Herkunfts- und Bestimmungskantons gleichwertig, ist der Bestim-
mungskanton ohne weiteres verpflichtet, den vom Herkunftskanton erteilten Fähigkeitsausweis anzuerkennen, 
für eine Auflage oder Bedingung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 BGBM besteht von vornherein kein Raum. Eine 
individuelle Rücküberprüfung mit der Folge einer möglichen Auflagenerteilung käme dann in Frage, wenn kon-
krete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Ansprecher die Voraussetzungen für die seinerzeitige Erteilung 
des Fähigkeitsausweises bzw. die Marktzulassung im Herkunftskanton gar nie erfüllt hat oder zwischenzeitlich 
nicht mehr erfüllt oder die dort zuständige Behörde die betreffenden Vorgaben ihrer eigenen Zulassungsord-
nung systematisch missachtet. (Urteil 2C 15/2008 des Bundessgerichtes, S. 8) 
 
Aufgrund von verschiedenen Urteilen des Zürcher Verwaltungsgerichtes und des Bundesgerichtes anhand 
von konkreten Fällen, ist heute unbestritten, dass ein Studienabschluss (Fachhochschuldiplom oder Lizentiat) 
in einer Sozial- oder Humanwissenschaft verbunden mit einem psychotherapierelevanten postgradualen Er-
gänzungsstudium und einer spezifischen Psychotherapieausbildung einer Regelung, welche ein Psychologie-
studium und eine einschlägige Psychotherapieausbildung verlangt, gleichwertig ist. 
 
 

4.3 Konzeption der Psychotherapieausbildung (Sukzession-Kritik) 

 
Bis heute orientieren sich die kantonalen Gesetze an einem sukzessiven Ausbildungsmodell, das der universi-
tären Berufsbildung, bzw. der Medizinausbildung entspringt: 
a) Hochschulstudium zur Vermittlung von Grundlagenwissen (Ausbildungsstufe) 
b) Postgraduale Psychotherapieausbildung in einer anerkannten Therapierichtung (Weiterbildungsstufe) 
c) Klinische Praxis (Abgeleitete Praxisausbildung in der Weiterbildungsphase) 
 
Da alle Kantone diese Strukturelemente in etwa der gleichen Ausprägung haben, haben die Gerichte die prin-
zipielle Gleichwertigkeit der Marktzugangsverordnungen anerkannt. 
 
Die Kantone gehen aber unterschiedlich mit der Sukkzessionsfolge um: alle anerkennen, dass die Weiterbil-
dung berufsbegleitend verläuft mit der klinisch praktischen Tätigkeit, aufbauend auf dem im Hochschulstudium 
erworbenen Grundlagenwissen. So ist auch der Entwurf des im Parlament in Beratung befindlichen Psycholo-
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gieberufegesetzes (PsyG) konzipiert. Unterschiedlich wird die Abgrenzung zwischen Ausbildung und Weiter-
bildung gehandhabt. Manche Kantone verfolgen eine strenge Sukzessionsfolge gemäss einem Stufenmodell: 
die Weiterbildung in Psychotherapie darf erst dann begonnen werden, wenn die universitäre Grundausbildung 
abgeschlossen wird. Andere Kantone lassen Überschneidungen zwischen Ausbildung, allfälliger Ergänzung 
des Studiums durch psychotherapierelevantes Grundlagenwissen und der Weiterbildung zu. Sie prüfen, ob 
insgesamt alle diese Elemente der Psychotherapieausbildung erfüllt sind. 
 
Die strenge Unterteilung in voneinander zu trennenden Stufen ist aus unserer Sicht fachlich nicht zu begrün-
den. Unserer Meinung nach gibt es kein besseres Ausbildungsmodell als ein berufsbegleitendes. Es ist für uns 
schwer nachvollziehbar, warum sich Teile des Studiums und die Weiterbildung nicht überschneiden sol-
len/dürfen. Solche Überschneidungen beflügeln das Lernen und die Motivation der Auszubildenden und damit 
den Ausbildungserfolg zum Psychotherapeuten. Das Sukzessionsmodell macht nur Sinn, wenn - wie im Medi-
zinstudium - erst ein Staatsexamen absolviert wird und anschliessend eine Weiterbildung in einem Spezialfach 
der Medizin aufbauend auf das Grundstudium folgt. (Übertragen auf ein Psychologiestudium wäre eine paral-
lele Konzeption die psychotherapeutische Weiterbildung erst nach einem psychologischen Staatsexamen zu 
ermöglichen.) 
Selbst unter PsychologieprofessorInnen ist dieses strenge Sukzessionsmodell umstritten. Gerade das Bolog-
namodell ermöglicht neue Perspektiven: Grundlagenvermittlung auf Bachelorstufe, Spezialisierung auf Mas-
terstufe, Beendigung der Therapieausbildung postgradual.  
 
Begreift man die Psychotherapie als selbständigen wissenschaftlichen Beruf, so sollte unserer Meinung nach 
auch ein eigenes Studium konzipiert werden, welches sich in Bachelor, Master und Doktoratsstufe gliedert und 
daran anschliessend Spezialisierungen vorsieht. Die Elemente, die heute in Ausbildung und Weiterbildung 
getrennt sind, fliessen in einem neu zu schaffenden Studiengang Psychotherapiewisssenschaften zusammen. 
Dies würde auch kürzere Ausbildungszeiten ermöglichen, denn 5 Jahre für ein theoretisches Studium und zu-
sätzliche 5 Jahre praxisorientierte Weiterbildung bedeuten insgesamt eine zu lange und nicht notwendige 
Ausbildungsdauer. Mit Überschneidungen der Ausbildungsteile, bzw. der Konzipierung von Psychotherapie-
studiengängen, welche theoretisches Grundlagenwissen, richtungsspezifisches Theoriewissen und klinische 
Praxis miteinander verbinden, kann die Ausbildungszeit wesentlich verkürzt werden, was die Attraktivität des 
Berufes erhöht und demografisch bedingte Nachwuchsprobleme lösen hilft. 
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5.0 Hochschul- Grundausbildung als Zugang zur Weiterbildung 

 

5.1 Situation in der Schweiz  

 

Als Voraussetzung für eine psychotherapeutische Weiterbildung werden heute in der Schweiz in 6 Kantonen 
ein Masterstudium in klinischer Psychologie (Vollzeit, Dauer in der Regel 5 Jahre) oder ein abgeschlossenes 
Medizinstudium (Staatsexamen in Humanmedizin, Dauer in der Regel 6 Jahre) verlangt. 19 Kantone kennen 
weniger einschränkende Regelungen bzgl. Grundstudium. In den meisten Kantonen der Schweiz ist auch der 
Weg über die Schweizer Charta für Psychotherapie (früher Ergänzungsstudium Psychotherapiewissenschaf-
ten, heute Master of Science Psychotherapeutische Psychologie) als Variante für ein Grundstudium für Perso-
nen akzeptiert, welche bereits über einen Hochschulabschluss der Human-, und Sozialwissenschaften (mind. 
Bakkalaureat-Grad) verfügen. Einen eigenständigen Studiengang Psychotherapiewissenschaften gibt es bis-
her in der Schweiz nicht. 
 
 

5.1.1 Psychologiestudium in der Schweiz 

 
Die folgenden Angaben bieten eine exemplarische Übersicht über die in den letzten zwei Jahren absolvierten 
Abschlüsse in Psychologie/klinischer Psychologie oder in Psychotherapeutischer Psychologie. Die hier prä-
sentierten Daten wurden im November/Dezember 2008 von den entsprechenden Fakultäten erfragt. 
 
Universität Basel: 
 
Psychologie:  2007: 76 
  2008: 66 
Klinische Psychologie: 
 
  2007: 37 
  2008: 28 
 
 
Universität Bern 
 
Psychologie (Differenziert nicht zwischen Psychologie und klinischer Psychologie) 
  2007: 121 
  2008: 151 
 
 
Universität Fribourg 
 
Psychologie (Liz.): 
  2007: 76 
  2008: 52 &15 Masterabschlüsse 
 
Klinische Psychologie (Liz.):   
  2007: 38 
  2008: 24 & 13 Masterabschlüsse 
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Universität Zürich: 
 
Psychologie HF 2007/2008: 351 
 
Psychologie HF/Vertiefung klinische Psychologie: 
   2007/2008: 87 
 
 
UPP/Charta/Krems 
 
  2006-2008: 46 Masterabschlüsse 
 
Das Lizentiat wird im Sinne von Bologna neu durch einen Masterabschluss ersetzt, wie die Daten der Univer-
sität Fribourg beispielsweise bereits deutlich machen.  
 
Im Folgenden soll nun exemplarisch anhand der Universität Zürich und der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften aufgezeigt werden, wie ein Grundstudium in Psychologie auf dem universitären Weg 
bzw. via Fachhochschule zu erwerben ist. Parallel dazu wird dargestellt, welchen Weg für Interessierte offen 
steht, welche bereits über einen Hochschulabschluss der Human- und Sozialwissenschaften (mind. Bakkalau-
reat-Grad) verfügen und als QuereinsteigerInnen eine Grundausbildung in Psychologie erwerben wollen.  
 
 

5.1.1.1 Universität Zürich 
i
 

 
Das Studium der Psychologie an der Universität Zürich ist ein gestufter Studiengang und hat einen konsekuti-
ven Aufbau. Die erste Stufe führt zum Bachelor (BSc in Psychologie), die zweite, darin anschliessende Stufe 
führt zum Master. Im Bachelor Studium wird Grundlagenwissen zu verschiedenen psychologischen Themen 
und die Fähigkeit zu methodisch wissenschaftlichen Denken vermittelt. Der Masterstudiengang beinhaltet eine 
vertiefte wissenschaftliche Ausbildung und die Fähigkeit zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten. Die 
Studiendauer für das BSc dauert 6 Semester. Es gliedert sich in ein zweisemestriges Assessment Studium 
und in ein viersemestriges Aufbaustudium. Um einen BSc in Psychologie zu erlangen, sind 180 Kreditpunkte 
(120 KP in Psychologie/60 KP in einem Nebenfach) zu erlangen. Der Masterstudiengang in Psychologie, der 
mit zusätzlichen 120 Kreditpunkten erworben werde kann, befähigt die AbsolventInnen im Unterschied zum 
Bachelor zur Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit als PsychologIn oder zur Teilnahme an postgradualen Wei-
terbildungen oder zu einer Doktorarbeit. Es dauert vier Semester; mit dem Abschluss wird der Titel Master of 
Science in Psychologie verliehen.  
 
Die StudentInnen können nach absolviertem BSc an der Universität Zürich für das Masterstudium zwischen 
vier Studienprogrammen wählen: 
 
- Entwicklungspsychologie der Lebensspanne 
- Klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie 
- Kognitive Psychologie und kognitive Neurowissenschaften 
- Sozial, Organisations- und Wirtschaftspsychologie 
 
Zu den Studienzielen gehören unter anderem wissenschaftliche Kompetenz und Kritikfähigkeit, professionelle 
Integrität und auch die Fähigkeit, psychologische Aufgaben in verschiedenen Kontexten zu erkennen und sie 
wissenschaftlich fundiert anzugehen.  
 
Das Studienprogramm klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie gliedern sich in 19 Module. Diese 
verteilen sich auf folgende Modulkategorien: 
 
- Theorien und Themen 
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- Forschung, Diagnostik und Interventionsmethoden 
- Praktische Interventionen 
- Gästekolloquien 
- Projektgruppe 
- Forschungskolloquien 
 
 

5.1.1.2 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften  

 
Das Psychologiestudium an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften kann in allen Vertie-
fungsrichtungen als Vollzeit- oder als Teilzeitstudium absolviert werden. 
 
Das Vollzeitstudium bis zum Bachelorabschluss dauert sechs Semester. Präsenzunterricht und Selbststudium 
ergeben insgesamt einen durchschnittlichen Arbeitsaufwand, welcher einer 40-Stunden-Woche entspricht und 
pro Jahr auf 45 Wochen verteilt ist. 
 
Im neuen 10-semestrigen Teilzeitstudium kann die Anzahl der zu vergebenden ECTS-Punkte pro Semester 
variieren, durchschnittlich können 18 ECTS-Punkte pro Semester erlangt werden. Zusätzlich zu festgelegten 
Tagen mit Präsenzunterricht ist ebenfalls Selbststudium zu leisten. Voraussichtlich ist pro Woche insgesamt 
von einem durchschnittlichen Arbeitsaufwand von ca. 25 Stunden auszugehen, wobei sich dieser Arbeitsauf-
wand auf 45 Wochen pro Jahr verteilt.  
 

a) Bachelorabschluss  
 
Für den Bachelorabschluss (Bachelor of Science in Applied Psychology) müssen Studierende 180 ECTS-
Punkte vorweisen können, die über die Dauer des Studiums verteilt aufgrund der Studienleistung vergeben 
werden. 
 
Inhalte des Bachelorabschluss (in gekürzter Fassung): 
- Grundlagen der Angewandten Psychologie 
- Klinische Psychologie 
- Psychodiagnostik 
- Beratung 
- Angewandte Psychologie und ihre Kontexte 
- Wissenschaftliches Arbeiten  
- Wahlfächer 
 
b) Masterstudiengang in Angewandter Psychologieii 
  
Der Masterstudiengang kann in den drei Vertiefungsrichtungen Klinische Psychologie, Entwicklungs- und Per-
sönlichkeitspsychologie sowie Arbeits- und Organisationspsychologie als Vollzeit- und Teilzeit-Studium absol-
viert werden. 
Im Vollzeit-Studium ist der Masterstudiengang auf die Studiendauer von vier Semestern mit insgesamt 120 
ECTS-Punkten (European Credit Transfer System) ausgelegt. Dabei erfordert die Erlangung eines ECTS-
Punktes ein Pensum von 30 Arbeitsstunden. Der Masterstudiengang schliesst mit dem Titel Master of Science 
(MSc) in Applied Psychology ab und ist eidgenössisch sowie europäisch anerkannt. 
 
 

5.1.2 Vom Ergänzungsstudium Psychotherapiewissenschaften der Charta zum Universitätslehrgang 
Psychotherapeutische Psychologie (Master of Science) iii   
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Die Schweizer Charta für Psychotherapie bot von 1994 bis 2004 eine Ergänzungsstudium Psychotherapiewis-
senschaften an, um Personen, die eine Weiterbildung in Psychotherapie anstreben, jedoch nicht über einen 
Medizin - oder Psychologieabschluss verfügen, die theoretischen psychotherapiespezifischen Grundlagen zu 
vermitteln. (Graphik im Anhang 9.5, Ausbildungswege zur Psychotherapie) 
Ursprünglich verlangte die Charta, dass die Institute auch bei PsychologInnen und MedizinerInnen verlangten, 
dass fehlende Teile des psychotherapierelevanten Grundlagenwissens aus dem Fächerkanon dieses Ergän-
zungsstudiums PTW nachzuholen wären. Aus pragmatischen berufspolitischen Gründen änderte die Charta 
diese Bestimmungen wieder, denn die wenigsten Institute hielten sich daran.  
 
Mit dem berufspolitischen Anliegen, das qualitativ hoch stehende Angebot universitär zu verankern und somit 
verstärkt den Gesetzgebungen der einzelnen Kantone betreffs Anforderungen für die Grundausbildung zu ent-
sprechen, entwickelte die Charta das Modell ĂErgªnzungsstudium Psychotherapiewissenschaftenñ in Koopera-
tion mit der Donau Universität Krems weiter. Dabei werden wesentliche Inhalte des Ergänzungsstudiums Psy-
chotherapiewissenschaften sowie die meisten dozierenden Hoch- und Fachhochschuldozenten für das Curri-
culum des neuen Universitätslehrganges übernommen. Zudem werden neue Unterrichtseinheiten- und Ar-
beitsmodule in das neue Curriculum aufgenommen.  
 
2005 wurde erstmals der postgraduale Universitätslehrgag Psychotherapeutische Psychologie, kurz UPP, an-
geboten, der 5 Semester dauert. Wer den UPP erfolgreich abschliesst, erwirbt den akademischen Grad Mas-
ter of Science (MSc). Der Studiengang umfasst 750 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten und weist einschliess-
lich der Studienbegleitenden Arbeiten und der Masterthese 120 Creditpoints vor. 
Zu beachten ist, dass der Titel MSc in Österreich als Weiterbilungstitel gilt und nicht als Ausbildungstitel (der 
heisst trotz Bolognareform nach wie vor ĂMagisterñ) trotz gleicher Anzahl Creditpoints. 
 
Ziel des postgradualen Universitätslehrganges ist, dass die TeilnehmerInnen die Fähigkeit entwickeln, psycho-
therapierelevante Phänomene kritisch zu begreifen und diese in einen interdisziplinären Sinnzusammenhang 
einordnen und verstehen zu können. Weiter soll der UPP die TeilnehmerInnen auf eine psychotherapeutische 
Weiterbildung vorbereiten. Der Abschluss des Master-Lehrgangs soll den wissenschaftlichen Nachweis brin-
gen, dass die AbsolventInnen über das psychotherapierelevante Grundlagenwissen verfügen. 
 
Ins Masterprogramm Psychotherapeutische Psychologie aufgenommen werden BewerberInnen mit einem 
Hochschulabschluss der Medizin oder Human-, und Sozialwissenschaften (mind. Bakkalaureat-Grad). Der 
Lehrgang Psychotherapeutische Psychologie ist ein interdisziplinärer und transdisziplinärer Lehrgang, der die 
theoretischen psychotherapiespezifischen Grundlagen vermittelt. 
 
Zertifizierte KanditatInnen des Ergänzungsstudiums Psychotherapiewissenschaften haben die Möglichkeit, im 
Sinne eines Upgradings die im UPP enthaltenen neuen Unterrichtseinheiten zu besuchen und Prüfungen, stu-
dienbegleitende Arbeiten und die Masterthese nachträglich zu schreiben um so wie die VollzeitstudentInnen 
des Lehrganges Pyschotherapeutische Psychologie zu einem akademischen Abschluss MSc zu gelangen. 
 
Folgende Unterrichtsfächer konstituieren den Inhalt des Lehrganges: 
 
- Theorie der psychotherapeutischen Psychologie (Theorie und Methoden der Psychotherapie/Psychologische 

Grundlagen der Psychotherapie/Allgemeine und klinische Entwicklungspsychologie/Sozialpsychologische 
Grundlagen/Krankheits- und Neurosenlehre/Ethische Aspekte) 

 
- Medizinische Kenntnisse (Medizinische Grundlagen/Neurowissenschaftliche Grundla-

gen/Psychopathologie/Psychiatrie und Psychopharmakologie) 
 
- Grundkenntnisse von Testtheorie und Forschung (Psychodiagnostik und Testtheo-

rie/Psychotherapiebezogene Forschungsmethoden) 
 
- Grundlagen anderer Wissensgebiete (juristische Grundlagen/Philosophische Grundlagen/Anthropologische 

Grundlagen/Grundlagen der historisch- deutenden Wissenschaften)iv 
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5.2 Situation zur Entwicklung der PTW im übrigen Europa  

 
In diesem Abschnitt interessieren uns die konkreten Schritte einzelner Institutionen in verschiedenen Ländern 
Europas, welche sich an die Umsetzung von PTW Studiengängen gemacht haben.  
 
 

5.2.1 Bestrebungen und Entwicklungen einer Fakultät PTW in Österreich 

5.2.1.1 Sigmund-Freud-Universität Wien  

Die Sigmund Freud Privatuniversität (http://sfu.ac.at/) in Wien wurde im Jahr 2005 in Österreich akkreditiert 
und bietet seither ein Studium in Psychotherapiewissenschaft an, welches sich in ein Bakkalaureat, ein 
Magisterium und ein Doktorat gliedert. 
Das Bakkalaureat ist ein Grundstudium, welches die Grundlagen der Psychotherapeutischen Wissenschaft 
vermittelt hinsichtlich gesunder und pathologischer menschlicher Entwicklung, der Diagnostik von gesunden 
und kranken Erscheinungen, die Grundlagen der wissenschaftlich begründeten Behandlung von erlebnisbe-
dingten Krankheitsbildern - unter Einbeziehung der psychologischen, medizinischen, soziologischen und anth-
ropologischen Dimensionen. 
Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse der Forschungsmethodik und erhalten einen Überblick 
über rechtliche, ökonomische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. 
Zur Erreichung des Studienziels ist ebenfalls praktisches Wissen nötig in Form einer zu reflektierenden Praxis 
und der Reflexion und Entwicklung der eigenen Person. Es stellt eine Einführung in die klinische Anwendung 
der Psychotherapie dar. 
 
Das Magisterstudium der Psychotherapie baut auf dem Bakkalaureatsstudiengang auf und dient der vertie-
fenden Aneignung von Theorie, Methodik und Geschichte der Psychotherapie, der allgemeinen und metho-
denspezifischen Krankheitslehre, Diagnosen und Verläufen von Störungsbildern und deren Behandlungskon-
zepten. Detaillierte Kenntnisse werden aus Grundlagenwissenschaften über Psychobiologie, sozialwissen-
schaftliche und sozialphilosophische Themen vermittelt. Theoretische und klinische Theorien in der vom Stu-
dierenden bereits im Bakkalaureatsstudiengang gewählten Psychotherapieschule werden vertieft und detail-
liert bearbeiten. 
Die Orientierung an den Therapieschulen ergibt sich aus dem derzeitigen Stand der Psychotherapiewissen-
schaft sowie aus der derzeitigen gesetzlichen Zulassungsregelung in Österreich und Deutschland. 
Ein essentieller Anteil des Studiums gilt der Psychotherapieforschung. Um sowohl empirische Forschung in-
terpretieren, vergleichen aber auch selbständig Fragestellungen entwerfen und ihnen nachgehen zu können, 
ist differenziertes Wissen nötig. Es werden daher die theoretischen Grundkenntnisse in Methodenlehre vertieft 
und auch praktisch geübt. 
Einen wichtigen Stellenwert hat die praktische Anwendung des theoretisch erworbenen Wissens. Der Studi-
engang sieht deshalb Praktika vor, die zum Teil extern aber auch intern zu absolvieren sind und begleitend 
reflektiert werden. Um die nötige psychotherapeutische Haltung zu erwerben, sieht der Studiengang verpflich-
tend Persönlichkeitsbildung vor. 
 
Das Studium erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Ausbildungsverbänden, welche auch die zusätzlichen 
für die Psychotherapieausbildung notwendigen schulenspezifischen Teile (Theorie, Selbsterfahrung und Su-
pervision) vermitteln. 
 
Durch das Doktoratsstudium soll der wissenschaftliche Nachwuchs auf dem Gebiet der  
Psychotherapiewissenschaft gefördert werden. Der Nachweis zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit soll 
grundsätzlich in publikationsfähiger Form erbracht werden. 
 
Quelle: http://sfu.ac.at 

http://sfu.ac.at/
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5.2.1.2 Psychotherapeutisches Propädeutikum und Fachspezifikum an der Universität Innsbruck  

 
Die Universität Innsbruck bietet im Rahmen des Instituts für Kommunikation im Berufsleben und Psychothera-
pie ein Psychotherapeutisches Propädeutikum und Fachspezifikum an. Der Aufgabenbereich des Institutes 
wurde vom Senat der Universität am 21.01.1999 wie folgt festgelegt: 
Forschung und Lehre in den Gebieten  
 
Psychotherapie: 

theoretische Grundlagen, Prozess- und Ergebnisforschung, Ausbildungsforschung; Lehre im Bereich der all-
gemeinen Psychotherapie (psychotherapeutisches Propädeutikum) und der Speziellen Psychotherapie (psy-
chotherapeutische Fachspezifika); 
 

Kommunikation im Berufsleben: 
Prozesse in Gruppen und Teams, Supervision, Beratung, Konfliktmanagement, Meditation. 
 
Organisationsrechtlich handelt es sich um ein eigenständiges Institut zur Durchführung von Forschungs- und 
Lehraufgaben § 4 des Organisationsplanes der Leopold Franzens Universität Innsbruck. Das Institut ist der 
neu errichteten Fakultät für Bildungswissenschaften zugeordnet. 
 

Das Institut bietet derzeit folgende Universitätslehrgänge an: 

- Universitätslehrgang für zwischenmenschliche Kommunikation im Berufsleben (ZwiKo); Dauer: 4 Se-
mester 
Abschluss: Abschlusszeugnis u. Verleihung der Berufsbezeichnung "Akademischer Kommunikationsberater 
/ Akademische Kommunikationsberaterin" 

 
- Universitätslehrgang für das Psychotherapeutische Propädeutikum (PsyPro), (erster Teil der Psychothe-

rapieausbildung); Dauer: 4 Semester 
Abschluss: Abschlusszertifikat 

 
- Universitätslehrgang für das Psychotherapeutische Fachspezifikum - methodenspezifische Ausrichtung: 

Psychodrama (PD) (zweiter Teil der Psychotherapieausbildung); Dauer: 8 Semester 
Abschluss: Abschlusszertifikat, Eintragung in die Psychotherapeutenliste des Gesundheitsministeriums 

 

Für das Propädeutikum reicht die Matura. Das Fachspezifikum - der zweite Teil der Psychotherapieausbildung 
ï darf nur absolvieren, wer die Erfordernisse des § 10 Abs. 2 des Psychotherapiegesetzes erfüllt:  
 
a) wer eigenberechtigt ist,  
b) wer das 24. Lebensjahr vollendet hat,  
c) wer das psychotherapeutische Propädeutikum erfolgreich absolviert hat 
d) und entweder ein:  
 

1. Studium der Medizin, der Pädagogik, der Philosophie, der Psychologie, der Publizistik- und Kommuni-
kationswissenschaft oder der Theologie oder ein Studium für das Lehramt an höheren Schulen abge-
schlossen hat oder einen in Österreich nostrifizierten Abschluss eines entsprechenden ordentlichen 
Studiums an einer ausländischen Universität nachweist oder  
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2. eine Ausbildung an einer Akademie für Sozialarbeit, an einer ehemaligen Lehranstalt für gehobene 
Sozialberufe, an einer Pädagogischen Akademie oder an einer mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten 
Lehranstalt für Ehe- und Familienberater absolviert hat oder das Kurzstudium Musiktherapie oder ei-
nen Hochschullehrgang für Musiktherapie abgeschlossen hat oder 

 
3. eine Ausbildung im Krankenpflegefachdienst oder in einem medizinisch technischen Dienst absolviert 

hat oder  
 

4. aufgrund seiner Eignung vom Bundesminister für Gesundheit und Konsumentenschutz mit Bescheid 
zugelassen worden ist (Sondergenehmigung). 

 
 

5.2.2 Bestrebungen und Entwicklungen eines Studiums der PTW in Deutschland  

 
In Deutschland ist der Aufbau eines Studiengangs bzw. einer Fakultät PTW derzeit nur im Rahmen einer priva-
ten Universität realisierbar, geplant ist ein PTW-Studiengang der DGPTW in Köln in Zusammenarbeit mit dem 
IPFMW (Institut für psychotherapeutische Forschung, Methodenentwicklung und Weiterbildung an der Univer-
sität zu Köln). 
 
Das PTW-Studium der DGPTW verwirklicht als erster Entwurf die vom Forschungsgutachten des Bundes für 
Psychotherapie empfohlenen Vorschläge zur Reform der Psychotherapieausbildung als konsekutiver Studien-
gang für Psychotherapie.   
 
ĂNach einer sorgfªltigen Pr¿fung verschiedener Ausbildungsmodelle (inklusive einer sog. ĂDirektausbildungñ) 
kommt das Gutachten zu dem Schluss, dass wie bisher ï wenn auch modifiziert ï an einer ĂAusbildung nach 
der Ausbildungñ festgehalten werden sollte. Im Vergleich zur bisherigen Situation könnten allgemeine theoreti-
sche Unterrichtsinhalte vermehrt in die grundständigen Studiengänge integriert werden. Die Praktische Ausbil-
dung und die Vermittlung vertiefender (auch verfahrensübergreifender bzw. für andere Verfahren spezifischer) 
theoretischer Inhalte Sollten weiterhin im Rahmen einer postgradualen Ausbildung vermittelt werden. Eine evtl. 
Verkürzung dieser Ausbildung wäre zu prüfen. Als Perspektive für die Weiterentwicklung der Psychotherapie-
ausbildung zu einem integrierten Ausbildungsgang (ĂDirektausbildungñ) sollten Modellausbildungsgªnge (Mas-
ter in Psychotherapie mit anschließender Weiterbildung) mit der Auflage einer systematischen Evaluation er-
möglicht werden.ñ (Forschungsgutachten f¿r Psychotherapie, BMG S.394)  
 
Die PTW bündelt das in Medizin und Psychologie vorhandene Erfahrungswissen und sorgt für den Transfer 
von gesichertem psychotherapeutischem Wissen hin zu Medizin und Psychologie, aber auch zu Pädagogik 
und Organisationswissenschaften. Um diese vielfältige Integrationsaufgabe leisten zu können, muss die PTW 
auch in sich selbst integrativ gestaltet sein und nicht nur Natur-, sondern auch Geistes- und Kulturwissenschaf-
ten einbinden. 
 
Das übergeordnete Lernziel besteht darin, Studierende auf die praktische Tätigkeit der Psychotherapie, also 
die Heilbehandlung von Patientinnen und Patienten durch Gespräch und therapeutische Beziehungsgestaltung 
vorzubereiten. Ebenso zählen Diagnostik, Beratung, Coaching und Supervision von Einzelpersonen, Gruppen 
und Organisationen/Institutionen zur angestrebten beruflichen Kompetenz. Das Studium der PTW vermittelt 
einen privilegierten Zugang zu diagnostischer, beratender und Forschungstätigkeit auch in Institutionen und 
Organisationen. Personalmanagement, Coaching, Teamsupervision, Personal- und Organisationsentwicklung 
sollten daher vom Bachelor an in den Studiengang eingehen.  
 
Das von der DGPTW erarbeitete Curriculum ist durchgängig sowohl praxis- als auch forschungsorientiert. 
(Ausbildungsziel in der Forschung ist u.a. die Fähigkeit der Absolventinnen, psychotherapeutische Interventio-
nen wissenschaftlich fundiert zu begleiten, deren Qualität sicher zu stellen und eine kontinuierliche Verbesse-
rung der Intervention einleiten und begleiten zu können.  
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Die wissenschaftliche Schwerpunktbildung der Studierenden kann sich auch aus den Grundlagenfächern er-
geben, die im Bachelor-Studiengang gewählt wurden: Neben der PTW aus Psychologie, Philosophie, Medi-
zin/Neurowissenschaften, Pädagogik oder Soziologie.  
 
Der Masterstudiengang PTW sollte auch deshalb für Bachelor-Absolventen geisteswissenschaftlicher Diszipli-
nen ohne Einschränkungen zugänglich sein (Bewerbung über Eignungsinterviews), also über Psychologie und 
Medizin hinaus auch für Pädagogik, Philosophie und Soziologie. In der Bundesrepublik Deutschland qualifiziert 
derzeit auch eine pädagogische Vorbildung zum Beruf der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, so 
dass eine breitere Disziplinenvielfalt hier bereits vorgesehen ist. In jedem Fall müssen aber Studierende, die 
nicht mit dem Bachelor PTW begonnen haben, ihre Grundkenntnisse in Aufbaukursen ergänzen. Deshalb stellt 
sich für Bachelor-AbsolventInnen in Psychologie oder Medizin die Studiensituation im Master PTW auch nicht 
wesentlich anders dar als für Absolventinnen der Philosophie, Soziologie oder Pädagogik. Erstrebt wird eine 
gesetzliche Regelung, die den Master-Abschluss PTW generell als Eingangsvoraussetzung für die weiterfüh-
rende postgraduierte Ausbildung in Psychotherapie anerkennt, unabhängig vom vorausgehenden Bachelor-
Abschluss in den oben genannten Disziplinen. Übergangsweise kann auch ein Abschluss im psychologischen 
Anwendungsfach Klinische Psychologie als Voraussetzung für den postgraduierten Teil der Ausbildung aner-
kannt werden. Allerdings müssen für die Akkreditierung eines Masterstudiengangs in Klinischer Psychologie 
zwei Voraussetzungen gewährleistet sein: Erstens eine praxisnahe Ausbildung mit psychotherapeutischen 
Übungselementen und zweitens eine plurale Ausrichtung der Universitätsdozenten.  
 
Neben Übungen und Angeboten in psychotherapeutischer Diagnostik und Beratung sollten im Laufe des Stu-
diums Kenntnisse und Fertigkeiten in psychotherapeutischen Kurzzeit-Verfahren erworben werden. Master-
Absolventinnen verfügen nicht nur über ein breites theoretisches Wissen in PTW und Psychotherapiefor-
schung, sondern auch über praktische Fertigkeiten in der angewandten PTW. Ebenso sind grundlegende Ele-
mente psychotherapeutischer Selbsterfahrung notwendig.  
 
Auch Personen, die ein Vollstudium PTW gewählt, ihr Studium also bereits mit dem Bachelor PTW begonnen 
haben, müssen ihre psychotherapeutische Ausbildung aber in einem postgraduierten Training von mehreren 
Jahren abschließen, um die Approbation zu erwerben. Im klinisch-praktischen Studienabschluss sollten aber 
bereits länger dauernde psychotherapeutische Behandlungen durchgeführt und supervidiert werden, entspre-
chend sollte die Behandlung der schwereren Fälle auch der höchsten Stufe der Ausbildung vorbehalten sein. 
Da im postgraduierten Studienabschnitt vertiefte Selbsterfahrung und eine relativ engmaschige Supervision 
der Behandlungsfälle erforderlich sind, sollten hier die bewährten psychotherapeutischen Ausbildungsinstitute 
in das Curriculum eingebunden werden, soweit sie ihrerseits forschungsorientiert arbeiten und sich insofern zu 
einer Zusammenarbeit mit der Universität eignen. Es liegt nahe, den postgraduierten Studienabschnitt durch 
einen Promotionsstudiengang zu begleiten. Während die praktische Ausbildung für alle Studierenden verpflich-
tend ist, um die psychotherapeutische Approbation zu erlangen, sollten die wissenschaftlich begabten Studen-
ten für den Promotionsstudiengang gewonnen werden, um die PTW zu fördern und in weiterer zeitlicher Per-
spektive zur paradigmatischen Phase der Disziplin überzuleiten. Diese Entwicklung dürfte nach Auffassung der 
DGPTW weniger von der Bildung monopolistischer Forschungseinrichtungen abhängen als von der Förderung 
unabhängig arbeitender Nachwuchswissenschaftler. Da im postgradualen Ausbildungsabschnitt eine verstärk-
te finanzielle Eigenbeteiligung der Auszubildenden zu erwarten ist, müssen geeignete Wege gefunden werden, 
um dem wissenschaftlichen Nachwuchs während des Promotionsstudiums optimale Arbeitsmöglichkeiten zu 
bieten.  
 
 
Zusammengefasst verfolgt das PTW-Studium die folgenden Ziele:   
 
Erstens die Ausbildung zum Psychotherapeuten auf dem höchstmöglichen wissenschaftlichen und akademi-
schen Niveau zu gestalten. Zweitens muss die psychotherapeutische Fachkompetenz, die sich über Jahrzehn-
te hinweg außerhalb der Universitäten in den privaten Ausbildungsinstituten versammelt hat, in die Ausbildung 
einbezogen werden. Damit ergibt sich der folgende Ablauf des Studiums:  
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1. Dreijähriges Bachelor-Studium der PTW. Es ist der erste berufsqualifizierenden Abschluss und kann 
entweder zum psychosozialen, klinisch-psychologischen, pädagogisch-psychotherapeutischen  oder 
traumaspezialisierten Fachberater von Personen und Institutionen qualifizieren und/oder schließt mit 
einer staatlich kontrollierten oder staatlichen Zwischenprüfung ab.  

 
2. Zweijähriger Masterstudiengang PTW. Abschluss mit erstem Staatsexamen und/oder und Teil-

Approbation für Psychotherapie (KT) und damit der Zulassung für die weiterführende postgraduierte 
Psychotherapieausbildung. Der erfolgreiche Abschluss befähigt daher zur Durchführung von Kurzthe-
rapien bis zu ca. 20 Sitzungen. 
 
Neben dem konsekutiven PTW-Studium werden zu (2) Bewerberinnen und Bewerber mit Bachelo-
rabschluss Psychologie, Medizin, Pädagogik, Philosophie, Soziologie oder Biologie zugelassen. Ziel ist 
dabei, das Studium der PTW auf einer breiten, sowohl natur- als auch geistes- und sozialwissenschaft-
lichen Basis aufzubauen. Dies wiederum erscheint als eine zentrale Voraussetzung für die Entwicklung 
der Psychotherapie zu einer eigenständigen wissenschaftlichen Disziplin, ebenso als Voraussetzung 
für die weitere Professionalisierung der PT als Heilberuf mit unverwechselbarem Profil. Studierende der 
genannten Fächer nehmen verpflichtend an Brückenkursen teil, um einen vergleichbaren Wissens-
stand der unterschiedlichen ĂGrundlagendisziplinenñ im Masterstudium zu gewªhrleisten. 

 
Darauf aufbauend: 
 

3. Mindestens dreijährige psychotherapeutische Fachausbildung unter Beteiligung der staatlich anerkann-
ten privaten psychotherapeutischen Fachinstitute. Wahl des Vertiefungsfachs, wie Tiefenpsychologie 
und analytische Psychotherapie, verhaltenspsychotherapeutisch oder humanistisch. Darin werden su-
pervidierte mittel- und langfristige Therapien durchgeführt. Die Therapie jeweils von Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen sollte enger zusammengeführt werden als es bisher in Deutschland der Fall ist. 
Der Abschluss erfolgt als 2. Staatsexamen mit Vergabe der vollen Approbation und der Befähigung zur 
Ausübung der Psychotherapie im Rahmen des Gesundheitswesens.  
 
Es wird empfohlen, begleitend zu Abschnitt 3 zum Doktor der PTW zu promovieren.  
 

Der bisherige Weg zur Psychotherapie führt in Deutschland über ein Bachelor- und Masterstudium der Psy-
chologie mit einem Schwerpunkt in Klinischer Psychologie und Psychotherapie, so dass die Äquivalenz für das 
1. Staatsexamen der Psychotherapiewissenschaft bescheinigt werden kann. Danach nehmen AbsolventInnen 
der Psychologie an Abschnitt (3) der PTW teil, der mit dem zweiten Staatsexamen und der Approbation ab-
schließt. 
 
 

5.2.3 Situation, Bestrebungen und Entwicklungen der PTW in England  

 
PTW auf Master Ebene ï MA. oder MSc und auf dem akademischen Grad eines Doktorates in Psychotherapie 
sind vor allem in England und Irland weit verbreitet ist. Ein Grundstudium auf BA -Ebene gibt es erst in der 
Dublin Business School, welche universitär akkreditierte Studiengänge anbieten darf. Sheffield Universität 
erarbeitet einen Lehrgang auf BA-Ebene, der dann zu einem MA-Programm führt, welches erst den Anfang 
der beruflichen Ausbildung erlaubt.  
Master (MA oder MSc) in Psychotherapie offerieren in England und Irland folgende Universitäten: 
 
- University of Sheffield 
 
Der von der Universität Sheffield angebotene MSc in Psychotherapie erfolgt im Selbststudium über Internet. 
Das Programm beinhaltet theoretisches Wissen aus Philosophie, Psychologie sowie aus Sozial- und Gesund-
heitswissenschaften, das als Grundlagenwissen für Psychotherapie, Beratung, Coaching, Mediation und Or-
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ganisationspsychologie herangezogen wird. Ein abgeschlossener Masterkurs erfordert 120 Credit-Points so-
wie eine Dissertation. 
 
 
- University of East London 
 
Die University of East London bietet einen Master in Psychoanalytischer Psychotherapie (M.Psych.Psych) für 
Kinderpsychoanalytiker an, der von der Association of Child Psychotherapists und vom Gesundheits-
Department anerkannt wird. Voraussetzung für die Teilnahme am Programm ist mindestens ein Jahr persönli-
che Analyse, Berufserfahrung mit Kindern und Jugendlichen sowie ein zweijähriges Studium und Diplom in 
Psychoanalytic Observational Studies.  
Das Programm dauert ca. vier Jahre und beinhaltet die Arbeit an der Tavistock Clinic, die Kurz- und Langzeit-
therapien von Kindern und Jugendlichen mit verschiedenen Problemen als auch die Arbeit mit der Familie um-
fasst. Die klinische Tätigkeit wird supervidiert und dokumentiert gemäss den Standards der Association of 
Child Psychotherapists. Zusätzlich werden schriftliche Arbeiten verlangt (eine grössere klinische Arbeit, meh-
rere klinische Präsentationen und theoretische Arbeiten). 
 
 
- University of Essex Centre for Psychoanalytic Studies 
 
Mehrere Institute bieten Postgradual-Kurse an, die mit einem Universitätsabschluss beendet werden können. 
Voraussetzung für die Teilnahme an den Programmen ist Berufserfahrung in sozialen oder verwandten Berei-
chen. 
- MA in Psychoanalytic Studies 
- MA in Jungian und Post-Jungian Studies 
- MA in Philosophy und Psychoanalysis 
 
Zusätzlich bietet die University of Essex in Kooperation mit Society of Analytical Psychology (SAP), der Ta-
vistock Clinic und dem London Centre for Psychotherapy (LCP) einen zweijährigen Doktoratsstudiengang an. 
Der Studiengang kann mit einem Doktortitel in Analytical Psychology oder Psychoanalytic Psychotherapy für 
Erwachsene oder für Kinder abgeschlossen werden und beinhaltet das Erlernen von Forschungsmethoden 
und die Abfassung einer wissenschaftlichen Arbeit. 
 
 
- University of Coventry 
 
Die University of Coventry bietet Masterprogramme in Gestalt Psychotherapy, in Integrativer Psychotherapie 
sowie einen PG Cert/PG Dip/MSC in Cognitive-Behavioural Psychotherapy an. Die Masterprogramme in Ges-
talt Psychotherapy und in Integrativer Psychotherapie umfassen eine vierjährige Ausbildung, der Titel PG 
Cert/PG Dipl. bzw. MSc in Cognitive-Behavioural Psychotherapy kann nach zwei bzw. vier Jahren erlangt 
werden. 
 
 
- Dublin Business School 
 
Die Dublin Business School bietet sowohl einen Bachelor (BA) Counselling & Psychotherapy als auch einen 
MA in Psychotherapy an.  
Der BA Counselling & Psychotherapy umfasst eine Dauer von vier Jahren und beinhaltet Trainings, persönli-
che Entwicklung und die Vermittlung von theoretischen Wissensinhalten vor allem aus humanistischer und 
psychodynamischer Sicht.  
Das Master-Programm richtet sich an Interessenten, die psychotherapeutisch arbeiten möchten. Es dauert 
zwei Jahre und setzt neben der supervidierten klinischen Arbeit einen Schwerpunkt auf die Vermittlung for-
schungsmethodischer Grundlagen.  
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Im ersten Jahr werden folgende Fächerkombinationen unterrichtet: Integrative Psychotherapie (PT) 1, Theorie 
und Praxis der PT 1, Existenzialistische PT, Gesundheits- und Gemeinschaftspsychologie, Persönlichkeits-
entwicklung, Bindungstheorie, Gestalt PT, Fortgeschrittene sozialwissenschaftlicher Forschung. Prozessgrup-
pen. 
Im zweiten Jahr die Module 2 von Integrative PT und Theorie und Praxis der PT. Forschung für evidenz-
basierte PT, Ethik, Supervision und berufliche Themen, Gegenwärtige Themen in der PT, Meisterklasse 1 und 
2. Dissertation und integratives Tutorial. Prozessgruppen 
 
 
- BA (Hons) counselling an Psychotherapy ï Irish Association for Counselling and Psychotherapy  

accredited. 
 
Das Studienprogramm vermittelt den StudentInnen Wissen und Fähigkeiten um als Berater und Therapeuten 
in verschiedenen Sparten wie Spitäler, Gemeinschaftszentren, Freiwilligen Organisationen, Schulen und 
Gymnasien arbeiten zu können. Erst mit 25 Jahren kann dieser Studiengang belegt werden. 
 
Das Ziel dieses Programms ist, den Studierenden eine gute theoretische Wissensbasis und eine gründliche 
Einführung in die Praxis von PT und Beratung zu geben. Die praktische Anwendbarkeit der Fähigkeiten in bei-
den Gebieten wird in Praktikas erprobt. Zugleich wird ein Verständnis kultiviert, in wieweit psychologisches 
Wissen die PT bereichern kann. Selbstverständlich wird das Wissen um die Hauptkategorien der Psychopa-
thologie, die Zeichen und Symptome von Störungen gelernt. Wichtig ist zugleich das Lernen von verschiede-
nen beruflichen Kompetenzbereichen, wie zum Beispiel Überweisungsregeln, Berichte schreiben, Resultate 
der Grundlagenforschung in die eigene Berufsanwendung einfliessen lassen. 
 
Die Kerninhalte des Kurses sind im ersten Jahr: 
Stress Reaktionen, Theorie und Praxis der Beratung, Zugangsgeschichte zur Beratung, Entwicklungspsycho-
logie, gegenwärtige Themen in der Beratung. Prozessgruppen und freie Kunst als Wahl.  
Im zweiten Jahr werden die Familien Systeme angeschaut, und von den Kursen des ersten Jahres die Module 
2 unterrichtet. 
Im dritten Jahr kommt Kognitive Psychologie, Psychoanalyse, Persönlichkeit und Sozialpsychologie dazu. 
Forschungsmethodik, Gruppensupervision, Modul 3 von Theorie und Praxis, Existentialismus und Phänome-
nologie, Gruppenpsychotherapie und Existenzialpsychotherapie runden dieses Jahr ab. 
Im vierten Jahr werden die zweiten Module von Entwicklungspsychologie, Kognitive Verhaltenstherapie Modul 
1&2, Gruppensupervision unterrichtet. Psychopathologie, Forschungsprojekt und Ethik kommen dazu. 
 
 
- Metanoia & Middlesex University, London  
 
Die Metanoia & Middlesex University, London bietet Dip/MSc in Integrative Psychotherapy an. Das Programm 
dauert im Minimum vier Jahre. Zusätzlich wird ein Dissertations-Modul angeboten. 
Das Programm umfasst Wissen aus Bereichen der Psychologie (Persönlichkeits- und Entwicklungspsycholo-
gie), neueren Forschungsergebnissen aus der Neurobiologie sowie relevante Forschungsmethoden und 
Übung und Coaching von Interventionsstrategien. 
 
 
- Zu folgenden Universitäten, die einen MSc in Psychotherapie anbieten, sind keine Informationen an-
gegeben: 
 

¶ Roehampton University, London 

¶ Goldsmith University, London 

¶ Metropolitan University, London 
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5.3 Weitere Bestrebungen in Australien und den USA  

 
USA 
In den USA gibt es in Massachusetts, Michigan, ein Master in Psychoanalyse und Psychotherapie.  
Das Ziel dieses Kurses ist es, das Grundlagewissen zu vermitteln, welches danach Personen ermöglichen 
soll, ihre berufliche Weiterbildung in dieser tiefenpsychologisch orientierten Modalität absolvieren zu können. 
Neben Theorie und Praxis wird auch Ethik und Berufsverständnis von PT unterrichtet. 
 

- Die Widener University ist eine private Metropolitan University in Chester, Pennsylvania. Sie bietet ein Post-
graudate Master in Psychotherapy an. 

- Das Christian Theological Seminary in Indianapolis, Indiana, bietet drei postgraduale Psychotherapie Master 
Kurse an. 

- Das Nazareth College of Rochester bietet einen postgradualen Master in Psychotherpie an.  

- Die Adler Schule von Chicago und Vancouver offeriert einen Master in PT und ein Postmaster Diplom im PT 
an. Die Adler Universität für unabhängige Psychologie ist die älteste private Universität auf diesem Gebiet. 

 
 
Australien 
In Australien kann am Cairnmillar Insitut, Victoria, ein Master in Psychotherapie (2 Jahre) gemacht werden. 
Die Hauptschwerpunkte in diesem für Fortgeschrittene bestimmten Programm sind:  
Vertiefung der eigenen Praxis, Supervision eigener praktischen Arbeiten, persönliche Entwicklung, klinische 
Demonstrationen, systematisches Reflektieren relevanter Theorien. Ein Forschungsprojekt und ein Praktikum 
runden die Ausbildung ab. 
 
Die AUT Universität bietet einen Master in Gesundheitswissenschaften / Psychotherapie an. Dieser Master ist 
ein Forschungsmaster, welche erfahrenen PraktikerInnen die Möglichkeit bieten, ihre Forschungsfähigkeiten 
weiter zu entwickeln, damit sie das eigene Forschungsvorhaben erfolgreich zu ende führen können. Der Kurs 
ist Inter-Professional in den Gesundheitsberufen. Die gegenwärtige Evidenz Basierte Psychotherapie For-
schung wird gelehrt, die Prinzipien von PT und Gruppen PT verbunden mit der professionellen Ausübung wer-
den unterrichtet. Seelische Gesundheit und Psychopathologie sind Standard Fächer. 
 
Dann bieten noch das Jansen Newman Institut of Counselling and Applied Psychotherapy einen Master in 
Angewandte PT an. Das Gestalt College in Brisbane hat einen Master in Gestalt Therapie, das Australian 
Center for Psychoanalysis, zusammen mit der Universität Victoria, bietet einen Master in Psychoanalyse an. 
(Weitere siehe Anhang 9.4) 
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6.0 Konzeptüberblick zum Fächerkanon einer PTW 

 
Während in den vorangehenden Ausführungen die Organisation und die strukturellen Aspekte der einzelnen 

Lehrgänge PTW im Vordergrund standen, werden im Folgenden die Lehrinhalte der Studiengänge detailliert 

aufgeführt und diskutiert. Im ersten Unterkapitel werden die bereits realisierten Curricula der Sigmund Freud 

Privatuniversität Wien und der Universität Innsbruck zusammengefasst sowie das Curriculum der Donau-

Universität Krems. Da die Donau-Universität Krems eng mit der Schweizer Charta für Psychotherapie zusam-

menarbeitet, wird das von ihr angebotene Curriculum ausführlich dargestellt. Anschliessend wird das von der 

DGPTW erarbeitete Curriculum - das jedoch noch nicht an einer Universität angeboten wird, jedoch Modell-

charakter hat - vorgestellt. In einem dritten Teil werden die in England und Irland angebotenen Lehrgänge zu-

sammengefasst. 

 
 

6.1 Realisierte Curricula in Österreich  

 
Drei Universitäten realisierten bislang Curricula, die ein Konzept eines PTW-Fächerkanons aufweisen: 
 

¶ die Sigmund Freud Privat Universität Wien 

¶ die Universität Innsbruck 

¶ die Donau Universität Krems in Kooperation mit der Charta 
 
Im Folgenden soll die Lehrinhalte dieser Möglichkeiten dargestellt werden. 
 
 

6.1.1 Lehrinhalte PTW der Sigmund Freud Privat Universität Wien 

 

Beschreibung zum Studiengang Bakkalaureat Psychotherapiewissenschaft  
  
1. Studienziel  
  
Dieser Studiengang ist ein Grundstudium, d.h. er vermittelt die Grundlagen der Psychotherapeutischen Wis-
senschaft. Das Studium vermittelt die wissenschaftlichen Grundlagen hinsichtlich gesunder und pathologi-
scher menschlicher Entwicklung, der Diagnostik von gesunden und kranken Erscheinungen, die Grundlagen 
der wissenschaftlich begründeten Behandlung von erlebnisbedingten Krankheitsbildern - unter Einbeziehung 
der psychologischen, medizinischen, soziologischen und anthropologischen Dimensionen.  
Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse der Forschungsmethodik und erhalten einen Überblick 
über rechtliche, ökonomische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen.  
Zur Erreichung des Studienziels ist ebenfalls praktisches Wissen nötig in Form einer zu reflektierenden Praxis 
und der Reflexion und Entwicklung der eigenen Person.  
  
Der Studiengang ist wahlweise mit dem Schwerpunkt "Psychotherapie" oder "psychosoziale Beratung" abzu-
schließen. Mit dem gewählten Schwerpunkt "Psychotherapie" wird das vertiefende aufbauende Magisterstudi-
um angestrebt und darauf vorbereitet. Es stellt eine Einführung in die klinische Anwendung der Psychothera-
pie dar.  
Der gewählte Schwerpunkt "psychosoziale Beratung" stellt eine Qualifikation für psychosozialberatende Tätig-
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keit dar.  
  
Studiendauer:  
Die Studiendauer beträgt sechs Semester, einschließlich der Zeit, die für das Verfassen der 
Bakkalaureatsarbeit vorgesehen ist.  
  
Akademischer Grad:  
An Absolventinnen und Absolventen des Grundstudiums wird der akademische Grad Bakkalau-
reus/Bakkalaurea für Psychotherapiewissenschaft verliehen.  
 
  
2. Zulassung  
Zulassungsbedingungen:  
Voraussetzung für die Zulassung zum Bakkalaureatsstudium  
 
a) Studiumsberechtigung (Matura, Studienberechtigungsprüfung, Berufsreifeprüfung, Zulassungsprüfung)  
b) Ein Zulassungsgespräch mit zwei Angehörigen des wissenschaftlichen Stammpersonals und die Teilnahme 
an einem Zulassungsseminar. Der Kandidat wird zugelassen, wenn dies die beiden gesprächsführenden An-
gehörigen des Lehrpersonals und der Leiter/die Leiterin des Seminars dies befürworten.  
  
  
3. Studienplan  
  
Studieneingangsphase:  
Das Modul steht zu Beginn des Studienganges und soll den Studierenden den Begriff der Psychotherapiewis-
senschaft erläutern und Einblick in die zu erwartende Thematik der Psychotherapie bzw. der psychosozialen 
Beratung sowohl als Profession als auch als Wissenschaft geben.  
  
Zugehöriges Modul:  
Studieneingangsphase  
  
  
A) Theoretische Themenschwerpunkte:  
  
A1) Theorie aus Grundlagenwissenschaften  
Es wird Grundlagenwissen vermittelt im Hinblick auf die Funktionen des Körpers, sodass die Studierenden in 
der Lage sind, komplexe bio-psycho-soziale Zusammenhänge zu begreifen. Es sind dies allgemeine Grundla-
gen aus der Psychologie und der psychologischen Diagnostik, der medizinischen Terminologie, psychiatri-
sches Basiswissen, Psychopharmakologie und Rehabilitation.  
  
- Zugehörige Module:  
- Psychologische Grundlagen  
- Medizinische Grundlagen  
 
 
A2) Theoretische Konzepte in der Psychotherapie  
Es geht hier um die Auseinandersetzung mit theoretischen Psychotherapie-Konzepten, deren historische Ent-
wicklung, der Problemgeschichte und Entwicklung psychotherapeutischer Schulen. Psychotherapeutische 
Theorien der Persönlichkeit, allgemeine psychotherapeutische Krankheitslehre und Konzepte und Dynamiken 
in Gruppen sind ebenfalls Inhalte dieses Schwerpunktes.  
 
Zugehörige Module:  
Theoretische Grundlagen der Psychotherapie  
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A3) Klinische Konzepte in der Psychotherapie  
Dieser Themenschwerpunkt befasst sich mit den Konzepten klinischer Anwendung psychotherapeutischer 
Strategien und psychosozialen Interventionsformen. Es werden Grundlagen psychotherapeutischer Ge-
sprächsführung vermittelt.  
  
Zugehörige Module:  
Praxeologie  
 
 
A4) Methodenlehre  
Um die Fähigkeit zu erlangen, empirische Fragestellungen entwerfen, verfolgen und interpretieren zu können, 
werden Grundkenntnisse gängiger qualitativer und quantitativer statistischer Methoden vermittelt, sowie Wis-
senschafts- und Erkenntnistheoretische Inhalte vorgestellt.  
  
Zugehörige Module:  
Methodenlehre  
 
 
A5) Gesetzliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen von Berufsausübung,  
Lehre und Forschung  
  
In Österreich ist die Ausübung der Psychotherapie als eigenständiger Beruf gesetzlich geregelt und die psy-
chotherapeutische Heilbehandlung im Gesundheitssystem verankert. Dadurch ergibt sich die Notwendigkeit, 
Basiswissen über das Sozialversicherungswesen, in Versorgungsfragen aber auch in relevanten Rechtsfragen 
zu erwerben.  
  
Psychotherapiewissenschaft, gleichgültig, ob sie als Forschungsrichtung, als beraterische, mediatorische, 
supervisorische Tätigkeit oder als Heilbehandlung ausgeübt wird, muss einem hohen ethischen Anspruch ge-
recht werden. Dies erfordert Wissen über ethische Grundwerte, Rechte und Pflichten.  
  
Zugehörige Module:  
Sozialwissenschaft und Rahmenbedingungen  
  
  
B) Praxisbezogene Themenschwerpunkte:  
  
B1) Zur Persönlichkeitsentwicklung:  
  
Ein wichtiger Bestandteil des Studiums ist die Persönlichkeitsentwicklung, die sowohl zur Entwicklung der er-
forderlichen beraterischen als auch psychotherapeutische Haltung notwendig ist. Die Studierenden haben da-
zu ein hohes Maß an Bereitschaft zur Introspektion und Reflexion mitzubringen. Die Lehrveranstaltungen zur 
Persönlichkeitsentwicklung finden zum Teil in der Gruppe und im Schwerpunkt "Psychotherapie" in der jeweils 
vom Studierenden gewählten Methode statt.  
  
Generell gilt: Persönlichkeitsentwicklung ist bei anderen Lehrenden zu absolvieren als die übrigen Fächer, um 
eine Zusatzabhängigkeit aufgrund von Leistungsanforderungen auszuschließen.  
  
Zugehöriges Modul:  
Persönlichkeitsentwicklung  
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B2) Zur klinischen Anwendung von Psychotherapie - zum Erwerb und zur  
Erprobung praktischer Kenntnisse  
  
Der Erwerb schrittweise aufbauender praxeologischer Kenntnisse bildet einen weiteren wichtigen Teil des 
Studiums. Der praktische Anteil muss von den Studierenden extern in einer Einrichtung des Gesundheits- und 
Sozialwesens absolviert werden. Für den Schwerpunkt "Psychotherapie" muss dieses Praktikum in seiner 
gewählten Psychotherapiemethode absolviert und reflektiert werden.  
  
Richtlinien für das externe Praktikum:  
  
Das Praktikum ist in einer Einrichtung des Gesundheits- und Sozialwesens zu absolvieren. Die Auswahl der 
Einrichtungen erfolgt in Orientierung an der Liste für das psychotherapeutische Propädeutikum des Bundes-
ministeriums für Gesundheit, beziehungsweise stehen auch Einrichtungen der Kooperationspartner der Pri-
vatuniversität zur Verfügung.  
  
Lehrinhalte und Ziele:  
Erwerb von Kenntnissen und Fertigkeiten im Kontakt und in der Kommunikation mit Menschen, die Hilfe und 
Beratung suchen  
Kennenlernen von Beratungssituation und Institutionssetting  
Teilnehmende Beobachtung bei Beratungsgesprächen  
Teilnahme an Teambesprechungen der Einrichtung  
Dokumentation der Beratungskontakte  
  
Um das theoretisch erworbene Wissen und die praktisch angewandten Kenntnisse einerseits zu evaluieren 
andererseits die Studierenden in ihrem praktischen Tun anzuleiten und zu korrigieren, finden begleitend Ref-
lexionsveranstaltungen statt.  
  
Die psychotherapeutische Ambulanz der SFU ist eine vom Gesundheitsministerium anerkannte Praktikums-
stelle sowohl für das Psychotherapeutische Propädeutikum als auch für das Psychotherapeutische Fachspezi-
fikum.  Die notwendigen Praktika können daher an der SFU-Ambulanz absolviert werden   
 
(PthG § 3 Abs 2Z 2 und PthG § 6 Abs 2 Z 2).  

  
Stand: 26. Juni 2008. 
Quelle: website der SFU: www.sfu.at 
 

 
Beschreibung zum Studiengang Magister  
Psychotherapiewissenschaft  
 
 
1. Studienziel  
  
Das Magisterstudium der Psychotherapie baut auf dem Bakkalaureatsstudiengang auf und dient der vertiefen-
den Aneignung von Theorie, Methodik und Geschichte der Psychotherapie, der allgemeinen und methoden-
spezifischen Krankheitslehre, Diagnosen und Verläufen von Störungsbildern und deren Behandlungskonzep-
ten. Detaillierte Kenntnisse werden aus Grundlagenwissenschaften über Psychobiologie, sozialwissenschaftli-
che und sozialphilosophische Themen vermittelt. Theoretische und klinische Theorien in der vom Studieren-
den bereits im Bakkalaureatsstudiengang gewählten Psychotherapieschule werden vertieft und detailliert be-
arbeiten.  
Die Orientierung an den Therapieschulen ergibt sich aus dem derzeitigen Stand der Psychotherapiewissen-
schaft sowie aus der derzeitigen gesetzlichen Zulassungsregelung in Österreich und Deutschland.  
Ein essentieller Anteil des Studiums gilt der Psychotherapieforschung. Um sowohl empirische Forschung in-

http://www.sfu.at/
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terpretieren, vergleichen aber auch selbständig Fragestellungen entwerfen und ihnen nachgehen zu können, 
ist differenziertes Wissen nötig. Es werden daher die theoretischen Grundkenntnisse in Methodenlehre vertieft 
und auch praktisch geübt.  
Einen wichtigen Stellenwert hat die praktische Anwendung des theoretisch erworbenen Wissens. Der Studi-
engang sieht deshalb Praktika vor, die zum Teil extern aber auch intern zu absolvieren sind und begleitend 
reflektiert werden. Um die nötige psychotherapeutische Haltung zu erwerben, sieht der Studiengang verpflich-
tend Persönlichkeitsbildung vor.  
  
Für einen unmittelbar anschließenden Übergang vom Bakkalaureatsstudium in das aufbauende Magisterstu-
dium ist im Grundstudium der Vertiefungszweig Psychotherapeutische Methode zu wählen. Eine Fortsetzung 
des Studiums im Aufbaustudium ist den Bakkalaureatsabsolventen mit Zweig psychosoziale Beratung und 
Intervention möglich, sie müssen zuvor aber einige Lehrveranstaltungen des fünften und sechsten Semesters 
des Grundstudiums nachholen.  
 
 
Studiendauer  
Die Dauer des Studiums beträgt 4 Semester einschließlich der für die Abfassung der Magisterarbeit vorgese-
henen Zeit.  
 
 
Akademischer Grad  
An Absolventinnen und Absolventen des Magisterstudiums wird der akademische Grad Magistra/Magister der 
Psychotherapiewissenschaft verliehen.  
  
 
2. Zulassung  
 
Zulassungsbedingungen  
 
Voraussetzungen für die Zulassung zum Magisterstudium sind:  
  
Der Abschluss des Grundstudiums an der Privatuniversität oder eines gleichwertigen und fachlich einschlägi-
gen akademischen in- oder ausländischen Studiums.   
  
Über die Gleichwertigkeit und fachliche Einschlägigkeit entscheidet die Studienkommission. Sie ist berechtigt, 
nach Absprache mit den Lehrenden des Bakkalaureatstudiums an der Privatuniversität, aus dem Lehrangebot 
des Bakkalaureatstudiums Auflagen für die Zulassung vorzuschreiben.  
  
Die Durchführung von Aufnahmegesprächen bei zwei Mitgliedern des Lehrkörpers des Magisterstudiums.  Ziel 
der Gespräche ist die Information der Studierenden über die Anforderungen und die Feststellung der Eignung 
des Studierenden für Studium und Berufsausübung.   
  
Die Teilnahme an einem Auswahlseminar, das eine vertiefende Feststellung der Neigung und Eignung des 
Studierenden gewährleistet.  
 
 
3. Studienplan  
 
A) Theoretische Themenschwerpunkte  
 
A1) Theorie aus Grundlagenwissenschaften  
 
Es soll der aktuelle Stand der Forschung auf dem Gebiet der Psychologie, der Psychoneuroimmunologie ver-
mittelt werden ebenso differenziertes psychiatrisches  und psychologisches Wissen. Sozialwissenschaftliche 
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und sozialphilosophische Themen werden mit den Studierenden bearbeitet.   
 
Zugehörige Module:  
Theorie aus Grundlagenwissenschaften   
 
 
A2) Theoretische Konzepte in der Psychotherapie  
 
Es geht hier um die vertiefte Auseinandersetzung mit methodenspezifischen Konzepten und Theorien. Dieser 
Themenschwerpunkt soll detaillierte Kenntnisse über psychotherapeutische Persönlichkeitstheorien, die 
Krankheitslehre sowohl aus der Sicht der jeweiligen Methode als auch differenziell methodenübergreifend 
vermitteln.  
Krankheitsbilder werden im gesellschaftlichen Gesamtkontext betrachtet.  
 
Zugehörige Module:  
Theoretische Konzepte in der Psychotherapie  
 
 
A3) Klinische Konzepte in der Psychotherapie  
  
Dieser Themenschwerpunkt befasst sich mit den Konzepten klinischer Anwendung psychotherapeutischer 
Strategien und Techniken, Behandlungsplänen und eingehend  mit psychotherapeutischer Diagnostik und 
Begutachtung.  
 
Zugehörige Module:  
Klinische Konzepte in der Psychotherapie   
  
 
A4) Methodenlehre  
  
Um ausreichende Kompetenz zu erwerben, empirische Fragestellungen entwerfen, verfolgen und interpretie-
ren zu können, werden vertiefte Kenntnisse in qualitativer und quantitativer Forschung vermittelt, sowie ver-
gleichende Psychotherapieforschung und wissenschaftliches Arbeiten. Ein essentieller Anteil des Studiums gilt 
der Psychotherapieforschung. Es werden daher die theoretischen Grundkenntnisse in Methodenlehre vertieft 
und auch praktisch geübt beispielsweise an Hand von Videoanalysen. Ebenso besteht für die Studierenden 
die Möglichkeit, an laufenden Projekten der Forschungsgruppen der Privatuniversität mitzuarbeiten.  
 
Zugehörige Module:  
Methodenlehre  
 
 
B) Praxisbezogene Themenschwerpunkte  
  
B1) Zur Persönlichkeitsentwicklung:  
 
Ein wichtiger Bestandteil des Studienganges ist die Persönlichkeitsentwicklung, die zur Entwicklung der erfor-
derlichen psychotherapeutischen Haltung notwendig ist. Die Lehrveranstaltungen zur Persönlichkeitsentwick-
lung finden zum Teil in der Gruppe statt, ein Teil erfolgt im Einzelsetting extern. Das Ausmaß der Gruppener-
fahrung, sowie internen und externen Veranstaltungen wird von den Lehrenden der jeweiligen psychothera-
peutischen Schule festgelegt.  
  
Generell gilt: Persönlichkeitsentwicklung ist bei anderen Lehrenden zu absolvieren als die übrigen Fächer, um 
eine Zusatzabhängigkeit aufgrund von Leistungsanforderungen auszuschließen.  
Zugehöriges Modul:  
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Persönlichkeitsentwicklung  
  
  
B2) Zur klinischen Anwendung von Psychotherapie ï zum Erwerb und zur  
Erprobung praktischer Kenntnisse.  
 
 
Ein Teil des im Studienplan vorgeschriebenen Praktikums ist extern in einer ambulanten oder stationären psy-
chiatrischen Einrichtung zu absolvieren.  
  
Die Anforderungen an die Praktikumseinrichtung ergeben sich aus den Lehrinhalten und dem Lehrziel der 
Veranstaltung:  
  
Lehrinhalte und Lehrziel:  
Kennenlernen der großen psychiatrischen Krankheitsbilder: Psychosen (Schizophrenien und wahnhafte Stö-
rungen), organische Psychosen, Störungen durch psychotrope Substanzen, affektive Störungen, neurotische 
Störungen, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen.   
Teilnehmende Beobachtung bei Visiten, Anamnesengesprächen, Diagnostik und  
Differenzialdiagnostik  
Teilnahme an Fachkonzilien zur Besprechung der Behandlungspläne   
Mitarbeit bei der Patientendokumentation  
Mitarbeit bei der alltäglichen Teamroutine der Praktikumseinrichtung  
  
Internes Praktikum an der Universitätsambulanz:  
  
Es soll die Fähigkeit entwickelt werden, das erlernte Wissen und Können auf konkrete Beratungs- und Thera-
piesituationen zu beziehen und anzuwenden. Dies wird unter wissenschaftlicher Anleitung von Lehrtherapeu-
ten aufbauend in drei Schritten gewährleistet:  
Durch teilnehmende Beobachtung, im Rahmen von Co-Therapien und zuletzt durch eigenständiges Arbeiten 
unter Supervision.  
  
Um das theoretisch erworbene Wissen und die praktisch angewandten Kenntnisse einerseits zu evaluieren 
andererseits die Studierenden in ihrem praktischen Tun anzuleiten und zu korrigieren, finden begleitend Ref-
lexionsveranstaltungen und Praxisseminare statt.  
  
Die psychotherapeutische Ambulanz der SFU ist eine vom Gesundheitsministerium anerkannte Praktikums-
stelle sowohl für das Psychotherapeutische Propädeutikum als auch für das Psychotherapeutische Fachspezi-
fikum. Die notwendigen Praktika können daher an der SFU-Ambulanz absolviert werden  
(PthG § 3 Abs 2Z 2 und PthG § 6 Abs 2 Z 2).  

  
Stand: 26. Juni 2008. 
Quelle: website der SFU: www.sfu.at 

 
 
Doktoratsstudium an der SFU  
  
Studienziel  
 
Das Doktoratsstudium an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien dient dem Nachweis der Befähigung zu 
selbständiger wissenschaftlicher Arbeit. Dieser Nachweis gilt als mit vollzogener Promotion erbracht. Das 
Doktoratsstudium will damit wissenschaftlichen Nachwuchs auf dem Gebiet der Psychotherapiewissenschaft 
fördern und qualifizieren. Die Promotion ist unabhängig von einer psychotherapeutischen Berufsberechtigung.  
 
 

http://www.sfu.at/
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Das Profil des SFU-Doktoratsprogramms  
 
(1) Da die SFU den Bereich der Psychotherapiewissenschaft erstmalig universitär etabliert, ist eine Profilie-
rung naheliegend. Im Sinne einer solchen Profilgebung werden die folgenden methodischen Schwerpunkte 
genannt:  
empirische Arbeiten mit Mitteln der qualitativen Forschung  
empirisch-statistische Arbeiten mit Mitteln der quantitativen Forschung  
theoretische Arbeiten, die ein umschriebenes Problem der psychotherapiewissenschaftlichen Theoriebildung 
zu lösen in Aussicht stellen  
historische Arbeiten aus dem Bereich der Psychotherapiewissenschaft  
kritische Auseinandersetzungen mit Forschungsrichtungen, -methoden oder schulischen Orientierungen in der 
Psychotherapie  
  
(2) Die Nennung dieser fachlich-inhaltlichen Schwerpunkte dient hier der genannten Profilierungsabsicht. Ar-
beitsvorhaben aus anderen methodischen Zugängen, insbesondere mit experimentellen Methoden sollen 
ausdrücklich nicht ausgeschlossen werden. In jedem Fall entscheidet die Kommission nach Vorgespräch und 
Exposé.  
  
(3) Die von der SFU angebotenen Lehrveranstaltungen dienen auch der methodischen Profilbildung eines 
eigenen psychotherapiewissenschaftlichen Schwerpunkts. Er liegt im Bereich der Qualitativen Forschung. Ins-
besondere werden an der SFU Promotionen aus folgenden Bereichen qualitativer Forschung gefördert:  
  
Biografieforschung  
Narrationsanalyse  
Konversationsanalyse  
Metaphernanalyse  
usw.  
  
Zu den Schwerpunkten qualitativer Forschung zählen unter anderem Biographieforschung, Narrationsanalyse, 
Metaphernanalyse (Kognitionstheorie und kognitive Linguistik), Konversationsanalyse, dokumentarische und 
textanalytische Methode. Das eröffnet die Möglichkeit zu interdisziplinärer und transdisziplinärer Arbeit, wobei 
insbesondere Verbindungen zur Soziologie, Geschichtswissenschaft, Ethnologie (Volkskunde bzw. Völker-
kunde), Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft naheliegen. Berührungspunkte ergeben sich zum Bei-
spiel mit der Life-Event-Forschung, Katastrophenforschung, Oral History, Psychohistorie, Ethnopsychoanaly-
se, volkskundlichen Erzähl- und Biographieforschung sowie der Erzähltheorie (Narratologie). Da der so ge-
nannte Cultural Turn mittlerweile die gesamten Geistes- und Sozialwissenschaften erfasst hat, ist es sinnvoll, 
dass sich auch die Psychotherapiewissenschaft, sofern sie inter- oder transdisziplinär ausgerichtet ist, damit 
auseinandersetzt. Sie sollte sich in anderen Worten mit der Frage nach dem Verhältnis und der Gewichtung 
einerseits psychischer und andererseits historischer, sozialer und kultureller Einflussfaktoren befassen ï ein 
Problembereich, der bisher noch nicht in hinlänglicher Weise bearbeitet worden ist und daher eine Vielzahl an 
Forschungsmöglichkeiten eröffnet.    
  
(4) Diese methodische Profilbildung schließt selbstverständlich nicht aus, dass auch Promotionen aus dem 
Bereich der quantitativen und experimentellen Forschung oder aus dem Bereich der epidemiologischen Ver-
sorgungsforschung angenommen werden.  
Insbesondere werden an der SFU Promotionen aus folgenden Bereichen quantitativer Forschung gefördert:  
  
Computergestützte Textanalyse  
Systemstheoretische und mathematische Modellierungen des psychotherapeutischen Prozesses  
Quantitative Analyse des therapeutischen Prozesses (Einsicht, Widerstand, therapeutische Interventionen, 
usw.)  
Wirksamkeitsstudien psychotherapeutischer Verfahren  
Vergleichende Therapieforschung  
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Untersuchung schulenübergreifender Wirkfaktoren in der Psychotherapie  
Zusammenhänge und Wechselwirkungen psychopathologischer Phänomene usw.  
  
(5) Die genannten Methoden (vor allem die qualitativen) reprªsentierten an der SFU methodischen ĂSªulenñ. 
Doch auch andere qualitative oder quantitative Methoden können angewendet werden, die SFU ist hier grund-
sätzlich offen. Das Thema ist dem Bewerber grundsätzlich freigestellt.  
 
 
Akademischer Grad  
 
(1) Absolventinnen und Absolventen des Doktoratsstudium der Sigmund Freud Privatuniversität Wien erhalten 
den akademischen Grad ñDoktorin der Psychotherapiewissenschaftò bzw. ñDoktor der Psychotherapiewissen-
schaftò - lateinisch ñDoctor scientiae psychotherapiaeò -, abgek¿rzt ñDr. scient. pth.ò verliehen.  
  
(2) Über die bestandene Promotion wird ein Zeugnis der SFU ausgefertigt.  
 
 
Studiendauer und Umfang  
 
Das Doktoratsstudium umfasst vier Semester einschließlich der für die Abfassung der Dissertation vorgesehe-
nen Zeit. Es kann aber verlängert werden, falls ein Promotionsvorhaben in dieser Zeit nicht abgeschlossen 
werden kann. Die Kosten für das Doktoratsstudium erhöhen sich dadurch aber nicht (insgesamt sind vier Se-
mester zu bezahlen).  
  
(a) Forschungstheorie und Forschungsmethoden I ï IV  
Diese Lehrveranstaltungen dienen der fachspezifischen wissenschaftstheoretischen und methodologischen 
Vertiefung. Hier sollen insbesondere die genannten qualitativen und quantitatives Methoden gelehrt, epistemo-
logisch verstanden und in ihren philosophiegeschichtlichen Wurzeln, insbesondere Phänomenologie und 
Hermeneutik, kennen gelernt werden.   
  
Darüber hinaus sollen die Anfänge und die Entwicklung psychotherapeutischen Denkens und Handelns kultur- 
und wissenschaftsgeschichtlich transparent gemacht sowie die Sonderstellung der Psychotherapiewissen-
schaft im Rahmen des zeitgenössischen Wissenschaftssystems plausibel gemacht werden. Seine Weiterent-
wicklung im Bereich von Sprach- und Diskursanalyse sowie in der Ăcognitive scienceñ soll den DoktorandInnen 
im Überblick vorgestellt werden.  
  
(b) Forschungswerkstatt I ï IV  
Praktische Übungen etwa der Gesprächs- oder Textanalyse. Hier werden Datenerhebungen notwendig, etwa 
umfangreiche Transkriptionen von Gesprächsmaterialien oder statistische Berechnungen und Bearbeitungen, 
die von jedem Teilnehmer kontinuierlich erbracht werden müssen; diese bilden die Grundlage für die For-
schungsempirie.  
  
(c) Doktorandenseminar I-IV  
DoktorandInnen stellen ihr Projekt in einem ca. 40-minütigen Vortrag auf der Grundlage des angenommenen 
Exposés zur Diskussion. Der/die Doktorand(in) reicht anschließend beim Leiter des Studiengangs ein Proto-
koll über diese Diskussion ein, in welchem die gegebenen Anregungen dokumentiert und erkennbar gemacht 
werden soll, inwieweit der Doktorand die Anregungen umsetzen kann. Es soll auch begründet werden, wenn 
Anregungen als falsch oder undurchführbar angesehen werden. Entscheidend ist die diskursiv-argumentative 
Auseinandersetzung mit während der Sitzung gegebenen Anregungen. Das Protokoll soll zeitnah zur Diskus-
sion bei den Leitern des Doktorandenseminars abgegeben werden. Der Doktorand sorgt für Vervielfältigung 
und Versendung an die übrigen Mitglieder des Doktorandenseminars. Die auf diese Weise zu gewährleistende 
Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Seminars und mit dessen Leitern kann (selbstverständlich) 
auch in elektronischer Form erfolgen. Jeder Doktorand stellt sein Projekt ein zweites Mal im Doktorandense-
minar dann vor, wenn er mit seiner Arbeit fortgeschritten ist. Die wiederum ca. 40-minütige Vorstellung beginnt 
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mit einem Kurzreferat auf der Basis des erstellten ersten Protokolls und soll zum Inhalt haben, welche Anre-
gungen umgesetzt, welche verändert und welche nicht übernommen wurden. Der Fortschritt der Arbeit soll 
dargestellt, der wissenschaftliche Gewinn erkennbar werden.  
 
 
Quelle: website der SFU: www.sfu.at 
 
 

6.1.2 Lehrinhalte PTW der Universität Innsbruck 

 
 

6.1.2.1 Curriculum der Universität Innsbruck 

 

Das Psychotherapiegesetz regelt die Ausbildung zum Psychotherapeuten in Österreich. Diese gliedert sich in 
zwei Abschnitte: - das psychotherapeutische Propädeutikum - das psychotherapeutische Fachspezifikum.  
 
 

6.1.2.2 Psychotherapeutisches Propädeutikum 

 

Das psychotherapeutische Propädeutikum dient der Vermittlung psychotherapeutischer Basiskompetenz und 
gliedert sich in einen theoretischen (765 Stunden) und einen praktischen Ausbildungsteil (550 Stunden). Der 
Theorieteil soll jenes Grundlagenwissen vermitteln, über das jeder zukünftige Psychotherapeut verfügen muss 
(human- und sozialwissenschaftliche Aspekte innerhalb der Psychotherapie; medizinisches, psychologisches 
und sozialwissenschaftliches Grundlagenwissen). Der praktische Teil dient dazu, einerseits frühzeitig einen 
Kontakt mit dem späteren Praxis- und Arbeitsfeld herzustellen (Praktikum) und diese Erfahrungen und Erleb-
nisse zu reflektieren (Supervision), andererseits ein erhöhtes Maß an Selbstreflexion zu entwickeln und psy-
chotherapeutische Methodik in der Anwendung an sich selbst kennen zu lernen (Selbsterfahrung).  
 
Aufbau des Psychotherapeutischen Propädeutikums 
 

a) Grundlagen und Grenzbereiche der Psychotherapie 
- Einführung in die Problemgeschichte und Entwicklung der psychotherapeutischen Schulen, insbesondere die  
      Konzepte der 

- Tiefenpsychologie 
- Humanistischen Psychologie 
- Systemischen und kommunikationstheoretischen Schulen 
- Lerntheoretische Schulen 

- Persönlichkeitstheorien 
- Allgemeine Psychologie 
- Entwicklungspsychologie 
- Rehabilitation, Sonder- und Heilpädagogik 
- Psychologische Diagnostik und Begutachtung 
- Psychosoziale Interventionsformen 
 
b) Grundlagen der Somatologie und der Medizin 

- Einführung in die Medizinische Terminologie 
- Psychiatrie, Psychopathologie, Psychosomatik 
- Psychopharmakologie 
- Erste Hilfe in der psychotherapeutischen Praxis 

 
c) Forschungs- und Wissenschaftsmethodik 

http://www.sfu.at/
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d) Fragen der Ethik 
 
e) Rahmenbedingungen für die Ausübung der Psychotherapie 
 
f) Selbsterfahrung und Supervision 
 
 

6.1.2.3 Psychotherapeutische Fachspezifikum 

 

Das psychotherapeutische Fachspezifikum, in dem eine methodenspezifische Schwerpunktbildung (z.B. Psy-
choanalyse, Verhaltenstherapie, Klientenzentrierte Psychotherapie, Psychodrama usw.) vorgenommen wird, 
umfasst ebenfalls einen theoretischen (300 Stunden) und einen praktischen Teil (1600 Stunden). 
 
Aufbau des psychotherapeutischen Fachspezifikums 
 

a) Theoretischer Teil 
- Theorie der gesunden und pathologischen Persönlichkeitsentwicklung 
- Methodik und Technik 
- Persönlichkeits- und Interaktionstheorien 
- Psychotherapeutische Literaturseminare 
- Medizinische und schulenübergreifende Perspektiven 

 
b) Praktischer Teil 

- Selbsterfahrung im Psychodrama 
- Erwerb praktischer psychotherapeutischer Kenntnisse und Erfahrungen 
- Praktikum in einer Einrichtung des Gesundheits- und Sozialwesens 
- Praktikumssupervision 

 
 

6.1.3 Lehrinhalte und Curriculum des Universitätslehrgangs ĂPsychotherapeutische Psychologieñ der 
Donau Universität Krems in Kooperation mit der Charta 

 
Wie bereits erwähnt, soll das Curriculum des Universitªtslehrgangs ĂPsychotherapeutische Psychologieñ aus-
führlicher als die bereits aufgeführten Lehrgänge der Universitäten Wien und Innsbruck dargestellt werden. 
Die Schweizer Charta kann hier auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken, die sie in der Zusammenarbeit 
mit der Universitªt Krems sammeln konnte. Zudem werden die im Universitªtslehrgang ĂPsychotherapeutische 
Psychologieñ angebotenen Fªcher als notwendige Inhalte von PTW betrachtet. 
 
 
Ziele und Lehrinhalte des Curriculums 
 
Der Universitªtslehrgang ĂPsychotherapeutische Psychologieñ vermittelt ein theoretisches Wissen ¿ber die 
gªngigsten Konzepte auf dem Gebiet der Ăpsychotherapeutischen Psychologieñ und angrenzenden Wissens-
gebieten und rezipiert kritisch die Forschungsergebnisse in diesem Feld.  

Diverse gesellschaftliche Fragen beeinflussen jedes Heilverfahren, auch die psychotherapeutischen, weshalb 
neben den engsten Gebieten der Psychologie, Medizin und Psychotherapie auch Wissensfelder mit anthropo-
logischen und sozialwissenschaftlichen Schwerpunkten Gegenstand der Vermittlung sind.  

Die Vortragenden des Universitätslehrganges verfügen über ausgedehnte eigene klinische Praxis und For-
schungserfahrung und weisen in ihrem Anforderungsprofil eigene Praxiserfahrung, fundiertes psychotherapeu-
tisches Wissen sowie Forschungserfahrung auf. 
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Die verschiedenen Fachbereiche visieren die Fähigkeit an, psychotherapierelevante Phänomene kritisch be-
greifen und diese in einen interdisziplinären und transdisziplinären Sinnzusammenhang einordnen und verste-
hen zu können. 

Sie befähigen, die bisherigen akademischen und beruflichen Erfahrungen im Hinblick auf deren Relevanz für 
mögliche psychotherapeutische Weiterbildungen zu reflektieren. 

 

Mit den 4 Leistungsnachweisen während des Universitätslehrganges, schriftlichen Fachbereichsprüfungen, 
einer mündlichen und kommissionellen Prüfung und der Masterthese wird der wissenschaftliche Nachweis 
erbracht, über ein psychotherapierelevantes theoretisches Grundlagenwissen zu verfügen. 
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6.1.3.1 Unterrichtsprogramm im Überblick 

Aufbau 
 

FÄCHER/MODULE LV LV-A UE ECTS WL 

Fach/Modul 1     390 46 1150 

Theorie der psycho-
therapeutischen Psychologie 

Psychologische Grundlagen der Psychotherapie a VO 15 2  

Psychologische Grundlagen der Psychotherapie b VO 15 2  

Psychologische Grundlagen der Psychotherapie c VO 15 2  

Psychologische Grundlagen der Psychotherapie d VO 15 2  

Psychologische Grundlagen der Psychotherapie e VO 15 2  

Psychologische Grundlagen der Psychotherapie f VO 15 2  

Allgemeine und klinische Entwicklungspsychologie I und II VO 30 4  

Sozialpsychologische Grundlagen I und II VO 30 4  

Theorie und Methoden der Psychotherapie a VO 15 2  

Theorie und Methoden der Psychotherapie b VO 15 2  

Theorie und Methoden der Psychotherapie c VO 15 2  

Theorie und Methoden der Psychotherapie d VO 15 2  

Theorie und Methoden der Psychotherapie e VO 15 2  

Theorie und Methoden der Psychotherapie f VO 15 2  

Krankheitstheorie und Neurosenlehre I - IV VO 60 6  

Ethische Aspekte I und II VO 30 2  

Theorieliteraturstudiengruppe AG 60 6  

Fach/Modul 2     150 22 550 

Medizinische Kenntnisse  

Medizinische Grundlagen I und II VO 30 5  

Neurowissenschaftliche Grundlagen I und II VO 30 5  

Psychopathologie VO 60 7  

Psychiatrie und Psychopharmakologie VO 30 5  

Fach/Modul 3     90 14 350 

Grundkenntnisse von Testtheo-
rie und Forschung 

Psychodiagnostik und Testtheorie I und II VO 30 4  

Psychotherapie bezogene Forschungsmethoden (quantitativ) I und II VO 30 5  

Psychotherapie bezogene Forschungsmethoden (qualitativ) I und II VO 30 5  

Fach/Modul 4     120 18 450 

Grundlagen anderer Wissens-
gebiete  

Juristische Grundlagen I und II VO 30 5  

Philosophische Grundlagen I und II VO 30 5  

Grundlagen aus den historisch-deutenden Wissenschaften I und II VO 30 4  

Religionswissenschaftliche und ethnologische oder anthropologische Grundlagen 
I und II 

VO 30 4  

Masterthesis Masterthesis    20 500 

  Gesamt UE/ECTS/ Workload   750 120 3000 

 
Legende: LV = Lehrveranstaltung; LVA = Lehrveranstaltungsart, UE = Unterrichtseinheit (1 = 45 min.), 

ECTS = European Credit Transfer System 
WL = Workload, gesamter Studienaufwand (Vorlesungen, Vorbereitung, Nachbereitung, Erarbeitung von Literatur, Prüfungsvorbereitungé), 1 Einheit = 45 Min. 
VO = Vorlesung 
AG = Arbeitsgruppe 
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6.1.3.2 Unterrichtsfächer Module 

 
a) Theorie der psychotherapeutischen Psychologie 
 
Psychologische Grundlagen 
 
 
Die klassischen psychologischen Themen wie Wahrnehmung, Kognition, Lernen, Gedächtnis und die Bezie-
hungsregulatoren Motivation und Emotion bilden eine allgemeine Grundlage für die Psychotherapieausbil-
dung. 
 
- Wahrnehmung  
Lernziel: Kenntnis der Bedeutung der Wahrnehmung in der Beziehungsgestaltung mit ihren Beziehungsbot-
schaften im sich einspielenden selbst organisierenden System und mögliche Wahrnehmungsveränderungs-
prozesse. 
 
- Motivation  
Lernziel: Kenntnis der zentralen Theorien, Konzepte und Befunde der Motivationspsychologie, insbesondere 
neuerer kognitiver (attributionstheoretischer und auf Selbstkonzepten basierender), evolutionärer und voliti-
onspsychologischer Ansätze sowie der Implikationen für die Anwendung in der Psychotherapie.  
 
- Kognition ( 
Lernziel: Kenntnis der rationalen Strategien für die Umsetzung von Veränderungsprozessen mittels des spezi-
fischen Einsatzes der Aufmerksamkeit, des Gedächtnisses, der Wahrnehmung, der Emotionen und Bezie-
hungsrepräsentationen sozialer Beziehungen. 
 
- Gedächtnis  
Lernziel: Kenntnis der dem Gedächtnis entsprechenden Hirnstrukturen, Konzepte zu Speichertheorien bzw. 
zum Vergessen und Amnesien bei unterschiedlichen hirnorganischen Erkrankungen. Kenntnis von Methoden 
zu Verbesserung von Gedächtnisleistungen. 
 
- Emotion  
Lernziel: Kenntnis der Modellvorstellungen über die Emotionen, ihren Stellenwert in der Ausformung der Per-
sönlichkeit und im interpsychischen Geschehen samt der Psychodynamik der Affektstörungen, die die Grund-
lagen von psychischen Erkrankungen sind. 
 
- Emotion ï Motivation  
Lernziel: Kenntnis der Modellvorstellungen über die Emotionen, ihren Stellenwert in der Ausformung der Per-
sönlichkeit und im interpsychischen Geschehen samt der Psychodynamik der Affektstörungen, die die Grund-
lagen von psychischen Erkrankungen sind. 
 
- Allgemeine und klinische Entwicklungspsychologie  
Lernziel: Kenntnis  der allgemeinen und spezifischen entwicklungspsychologischen Theorienbildungen mit 
ihren Phasen- bzw. Stadienbildungen bezüglich Kindheit, Erwachsenenalter und Senium. 
 
- Sozialpsychologische Grundlagen  
Lernziel: Sozialpsychologie wird im Schnittbereich von Subjekt und Gesellschaft gesehen und soll subjektives 
Erlebens, Identitätsgewinnung, aber auch das Leiden von Menschen aus dem jeweiligen historischen, kulturel-
len und gesamtgesellschaftlichen Kontext verständlich machen.  
 
 
Theorie- und Methoden der Psychotherapie 
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Theorie- und Methoden der Psychotherapie, die mit ihren bestimmten Behandlungskonzepten die praktische 
Anwendung in den verschiedenen psychotherapeutischen Richtungen finden, vermitteln die spezifischen 
Grundlagen.  
 
- Systemtheoretische Grundlagen klinisch-therapeutischer 
Lernziel: Kenntnis des psychischen Geschehens als vernetzter Systemprozess aufgrund von Strukturierungs-
prinzipien, in welchem Veränderungen bei unterschiedlichen Bedingungen unterschiedliche Auswirkungen 
haben.  
 
- Psychoanalyse  
Lernziel: Kenntnis der modernen psychoanalytischen Modellvorstellungen über unbewusste Vorgänge der 
Wahrnehmung, des Denkens, des Erinnerns und des Fühlens. Kenntnis der grundlegenden psychoanalyti-
schen  Methoden des Erkennens unbewusster Vorgänge hinsichtlich Übertragung, Gegenübertragung, Bezie-
hungsregulierung. Einblick in verschiedene Schulrichtungen sowie in Verfahren, die aus der Psychoanalyse 
abgeleitet sind (analytische Psychotherapie, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, Fokaltherapien, 
analytische Trauma- und Borderlinetherapien u. a. m. Überblick über einige Methoden der psychoanalytischen 
Therapieforschung.  
 
- Humanistische Verfahren  
Lernziel: Zentral geht es um die Kenntnis der historischen Entwicklung der Humanistischen Psychologie, wel-
che sich nebst Psychoanalyse und Behaviorismus im Anschluss an den zweiten Weltkrieg in den USA entwi-
ckelte. Im Speziellen geht es dann um das Kennenlernen einiger weniger Hauptrichtungen der Humanisti-
schen Psychologie, welche ohne das Freudsche Strukturmodell arbeiten (Gesprächstherapie, Gestaltherapie, 
Sensory awarness, direktive Kurztherapie). 
 
- Verhaltenstherapie  
Lernziel: Kenntnis der Lernkonzepte, welche psychische Erkrankungen als Folge von gelerntem Verhalten 
verstehen. Kenntnis der Veränderungsprozesse, die auf spezifischen Therapiestrategien fußen. 
 
- Kinderpsychotherapie 
Lernziel: Kenntnis über die Besonderheiten der kinderpsychotherapeutischen Arbeit. Der Einsatz vielfältiger 
Methoden und Medien, die Berücksichtigung der Psychopathologie des Kindesalter, der Entwicklungsfaktoren, 
der systemisch-ökologischen Bezüge sowie der interdisziplinären Arbeit mit weiteren Beteiligten. 
 
- Familientherapie 
Lernziel: Kenntnis der (nosogenen) Struktur- und Beziehungsmomente in familiären Beziehungen und der ver-
schiedenen praktizierten familientherapeutischen Angebote. 
 
- Krankheitstheorie und Neurosenlehre  
Lernziel: Kenntnis der Konzepte von neurotischen Erkrankungen und ihren unterschiedlichen Formen im Hin-
blick auf die spezifischen psychotherapeutischen Maßnahmen. 
 
- Ethische Aspekte  
Lernziel: Kenntnis der ethischen Implikationen einer jeglichen, insbesondere der psychotherapeutischen 
Handlung, ihre Wert- und Rechtsetzung, welche Auswirkungen auf den mitmenschlichen Umgang bzw. den 
psychotherapeutischen Prozess haben. 
 
 
b) Medizinische  Kenntnisse 
 
Psychiatrie ï Psychopharmakologie  
 
- Psychiatrie 
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Lernziel: Kenntnis von Einteilungskriterien der psychischen Zustandsbilder, der internationalen Klassifikation, 
erste therapeutische Angebote samt Kenntnis über die gängigen Psychopharmaka. 
 
- Psychopharmakotherapie 
Lernziel: Kenntnis der gängigen Psychopharmaka, deren therapeutischer Einsatzmöglichkeiten, Wirkungen 
und Nebenwirkungen 
 
- Psychopathologie  
Lernziel: Kenntnisse der psychopathologischen Phänomene, ihres Vorkommens und ihrer Auswirkungen auf 
das psychische Erleben der Patienten. 
 
- Medizinische Grundlagen 
Lernziel: Kenntnis von anatomischen und physiologischen Grundlagen, welche bei psychischen Erkrankungen 
von Bedeutung sind. 
 
- Neurowissenschaftliche Grundlagen  
Lernziel: Kenntnis der neuronalen Strukturen und Prozesse, die psychischen Vorgängen zugrunde liegen und 
bei psychischen Störungen beeinträchtigt sind. 
 
 
c) Grundkenntnisse von Testtheorie und Forschung 
 
- Psychodiagnostik und Testtheorie  
Lernziele: Kenntnis der Methoden und Verfahren der  interventionsbezogenen Psychodiagnostik und ihrer 
testtheoretischen Grundlagen im Kontext der psychotherapeutischen Eingangs- und Prozessdiagnostik sowie 
Evaluation 
 
- Psychologische Psychodiagnostik  
Im Rahmen der Veranstaltung Psychologische Psychodiagnostik werden psychodiagnostische Verfahren und 
Vorgehensweisen präsentiert, die in verschiedenen Phasen des therapeutischen Prozesses zum Einsatz 
kommen.  
 
- Methoden der psychodynamischen Diagnostik und der Psychotherapieforschung 
Die wichtigsten gegenwärtigen Methoden der psychodynamischen Diagnostik und Psychotherapieforschung 
werden erläutert und anhand von Beispielen verdeutlicht.  
 
- Psychotherapie bezogene Forschungsmethoden 
a) methodenempirische Forschungsmethoden 
Lernziel: Kenntnis und Verständnis der wichtigsten  statistischen Methoden, die in der Psychotherapiefor-
schung zur Untersuchung von Variablen (Effektgrößen) eingesetzt werden. 
b) hermeneutische 
Lernziel: Kenntnis von qualitativ-hermeneutischen Forschungsmethoden, welche u.a. mit Typenbildungen als 
heuristische Annahmen im psychotherapeutischen Prozess individuumsspezifischere psychische Formen dar-
stellen können. 
 
 
d) Grundlagen anderer Wissensgebiete 
 
- Juristische Grundlagen  
a) Staatsrecht 
Lernziel: Kenntnis der Bedingungen der demokratischer Gestaltung eines Staates und ihr Verhältnis zu den 
Begrenzungen staatlichen Handelns durch die Grundrechte bei fairer Kommunikation. Kenntnis der Wirkme-
chanismen wie Diskurse als verbindliche Konfliktsaustragungsregeln für die verschiedenen den Staat kon-
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struktiv gestaltenden Gruppen. Kenntnis über den Stellenwert der die Macht beschränkende Organisation der 
obersten Instanzen, um die politische Partizipation der Einzelnen berücksichtigen zu können. 
 
b) Strafrecht (Kriminologie)  
Lernziel: Kenntnis der von der Gesellschaft sanktionierten Normen, ihre Entstehung, Ausprägung und Verfol-
gung und den Stellenwert der Psychotherapie im Maßnahmenvollzug. 
 
- Philosophische Grundlagen  
Lernziel: Kenntnis der anthropologischen Fragestellungen, des Leib-Seele-Problems und der zu seiner Lösung 
vertretenen Hauptpositionen, der grundlegenden Ansätze und Methoden in der Erkenntnis- und Wissen-
schaftstheorie sowie einiger Debatten über metaphysische Sinnfragen, wie sie auch für die Psychotherapie 
von Bedeutung sind. 
 
- Grundlagen aus den historisch-deutenden Wissenschaften  
Lernziel: Kenntnis von Zeit überdauernden Erfahrungen, die in literarischen Werken ihren Niederschlag fanden 
und Zeugnis ablegen von Generationen übergreifenden Problemen und Konflikten der mitmenschlichen Ver-
strickungen. 
 
- Religionswissenschaftliche oder Ethnologische oder Anthropologische Grundlagen  
Lernziel: Kenntnis von kulturellen, anthropologischen und religiösen Grundfragen und Grundannahmen in all-
täglichen Lebenserfahrungen und deren Bewältigungen 
 
 
Masterthese 
 
Den Abschluss des Universitätslehrgangs bildet die Masterthese, die den wissenschaftlichen Kriterien entspricht, die an 
eine Lizentiatsarbeit bzw. die Abschlussarbeit eines Masterstudiengangs gestellt werden. 
 
 

6.2 Studium der PTW als Projekt der Deutschen Gesellschaft für Psychotherapie-Wissenschaften  

 

6.2.1 Curriculum der DGPTW 

 

Das übergeordnete Lernziel besteht darin, Studierende auf die praktische Tätigkeit der Psychotherapie, also 
die Heilbehandlung von Patientinnen und Patienten durch Gespräch und therapeutische Beziehungsgestal-
tung vorzubereiten. Ebenso zählen Diagnostik, Beratung, Coaching und Supervision von Einzelpersonen, 
Gruppen und Organisationen/Institutionen zur angestrebten beruflichen Kompetenz. Das hier vorgeschlagene 
Curriculum ist durchgängig sowohl praxis- als auch forschungsorientiert. (Aus-)Bildungsziel in der Forschung 
ist u.a. die Fähigkeit der Absolventinnen, psychotherapeutische Interventionen wissenschaftlich fundiert zu 
begleiten, deren Qualität sicher zu stellen und eine kontinuierliche Verbesserung der Intervention einleiten und 
begleiten zu können.  
 
Die wissenschaftliche Schwerpunktbildung der Studierenden kann sich auch aus den Grundlagenfächern er-
geben, die im Bachelor-Studiengang gewählt wurden: Neben der PTW aus Psychologie, Philosophie, Medi-
zin/Neurowissenschaften, Pädagogik oder Soziologie. Zu Beginn des Masterstudiengangs wird, wie erwähnt, 
ein ergänzender Ausgleich der unterschiedlichen Fachkompetenzen angestrebt. Dazu wird ein Unterrichtsan-
gebot vorgehalten, welches das Grundwissen der zusammengeführten Disziplinen soweit vereinheitlicht, dass 
eine breite Basiskompetenz für PTW verwirklicht ist. Für den weiteren Studienverlauf erscheinen Diversifikati-
on und Schwerpunktbildung wünschenswert - entsprechend den Studiengängen des Grundstudiums.  
 



 

Psychotherapie-Wissenschaft 
 

 

        - 57 - 

Der sich anschließende Doktoratsstudiengang vertieft einerseits die Kompetenzen in Grundlagen- und Inter-
ventionsforschung und begleitet zugleich den Erwerb der Approbation im Sinne der länderspezifischen bzw. 
europäischen Gesetzgebung.  
 
Das Studium der PTW vermittelt einen privilegierten Zugang zu diagnostischer, beratender und Forschungstä-
tigkeit auch in Institutionen und Organisationen. Personalmanagement, Coaching, Teamsupervision, Personal- 
und Organisationsentwicklung sollten daher vom Bachelor an in den Studiengang eingehen.  
 

6.2.1.1 Bachelor 

 
Das Grundstudium der PTW soll a) praktische Fertigkeiten und b) theoretische Kenntnisse vermitteln. Zu a) 
gehören: Beratung, Diagnostik und systemische Intervention, zu b) Grundlagenwissen in Psychologie, Philo-
sophie, Neuro- und Sozialwissenschaften, soweit es für die Psychotherapie unmittelbar relevant ist.  
 
Der Bachelor befähigt zu Forschung, Diagnostik und Beratung in klinischen Einrichtungen und im Bereich von 
Wirtschaft und Verwaltung  
 
a) Klinisch-praktische Grundkenntnisse und Fertigkeiten  
 
- Einführung in die Klinische Diagnostik 
- Anamneseerhebung 
- Methoden und differentielle Indikationsstellung wissenschaftlich anerkannter psychotherapeutischer Verfah-

ren  
- Qualitative und quantitative Auswertungs- und Diagnoseverfahren 
- Erstellen psychotherapeutischer Gutachten  
- Medizinische und pharmakologische Grundkenntnisse 
- Grundlagen von psychotherapeutischer Beratung und Praxis, ihre Anwendung bei Individuen, Gruppen und 

Institutionen  
- Einführung in die Organisationsberatung, Managementtraining und Coaching   
- Berufsethik und Berufsrecht 
- Einführung in medizinische und psychosoziale Versorgungssysteme  
- Elemente berufsbezogener Selbsterfahrung  
 
Praktikum der psychotherapeutischen Beratung und Diagnostik (1); angeleitete Mitarbeit in Einrichtungen der 
psychosomatischen Medizin, Klinischen Psychologie und Psychiatrie. 
 
b) Theoretische Kenntnisse 
 
- Systematische und historische Grundlagen der PTW 
- Lektüre von Grundlagentexten aus Psychoanalyse und Psychotherapie   
- Methoden der Psychotherapieforschung   
- Vergleichende Modellforschung  
- Grundriss der Krankheitslehre ï Systematik und ICD-Diagnosen 
- Entwicklungs-, sozial-, persönlichkeits- und neuropsychologische Grundlagen der Psychotherapie  
- Philosophie I ï Einführung in klassische Philosophie, philosophische Systeme der Neuzeit; Analytische Philo-

sophie; philosophische Grundlagen der Psychotherapie 
- Einführung in Verwaltung und Management klinischer Institutionen und Organisationen 
- Einführung in Aspekte der Arbeits- und Organisationspsychologie (Mitarbeiterführung, Arbeitsmotivation und -

zufriedenheit, Organisationsentwicklung)   
- Grundlagen von Neurowissenschaft, Psychosomatik und Biosemiotik 
- Wissenschaftstheorie und Forschungslogik: Überblick über geistes-, natur- und sozialwissenschaftliche For-

schungsmethoden 
- Rhetorik ï philosophische Grundlagen und Anwendungen in der Organisationswissenschaft 
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- Macht und Ethik 
- Forschung im Kontext von Entdeckung und Beweissicherung ï Validierungskriterien in Praxis und Psychothe-
rapieforschung   
 
c) Methodik und Anwendungsforschung 
 
- Epistemologie der psychotherapeutischen Praxis und Forschung, z.B. Konvergenzprinzip methodologisch vs. 

apriorisch-empirisch  
- Argumentationslehre an praktischen Beispielen  
- Einführung in die formale und dialektische Logik  
- Internet als Medium der Forschung 
- Methodenlehre: Einführung in qualitative und quantitative Forschungsmethoden an praktischen Beispielen 
- Psychotherapieforschung und Dokumentation: Methoden der Psychotherapieforschung und Qualitätssiche-

rung in der Psychotherapie 
- Einführung in Statistik: Ziel sind praktische Kenntnisse und Fertigkeiten in mindestens einem computerge-

stützten quantitativen (z.B. SPSS) und qualitativen (z.B. Miles & Huberman xy) Auswertungssystem 
- Methoden der Psychotherapie und Einführung in psychotherapeutische Veränderungstheorie 
- Praxisbegleitete Erforschung psychotherapeutischer Interventionen 
- Methoden elektronischer Datenverarbeitung und Programmierung 
- Techniken wissenschaftlichen Arbeitens I (z.B. elektronische Literaturrecherche)  
 

6.2.1.2 Master 

 

Neben den Absolventen des Bachelor können Studierende anderer Fächer wie Psychologie, Medizin, Philoso-
phie oder Pädagogik zum Masterstudiengang zugelassen werden, sofern sie die wichtigsten o.g. Kenntnisse 
und Fertigkeiten nachweisen können oder/und sich verpflichten, sich in Aufbaukursen die entsprechenden 
Kenntnisse anzueignen und in Klausuren nachzuweisen  
 
a) Klinisch-praktische Grundkenntnisse und Fertigkeiten  
 
- Durchführung von Kurztherapien unter praktischer Anleitung und Supervision 
- Fallkonzeptualisierung und Behandlungsplanung 
- Behandlungskonzepte und -techniken sowie deren Anwendung 
- Kenntnisse psychosomatischer, psychiatrischer und neurologischer Störungsbilder bei Erwachsenen, Kindern 

und Jugendlichen 
- Intra- und interpersonelle Aspekte psychischer und psychisch mitbedingter Störungen in Paarbeziehungen, 

Familien und Gruppen     
- Kenntnisse in Psychologischer Medizin (u.a. Naturheilverfahren, Gesundheits- und Rehabilitationspsycholo-

gie wie z.B. Vor- und Nachbereitung bei medizinischen Eingriffen) 
- Einführung in Supervisionswissenschaft und Teammanagement  
- Umgang mit gesundheitspsychologischen und klinischen Problemen und Institutionen (Mobbing, Burnout, 

Stress, Arbeitslosigkeit) 
- Methoden der Personalentwicklung (Teamwork, Coaching, Qualitätszirkel) 
- Elemente berufsbezogener und persönlicher Selbsterfahrung  
 
b) Theoretische Kenntnisse 
  
- Vertiefung Klinische Krankheitslehre, vergleichende Diagnose-Forschung  
- Philosophische und psychotherapeutische Mäeutik 
- Logik der Psychotherapie  
- Argumentationslehre  
- Rhetorik 
- Paradigmenlehre und Modellbildung   
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- Philosophie II ï Philosophische Ansätze der Gegenwart. Explizite und implizite Philosophie unterschiedlicher 
psychotherapeutischer Ansätze in vergleichender Darstellung 

- Naturphilosophie und subjektive Biologie  
- Strategien der Modellintegration in der Psychotherapie 
- dialektisch-ökologisches Denken in der Psychoanalyse 
- Dialektik in der Verhaltenstherapie (Borderline-Störung)    
 
c) Methodik und Anwendungsforschung  
 
- Angeleitete Bearbeitung empirischer Forschungsfragen aus Beratung, Psychotherapie und Interventionen in 

Institutionen (Organisationsberatung)  
- Vergleichende Auswertung von Forschungsergebnissen nach Kriterien intermethodaler Konvergenz  
- Kritische Übersicht über Ansätze und aktuellen Stand der Psychotherapieforschung 
- Qualitative Forschung in den Sozialwissenschaften  
- Möglichkeiten der Vernetzung qualitativer und quantitativer Datenverarbeitung (SPSS und qualitative Daten-

banken) 
- Computergestützte Texthermeneutik (Kodierverfahren und Inhaltsanalyse z.B. mit dem Softwareprogramm 

ATLAS TI) 
- Internet als Medium der Forschung 
- Methoden elektronischer Datenverarbeitung und Programmierung 
- Techniken wissenschaftlichen Arbeitens II (Verfassen wissenschaftlicher Texte,  Präsentationstechniken, 

Kreativitätstechniken) 
- Methoden des Wissensmanagements 
 
Selbständige Examensarbeit 
Den Abschluss des Universitätslehrgangs bildet die selbständige Examensarbeit, die den wissenschaftlichen Kriterien 
entspricht, die an eine Lizentiatsarbeit bzw. die Abschlussarbeit eines Masterstudiengangs gestellt werden. 
 

6.2.1.3 Integrativer Studiengang Promotion/Approbation (Dr. sc. Ptw/Psychotherapeut)  

 
Sehen gesetzliche Regelungen des jeweiligen Landes eine postgraduierte Ausbildung in Psychotherapie vor, 
so beginnt mit diesem Studienabschnitt die Ausbildung in Psychotherapie. Andernfalls können Teile der Aus-
bildung in die Bachelor/Master-Curricula vorgezogen werden. Die folgende Modulbeschreibung legt das Modell 
einer postgraduierten PT-Ausbildung zugrunde. Sie findet theoretisch, praktisch und methodologisch auf höhe-
rem Niveau statt als es derzeit beispielsweise in Deutschland möglich ist.  
 
a) Vertiefende klinisch-praktische Kenntnisse und Fertigkeiten 
  
- Wahl eines Vertiefungsschwerpunkts im Bereich eines Psychotherapieverfahrens, das den in dieser Arbeit 
entwickelten Kriterien entspricht und empirisch bewährt ist  

- Kenntnisse und Fertigkeiten sowohl in einem trainings- wie entwicklungsorientierten Interventionsstil  
- Durchführung von Langzeittherapien unter Supervision  
- Selbsterfahrung und Lehrtherapie im Gruppen- und Einzelsetting  
- Interventionstraining 
- Polyätiologische Therapieplanung  
- Möglichkeiten systematischer Methodenkombination auf der Grundlage semiotischer und prozessualer Krite-
rien   

- Psychotraumatologie 
- Organisations- und Institutionenberatung 
 
b) Theoretische Kenntnisse  
 
- Diagnostik als Grundlage für Indikation und Verlaufsplanung von Psychotherapien 
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- Mäeutik, Rhetorik und Behandlungslehre  
- Lektüre klassischer Texte aus Psychotherapiewissenschaft und Philosophie  
- Biosemiotik und Kognitionswissenschaft 
- Kommunikationswissenschaft 
- Psychoanalyse und dialektische Logik   
 
c) Methodik und Anwendungsforschung 
  
- Methoden elektronischer Datenverarbeitung und Programmierung sprachlicher Sequenzen  
- Eigene Beiträge der Studierenden zur psychotherapeutischen Erfolgs- und Misserfolgsforschung 
- Computersimulation psychotherapeutischer Prozesse 
- Internet als Medium der Forschung  
- Möglichkeiten von Beratung und Therapie im Internet 
 
Dissertation zu eigenem Forschungsthema 
 
 

6.3 Realisierte Curricula in England und Irland  

 

6.3.1 Universität Dublin 

 

Als eine unter vielen Variationen wird hier das Beispiel des PTW Studienganges in Dublin aufgeführt, in dem 
es möglich ist, einen BA., MA., und PhD. in Psychotherapie und Beratung zu absolvieren. 
 

Ziele des Studiengangs  

¶ Vermittlung einer theoretischen Basis und breite Einführung in die Praxis der Psychotherapie und Be-
ratung.  

¶ Ein detailliertes Verständnis der Geschichte der wissenschaftlichen Disziplin der Psychotherapie und 
Beratung und das Wissen der Stärken und Schwächen von verschiedenen Modalitäten, die studiert 
werden.  

¶ Lernen die eigenen praktischen psychotherapeutischen Fähigkeiten in realen Praxissituationen zu zei-
gen.  

¶ aufzeigen, in welcher Art und Weise die PT vom psychologischen Wissen profitiert. 

¶ Sich das Wissen der wichtigsten Kategorien, Symptomgruppen in der Psychopathologie anzueignen 
und zu lernen wann wer an wen zu überweisen ist. 

¶ Sich die Fähigkeit des wissenschaftlichen Verfassens einer Arbeit anzueignen, damit die Forschungs-
arbeiten realisiert werden können. 

¶ Die StudentInnen werden auf die praktische Ausbildung vorbereitet, damit sie die notwendigen Krite-
rien für eine Psychotherapie-Weiterbildung erfüllen können. 

 

Programmdauer für den BA (Hons) Beratung & Psychotherapie sind vier Jahre Teilzeitstudium. Unterricht an 
zwei Wochenabenden, und ein Wochenende im Monat. 
 
Programm / Inhalt 
 

1 Jahr 

Kern 

¶ Die Stress-Reaktion I  
¶ Beratung: Theorie & Praxis I  
¶ Historischer Zugang zur Beratung I  
¶ Entwicklungspsychologie  
¶ Gegenwärtige Themen in der Beratung Counselling I  
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¶ DBS Process Gruppen (30 Wochen)  
¶ Kunst- Wahl (12 Wochen) 

 2 Jahr 

Kern 

¶ Die Stress Reaktion  II  
¶ Beratung: Theorie  & Praxis II  
¶ Historischer Zugang zur Beratung II  
¶ Das Familien-System  
¶ Gegenwärtige Themen in der Beratung II 
¶ DBS Process Gruppen (30 Wochen)  
¶ Kunst-Wahl (12 Wochen) 

 3 Jahr 

Kern 

¶ Kognitive Psychologie*  
¶ Psychoanalyse*  
¶ Persönlichkeits-  & Sozialpsychologie**  
¶ Forschungsmethoden**  
¶ Gruppen-Supervision I  
¶ Beratung: Theorie  & Praxis III  
¶ Existentialismus & Phänomenologie  
¶ Gruppen-Psychotherapie 
¶ Existentiale Psychotherapie 

4 Jahr 

Kern 

¶ Entwicklungspsychologie II*  
¶ Psychopathologie*  
¶ Forschungsprojekt**  
¶ Gruppen-Supervision II  
¶ Beratung: Theorie  & Praxis IV  
¶ Kognitive Verhaltenstherapie I  
¶ Ethik  
¶ Kognitive Verhaltenstherapie II 

*  Im 1 Semester  - September bis  Januar  
** Im 2 Semester  - Januar bis Mai  

 
 
 

6.3.2 Tavistock 

 
Master of Arts (MA) in Psychotherapie 
 

Das Studium ist in Module eingeteilt, zwei Jahre Teilzeit, mit Unterrichteinheiten an 2 Wochenabenden und an 
einem Wochenende im Monat. Es werden viele Studienarbeiten in Gruppen gemacht, sowie Gruppensupervi-
sonen durchgeführt. 
Um in den Kurs aufgenommen zu werden, braucht es im Minimum ein Second Class Honours (2.2) BA. 
In Psychotherapie oder Counselling, oder ein BA. BSc. aus einem anderen Studiengang mit einer Qualifikation 
eines Übergangsstudiums wie DBS höheres Diplom in Psychotherapie oder Beratung, alle auf Honours Stufe, 
inklusive dem mündlichen Examen über die Berufseignung. 
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Mindestalter ist 25 Jahre, Erfahrung im Berufsfeld sowie eine persönliche Eignung werden verlangt, um eine 
Psychotherapieausbildung zu absolvieren. 
 
 
 
Programm /Inhalt 
 

1Jahr 

¶ Integrative Psychotherapie 1 
¶ Psychotherapie: Theorie and Praxis 1  
¶ Existentiale Psychotherapie 
¶ Gesundheit- und Gemeinschaftspsychologie 
¶ Persönlichkeitsentwicklung 
¶ Bindungstheorie 
¶ Gestalttherapie 
¶ Fortgeschrittene  Sozial-Wissenschaftsforschung 
¶ Gruppenprozesse  

 2 Jahr 

¶ Integrative Psychotherapie 2 
¶ Psychotherapie: Theorie und Praxis 2 
¶ Meister Klasse 1 
¶ Forschung für Evidence Based Psychotherapie 
¶ Ethik, Supervision und professionelle Themen 
¶ Gegenwärtige Themen in der Psychotherapie 
¶ Meister Klasse 2 
¶ Dissertation und Integratives Tutorial 
¶ Gruppenprozesse  

  

 
 
Ziele der Curriculums 
 

In der Tavistock Klinik arbeiten die Studierenden als KinderpsychotherapeutInnen und müssen einige Fälle, 
unter Supervision präsentieren. Verschiedene Interventionen in Familien, Gruppen und andere Variationen 
von klinischen Interventionen werden geübt. Falldokumentation wird gelernt und geprüft. 

Forschungsmethodik, klinische Seminarpräsentationen, Gruppensupervisionen, Spezialisten Seminar in Theo-
rie und Praxis. Tutoriale und supervisorische Unterstützung beim analytischen Schreiben von Fällen und Stu-
dien. 

Dissertation kann von der eigenen Arbeit als PsychotherapeutIn in Ausbildung ausgehen. Es kann ein Portfolio 
von verschiedenen Arbeiten eingereicht werden, welche die Vielfalt und den Reichtum der eigenen Stärken 
und Interessen aufzeigt. Es ist zugleich eine Möglichkeit, in die Richtung der eigenen professionellen und aka-
demischen Entwicklung hinzuweisen. 

Wer  ein gutes Resultat im M.Psych. gemacht hat, kann meist in ein Doktoranden-Projekt einsteigen. D.Psych. 

Die meisten M.Psych. Kurse haben zum Ziel, eine hohe fachliche Berufsausbildung zu ermöglichen, die Fä-
higkeit den Beruf innerhalb des NHS weiter zu entwickeln, die Spezialisierung in Kinder, Jugendlichen oder 
Erwachsenen PT zu fördern und die Krankheitsspezifischen Interventionen Evidenz basiert auszuführen. Im-
mer wird die Lust an der Forschung gefördert. 
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Die Fähigkeit kritisch zu denken wird geschult. Das Erkennen der Störungen und der Impakt der eigenen In-
terventionen zu erkennen. Verständnis der therapeutischen Beziehung im klinischen Setting wird kultiviert. 
Kooperatives Arbeiten in mulitdisziplinären Teams wird gelernt. Die Beobachtung, die Beschreibung und die 
Präsentation von klinischem Material werden geübt. Der Gebrauch von Supervision für die eigene Praxis so-
wie Supervision den KollegInnen zu geben werden unterrichtet. 

Selbstreflektierende Praxis, die eigenen Ideen und Erfahrungen weiter zu geben, antidiskriminierende Praxis. 

Ein Kreditpunkt ist = 10 Stunden direkte Studiumszeit (Vorlesung, Seminar, eigene Studien) Die meisten 
M.Psych. Kurse haben 180 KP 

Im Tavistock gehen die M.Psych. Kurse mit klinischer Ausbildung vier Jahre. 

Psychoanalytische Theorie, Klinisches Seminar, kleine Supervisionsgruppen, Professioneller Kontext, Arbeit in 
Eltern Seminarien, Assessment Seminar, Spezialisten Seminar, Management Event, Gruppen Beziehungse-
vent. 

 

6.3.3 Vergleichender Überblick über weitere englische Studiengänge 

Die Psychotherapie Studien beinhalten oft die folgenden 7 Teile: 

1. Wohlbefinden und Gesundheit (30 credits) 
2. Existentiale und Menschliche Themen (30 credits) 
3. Konflikt Management (30 credits) 
4. Ein Überblick über die verschiedenen Methoden der Psychotherapie und Persönlichkeitsveränderun-

gen (30 credits) 
5. Ethik in Beratung and Psychotherapie (15 credits) 
6. Kulturelle Kompetenzen in Beratung und Psychotherapie (15 credits) 
7. Entwicklung durch den Lebenszyklus  (30 credits) 

Alle Studenten, die noch keine Forschungsmethoden Ausbildung genossen haben, nehmen diesen Kurs, da-
mit sie ihre Dissertation schreiben können. (15 credits). Sobald die Studierenden über 120 credits aus den 
Unterrichtsfächern erreicht haben, können sie mit ihrer Dissertation (15.000 ï 20.000) Wörter anfangen (60 
credits). 

In einigen Studiengängen, wie in METANOIA & MIDDLESEX UNIVERSITY werden zusätzlich noch die neus-
ten Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und ihre Relevanz für die PT unterrichtet. 

Dr.Psychotherapie A Practice Based Research Attitude. You develop your own doctorate within the frame of 
your practice experience and focus Modular aspects of the programme, fieldwork observations, research and 
informed exchanges with colleagues and experts, will broaden and deepen your practice, knowledge and abil-
ity with regard to specific work settings, client groups, problem areas, treatment options and methodologies. 
Critical Inquiry will provide you with ways to examine, investigate and evaluate psychotherapy as practised by 
yourself and by other practitioners. This form of psychotherapy research is both reflective and productive, cul-
minating in projects, products (publications, manuals CDôs etc), dissertations and scholarly works. An impor-
tant criterion of assessment of these at doctoral level is evidence demonstrating their usefulness to and impact 
on practitioners, organisations and the wider field of psychotherapy which may include overlapping areas with 
related professions.  

Doctorate in Psychotherapy by Public Works 
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This award is designed on the same principles and assessed by the same criteria as the DPsych (Doctorate in 
Psychotherapy by Professional Studies). This award is designed to appeal to UK and international senior and 
accomplished practitioners who have already made a substantial contribution to the field of psychological ther-
apy through a range of publications and/or public works such as setting up and running a counselling service, 
policy documents, strategic plans, major organisational change, innovative and successful training pro-
grammes etc, which have been pivotal in the field and commended, reviewed and respected by peers. Candi-
dates have been drawn from the UK, Europe, the US and Far East. Candidates undertake an intensive audit of 
a group of their existing achievements with the guidance of an Academic Adviser.  

 

Die Metropolitian Unviersity London, bietet mehrere Master of Arts Studiengänge in Psychotherapie an. 

Psychoanalytic Psychotherapy and Social Studies MA 
éPsychotherapy and Social Studies éMA/Graduate Diploma Institute of Psychotherapy and Social Studies 
IPSS è éthe United Kingdom Council for Psychotherapy (UKCP) register of Psychotherapists. Theé  
www.londonmet.ac.uk/pgprospectus/courses/psychoanalytic-psychotherapy-and-social-studies.cfm  

Integrative Child Psychotherapy (MA)  
éChild Psychotherapy MAéa career in Integrative Child Psychotherapy through a thorough synthesis 
oféand practice of Integrative Child Psychotherapy. You will therefore be enabledé  
www.londonmet.ac.uk/pgprospectus/courses/integrative-child-psychotherapy.cfm  

Integrative Arts Psychotherapy (MA)   
éArts Psychotherapy MAérelevant to a career in Integrative Arts Psychotherapy through a thorough synthe-
sis of clinical, academicéArtistic Experience and Emotion with Reference to Psychotherapy (Arts Perform-
ance) Reflection andé  
www.londonmet.ac.uk/pgprospectus/courses/integrative-arts-psychotherapy.cfm  

Gestalt Therapy Theory Studies(MA)   
éwork, nursing, and allied disciplines. The course is recognised by the United Kingdom Council for Psycho-
therapy, and leads to professional registration as a psychotherapist. The course integrates theoretical, profes-
sionalé  
www.londonmet.ac.uk/pgprospectus/courses/gestalt-psychotherapy.cfm  

 MA Psychoanalytic Psychotherapy and Social Studies   
éMA Psychoanalytic Psychotherapy and Social Studiesé  
www.londonmet.ac.uk/depts/dass/courses/pg/psychoanalyticpsychotherapyandsocialstudies/home.cfm  

 Partner college courses  
éEducation Institute of Psychotherapy & Social Studies LambethéMA Integrative Arts Psychotherapy éBSc 
Chinese Herbal Medicinal Science é  
www.londonmet.ac.uk/courses/partner-college-courses.cfm  

 

6.3.4 Weitere Konzeptüberblicke der Lehrinhalte PTW  

 

Master (MA oder MSc in Psychotherapie) offerieren in England und Irland weitere folgende Universitäten:, 
London; Middlesex University, London; Goldsmith University, London 
Roehampton University, London; University of Coventry, University of Sheffield, University of Essex, Colches-
ter 
 

http://www.londonmet.ac.uk/pgprospectus/courses/psychoanalytic-psychotherapy-and-social-studies.cfm
http://www.londonmet.ac.uk/pgprospectus/courses/integrative-child-psychotherapy.cfm
http://www.londonmet.ac.uk/pgprospectus/courses/integrative-child-psychotherapy.cfm
http://www.londonmet.ac.uk/pgprospectus/courses/integrative-arts-psychotherapy.cfm
http://www.londonmet.ac.uk/pgprospectus/courses/integrative-arts-psychotherapy.cfm
http://www.londonmet.ac.uk/pgprospectus/courses/gestalt-psychotherapy.cfm
http://www.londonmet.ac.uk/pgprospectus/courses/gestalt-psychotherapy.cfm
http://www.londonmet.ac.uk/depts/dass/courses/pg/psychoanalyticpsychotherapyandsocialstudies/home.cfm
http://www.londonmet.ac.uk/depts/dass/courses/pg/psychoanalyticpsychotherapyandsocialstudies/home.cfm
http://www.londonmet.ac.uk/courses/partner-college-courses.cfm
http://www.londonmet.ac.uk/courses/partner-college-courses.cfm
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Folgende Master / Dr.  in Psychotherapie ï websites können besucht werde 
 
http://colleges.collegetoolkit.com/colleges/browse/majors/michigan/26/byid/health_professions_and_related_cli
nical_sciences/51.1507.aspx 

www.shef.ac.uk/scharr/prospective_students/masters/ps 

www.essex.ac.uk/centres/psycho 

Master in Psychotherapie in den Gesundheitswissenschaften 

enquiries@degreesahead.co.uk 

www.londonmet.ac.uk/help/search.cfm?qt=Psychotherapy+Science&col=lonm 

www.ballarat.edu.au/ 

University of Coventry, The Sherwood Psychotherapy Training Institute (MSc. Gestalt PT) 
www.spti.net 

BA. und MA. in Psychotherapie und Beratung, Dublin         www.dbs.ie/  

BA. und MA. in Personenzentrierter Psychotherapie, Middlesex University und Metanoia Institut London.     
www.metanoia.ac.uk/training/courses/clgcourse/dippcc.htm 

 
 

6.4 Voraussetzungen und Unterschiede der verschiedenen vorliegenden Konzeptionen der Studien-
gänge zur PTW 

 
Beim Vergleich der vorliegenden Konzeptionen muss unterschieden werden zwischen den Voraussetzungen, 
die KanditatInnen erfüllen müssen, um ein PTW-Studium beginnen bzw. abschliessen zu können und den In-
halten, die die vorgestellten Curricula implizieren.  
Die Voraussetzungen sind in den verschiedenen Ländern recht unterschiedlich. Während in Österreich zum 
Beispiel eine Ausbildung im Krankenpflegefachdienst bereits ausreicht, um in den Studiengang Psychothera-
peutisches Propädeutikum einzutreten, der Voraussetzung für das folgende Fachspezifikum ist (vgl. Universi-
tät Innsbruck), wird an einigen Englischen Universitäten für den Eintritt in eine Psychotherapieausbildung auf 
universitärem Niveau ein höheres Diplom in Psychotherapie oder sowie Erfahrung im Berufsfeld und eine per-
sönliche Eignung verlangt. Die DGPTW propagiert dafür, als Voraussetzungen für den Masterstudiengang 
PTW Bachelor-Absolventen geisteswissenschaftlicher Disziplinen ohne Einschränkungen zuzulassen. In die-
sem Fall müssen aber Studierende, die nicht mit dem Bachelor PTW begonnen haben, ihre Grundkenntnisse 
in Aufbaukursen ergänzen.  
Die Curricula unterscheiden sich vor allem in ihrer unterschiedlichen Schwerpunktsetzung. Während von der 
DGPTW neben dem verstärken Einbezug praktischer Kompetenzen auch eindeutig eine fundierte wissen-
schaftliche Grundausbildung verlangt wird, wird an anderen Universitäten diesem Punkt weniger Rechnung 
getragen. Inhaltlich werden vor allem an den genannten Universitäten in England und Irland spezifische thera-
peutische Richtungen angeboten (wie zum Beispiel Kognitive Verhaltenstherapie in Dublin oder Gestaltthera-
pie in Tavistock), während in Österreich oder der Konzeption der DGPTW ein breiter Zugang zu unterschiedli-
chen Therapieschulen angeboten wird.  
Unterschiedlich ist ebenfalls, wieweit klinische Erfahrung bereits währender der universitären Ausbildung ge-
sammelt und vermittelt wird. Zum Beispiel verfügt die SFU Wien über ein Ambulatorium, das der Ausbildung 

http://colleges.collegetoolkit.com/colleges/browse/majors/michigan/26/byid/health_professions_and_related_clinical_sciences/51.1507.aspx
http://colleges.collegetoolkit.com/colleges/browse/majors/michigan/26/byid/health_professions_and_related_clinical_sciences/51.1507.aspx
http://www.essex.ac.uk/centres/psycho
mailto:enquiries@degreesahead.co.uk
http://www.londonmet.ac.uk/help/search.cfm?qt=Psychotherapy+Science&col=lonm
http://www.ballarat.edu.au/
http://www.spti.net/
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angegliedert ist, während an der Universität Innsbruck der praktische Teil der Ausbildung zum Psychothera-
peuten in Praktika unter supervisorischer Begleitung absolviert wird.    
Auch der Umfang der theoretischen Ausbildung ist verschieden und unterscheidet sich neben der erwähnten 
schulenspezifischen Ausrichtung vor allem auch in der Vermittlung wissenschaftlicher und methodologischer 
und methodischer Grundkenntnisse. 
 
 

7.0 Strategien der Umsetzung 

 

Der ASPV und die Schweizer Charta für Psychotherapie haben Überlegungen angestellt wie ein PTW Stu-
diengang in der Schweiz etabliert werden könnte. Verschiedene Optionen wurden abgeklärt. 
Ziel von SPV und Charta ist es, baldmöglichst einerseits ein Vollstudium in PTW in der Schweiz zu realisieren 
und andererseits ebenso rasch eine Quereinstiegsmöglichkeit für AbsolventInnen anderer sozial- und human-
wissenschaftlicher Studien in ein Masterstudium anbieten zu können, welche das für die Psychotherapie rele-
vante Grundlagenwissen vermittelt. Angeboten werden solche Studiengänge in Österreich (Innsbruck, Wien), 
England und Irland (Metropolitan Universität, London; Middlesex University, London; Goldsmith University, 
London, Roehampton University, London; University of Coventry, University of Sheffield, University of Essex, 
Colchester, Dublin University und Tavistock) und zurzeit noch in Planung in Deutschland (DGPTW). Möglich-
keiten der Umsetzung wurden bisher für das Studium der PTW durch Gründung einer Schweizer Niederlas-
sung der SFU Wien abgeklärt. Wieweit andere Modelle, wie sie in England und Irland realisiert wurden und in 
Deutschland geplant sind, auf die Schweiz übertragen werden können, bedarf noch weiterer Abklärung. 
Der Universitätslehrgang Psychotherapeutische Psychologie (bisher in Kooperation mit der Donauuniversität 
Krems angeboten), welcher derzeit bildungssystematisch zu einem Weiterbildungstitel (MSc nach österreichi-
schem Recht) führt, soll an die SFU übertragen werden und dort in ein Studium implantiert werden, welches 
zu einem Magister führt. Dies, um den AbsolventInnen in allen Kantonen einen anerkannten Zugang zur Psy-
chotherapie-Weiterbildung zu ermöglichen. Dies aber auch darum, weil die anstehende Bundesgesetzgebung 
einen solchen Ausbildungsgang in dem Moment mitberücksichtigen muss, wo er an einer Schweizer Hoch-
schule, oder allenfalls an einer in der Schweiz eingerichteten Tochterfiliale einer ausländischen Universität, 
angeboten wird. Dasselbe gilt auch für ein neues konsekutives Studium in PTW. Die politische Lage gebietet 
rasches Handeln: Je schneller wir ein Studium der PTW in der Schweiz anbieten können, desto grösser sind 
die Chancen, dass das PsyG entsprechend beeinflussen zu können. 
 
 

7.1 Mögliche Kooperation mit Schweizer Universitäten und Fachhochschulen 

 

Die Einrichtung eines neuen Studiums in PTW an den Schweizer Hochschulen ist wünschenswert, aber nicht 
so schnell realisierbar, da dies als eigenständiges Studium ausserhalb der Fachbereiche für Psychologie 
kaum möglich scheint. Schon bei der Abklärung zur Einrichtung eines Masterstudienganges, wie wir ihn dann 
schliesslich mit der Donauuniversität Krems realisierten, zeigte sich, dass die Psychologischen Institute der 
Universitäten kein Interesse an einem Studiengang PTW zeigten, weil sie das ordentliche Psychologiestudium 
als normalen Zugang zur Psychotherapie als ausreichendes Angebot hielten und inhaltlich die Position nicht 
teilten, dass Psychotherapie eine eigenständige Wissenschaft sei und deshalb als eigenes Studium PTW an-
geboten werden soll. Daran hat sich nichts geändert. Psychotherapie wird hier als psychologischer Beruf ver-
standen und daran innovativ etwas zu ändern braucht Zeit, ist aber sicher ein Ziel. Die neuen Universitäten, 
die in den letzten 10 Jahren entstanden sind, zeigten ebenfalls kein Interesse an einen Masterstudiengang in 
psychotherapeutischem Grundlagenwissen, wohl auch weil sie sich nicht mit den Psychologie Fachbereichen 
der etablierten Universitäten anlegen wollten. Die Option eines solchen Masterstudienganges an der ZHAW, 
Departement Angewandte Psychologie, gehört zur Geschichte und ist heute nicht realisierbar. 
Ein völlig neues Studium der PTW innerhalb der ZHAW einzurichten erscheint vorerst als nicht aussichtsreich. 
Allenfalls ist dies an anderen Fachhochschulen eher zu realisieren, entsprechende Schritte bräuchten aber 
auch eine längere Vorlaufszeit. Von Universitäten und Fachhochschulen in verschiedenen Kantonen und 
Sprachregionen gibt es im Gefolge der Bolognareform und dem Entstehen neuer Hochschulen jedoch Zeichen 
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für ein Interesse, ein Studium in PTW anzubieten, in anderen Fachbereichen als der Psychologie. Diese sollen 
weiter abgeklärt und wenn möglich realisiert werden, was aber wie gesagt einige Zeit beanspruchen wird. Um 
die bestehenden Vorkontakte nicht zu gefährden, verzichten wir darauf, hier bereits Namen von möglichen 
kooperationswilligen Hochschulen zu nennen. 
 
 

7.2 Gründen einer privaten Universität 

 

Zu erwägen ist auch die Gründung einer Privatuniversität, um innovatorisch zu wirken. Eine solche neu zu 
gründen, ist aber ein längerfristiges und kapitalintensives Unterfangen, das die Charta und den ASPV bzw. die 
daran angeschlossenen Weiterbildungsinstitute überfordern würde. 
Der schnellstmögliche Weg in der Schweiz erstmalig ein solches Studium einzurichten, führt über die Errich-
tung einer Filiale einer ausländischen (Privat)Universität, die ein solches Studium bereits anbietet und im Mut-
terland als Universität staatlich anerkannt ist. Ein Vergleich der verschiedenen ausländischen Optionen legt 
nahe, dass eine Kooperation mit der SFU (Sigmund Freud Privatuniversität Wien) der rascheste und effektivs-
te Weg ist, ein Studium in PTW anzubieten. Wir haben deshalb mit der SFU vertiefte Gespräche geführt und 
rechtliche Abklärungen getroffen. Die SFU ist daran interessiert in der Schweiz eine Tochterfiliale einzurichten, 
welche in Kooperation mit der Charta und ihren Weiterbildungsinstitutionen ein Studium in PTW analog dem in 
Wien realisierten Studium auf Bachelor-, Magister- und Doktoratsstufe anbieten würde. (Das von der SFU an-
gebotene Curriculum müsste allerdings noch modifiziert werden, um den Forderungen zu entsprechen, die ein 
Curriculum in der Schweiz, das der Weiterbildung zum Psychotherapeuten zugrunde liegt, erfüllen muss.) Der 
Tochteruniversität soll wie in Wien auch in der Schweiz ein Ambulatorium angegliedert werden, so dass For-
schung, Lehre und Praxis unter einem Dach stattfinden können. Die Abklärungen der Rechtslage in den Kan-
tonen Zürich und Solothurn haben ergeben, dass dieses Studium in Solothurn auch unter geltendem Recht zu 
einer Praxisbewilligung führen wird. Eine Universität wäre dort willkommen und die Versorgungslage ist so, 
dass auch das vorgesehene Ambulatorium willkommen wäre. In Zürich könnte die SFU ebenfalls betrieben 
werden, jedoch würde unter geltendem kantonalem Recht der Abschluss in Zürich nicht anerkannt. Die Ge-
sundheitsdirektion zeigte Bereitschaft, das Gesetz allenfalls so zu ändern, dass dieser Studienabschluss einer 
in Zürich domizilierten Universität doch anerkannt würde und verwies auf den Entwurf des PsyG, welcher eher 
in Richtung eines schweizweiten Psychologie-Erfordernisses weise. Wollen wir raschmöglichst ein Studium in 
PTW realisieren und damit auch das PsyG politisch beeinflussen, so ist es sicher von Vorteil, wenn dieser 
Studienabschluss im Standortkanton bereits heute dem kantonalen Recht entspricht. Voraussichtlicher Stand-
ort wird deshalb Solothurn sein, welches zentral in der Schweiz liegt und auch von der Romandie her gut er-
reichbar ist, so dass auch ein Studiengang auf französisch in Kooperation mit dem Lehrkörper der SFU Filiale 
in Paris denkbar ist. Anvisiert und möglich ist die Aufnahme der Studientätigkeit an der SFU Schweiz noch im 
Jahr 2010. 
Die anstehende Bundesregelung der Psychotherapie wird gemäss Angaben der Juristen aus dem BAG und 
Frau Gasser als Leiterin der zuständigen Abteilung, welche das PsyG bearbeitete, eine solche Ausbildungsva-
riante vorsehen müssen, sobald sie in der Schweiz existiert. 
 
 

7.3. Innovative Auswirkungen 

 
Dass ein PTW Studium in der Schweiz vorerst Ănurñ an einer Privatuniversitªt eingerichtet werden kann, ist 
aus Sicht der Bildungslandschaft zwar bedauerlich, weil nur bemittelte Studierende dieses Angebot  nutzen 
können, da eine Privatuniversität ohne staatliche Subventionen auskommen und entsprechend hohe Studien-
gebühren verrechnen muss. Man kann aber voraussehen, dass die Existenz dieses Studiums eine innovative 
Wirkung auch auf die öffentlichen Hochschulen haben wird. Es ist auch nicht auszuschliessen, bzw. zu be-
grüssen, wenn Kooperationen der SFU mit anderen Hochschulen zustande kämen. Man kann annehmen, 
dass das Modell PTW Schule machen wird, da ein solcher Studiengang ganz offensichtlich in der Logik des 
Faches liegt. 
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8.0 Umsetzung 

 

8.1 Verbandsinterne Orientierung  

 
Der Bericht über die aktuelle Situation der PTW in Europa wird an der MV 2010 vorgelegt und erläutert. Ferner 
soll der vorliegende Bericht in Buchform veröffentlicht werden, um allen Mitglieder des ASPV und der Charta 
käuflich günstig zugänglich zu sein. 
Im Weiteren wird eine Zusammenfassung der wichtigsten Befunde im Psychotherapie Forum und im à jour! 
veröffentlicht. 
 
 

8.2 Politische Umsetzung  

 
Der ASPV unterstützt die Einrichtung eines PTW Studiums in der Schweiz. Er ist überzeugt, dass diese Ent-
wicklung der Berufsausbildung eine konsequente Fortführung des bisherigen Berufsbildes und Ausbildungs-
verständnis des ASPV und der Charta entspricht. Es geht nun darum, die Erkenntnisse dieser PTW Arbeits-
gruppe einer oder mehreren Projektgruppen in der Schweiz, die ein PTW Studium vom BA, über MA/MSc bis 
zum Dr. Psychotherapie etablieren wollen, zur Verfügung zu stellen. 
Da es sich um eine wissenschaftliche Ausbildung handelt, müssen wir sicher in solchen Projektgruppen mit 
dabei sein, um gemeinsam mit der Charta den kantonalen Erziehungs-und Bildungsdirektionen unsere Fach-
kompetenz zur Verfügung zu stellen.  
 
 

8.3 Institutionelle Umsetzung des Lehrgangs PTW  

 
Die Schweizer Charta für Psychotherapie beantragt ihrer Mitgliederversammlung vom 23.1.2010, die Grün-
dung einer Filiale Schweiz der SFU zu unterstützen und eine Kooperation einzugehen, in welcher die Lehr-
gangsleitung des Universitätslehrganges Psychotherapeutische Psychologie auch in der Umsetzung des Stu-
diums der PTW mitwirkt, analog dem Kooperationsmodell mit der Donauuniversität Krems. Es soll einerseits 
ein vollständiges, konsekutives Studium in PTW (mit Bakkalaureats-, Magister- und Doktoratsstufe) angeboten 
werden, andererseits weiterhin ein theoretisches Studium, welches StudienabgängerInnen aus anderen Sozi-
al- und Humanwissenschaften als der Psychologie und Medizin ein ergänzendes Master- (Magister) Studium 
ermöglicht. Parallel soll ein Ambulatorium aufgebaut werden. Die Charta-Weiterbildungsinstitute sind in der 
Umsetzung des Studiums einzubeziehen, analog dem Kooperationsmodell mit den Ausbildungsvereinen in 
Wien. 
Angestrebt ist, dass in Solothurn auch ein französischsprachiges Studium realisiert werden kann, in Koopera-
tion mit dem Lehrkörper der SFU Paris. 
 
Die Charta wird gemeinsam mit dem SPV jedoch auch weitere Möglichkeiten zur Installierung eines Studiums 
in PTW an den öffentlichen Schweizer Hochschulen sondieren und verfolgen, denn es soll auch da möglich 
werden, PTW zu studieren, nicht nur an einer Privatuniversität und dies auch im französischen und italieni-
schen Sprachraum. 
 
Der SPV ist sehr interessiert, Studierende und AbsolventInnen dieses Studiums als neue Mitglieder aufzu-
nehmen. 
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9.3 Anhang zum Kapitel 1.4 (Die Bologna-Reform) 

 
 

Referenzen zur Bologna-Reform 
1. ŷ vgl. ĂLissabon 1997: Konvention des Europarates und der UNESCOñ, Hochschule Darmstadt. Zugriff 

am 11. August 2008.  
2. ŷ vgl. ĂParis 1998: Sorbonne-Erklªrungñ, Hochschule Darmstadt. Zugriff am 11. August 2008.  
3. ŷ ĂDie Bologna-Erklªrungñ, Zugriff am 11. August 2008.  
4. ŷ Christian Förster: Troja oder Bologna? Die Reform des Hochschulwesens zwischen Pfadabhängig-

keit und Angleichung. WiP Working Paper 37, 2007, Kostenloser Download, S. 8-12.  
5. ŷ Report Mainz, Das Erste, 7. April 2008: Bachelor-Abschluss führt zu Studienabbruch  
6. ŷ fzs-Papier: Studentische Mobilität im Bologna-Prozess, 

http://www.fzs.de/aktuelles/papiere/189383.html  
7. ŷ Vgl. den Aufsatz von Ulrich Ruschig, S. 6ff.  
8. ŷ Vgl. die Stellungnahme von Julian Nida-Rümelin  

 

Literatur zur Bologna-Reform 
¶ Jana Bektchieva: Die europäische Bildungspolitik nach Maastricht. Münster 2004, ISBN 3-8258-7077-4  
¶ Winfried Benz, Jürgen Kohler, Klaus Landfried (Hrsg.): Handbuch Qualität in Studium und Lehre. Eva-

luation nutzen ï Akkreditierung sichern ï Profil schärfen. Berlin 2004, ISBN 3-8183-0207-3  
¶ Georg Bollenbeck (Hrsg.): Der Bologna-Prozess und die Veränderung der Hochschullandschaft. Syn-

chron, Heidelberg 2007. ISBN 978-3-939381-04-4  
¶ Christian Förster: Troja oder Bologna? Die Reform des Hochschulwesens zwischen Pfadabhängigkeit 

und Angleichung. WiP Working Paper 37, 2007, Kostenloser Download  
¶ Philipp Eckardt: Der Bologna-Prozess. Entstehung, Strukturen und Ziele der europäischen Hochschul-

reformpolitik. Norderstedt 2005, ISBN 3-8334-4031-7  
¶ Werner Fiedler, Eike Hebecker: Promovieren in Europa. Strukturen, Status und Perspektiven im Bo-

logna-Prozess. Budrich 2006, ISBN 3-8664-9026-7  
¶ Hans Rainer Friedrich: Neuere Entwicklungen und Perspektiven des Bologna-Prozesses. Wittenberg 

2002 (HoF-Arbeitsberichte, 4ô02), ISBN 3-9806-7016-3  
¶ Frauke Gützkow, Gunter Quaißer (Hrsg.): Jahrbuch Hochschule gestalten 2005. Denkanstöße zum Bo-

logna-Prozess. Bielefeld 2005, ISBN 3-937026-41-x  
¶ Anke Hanft, Isabel Müskens (Hrsg.): Bologna und die Folgen für die Hochschule. Wiesbaden 2005, 

ISBN 3-9370-2633-9  
¶ Hochschulrektorenkonferenz: Bologna in der Praxis. Erfahrungen aus den Hochschulen. Bertelsmann, 

Bielefeld 2008. ISBN 978-3-7639-3578-9  
¶ Kertz-Welzel, Alexandra: Motivation zur Weiterbildung: Master- und Bachelor-Abschlüsse in den USA, 

in: Diskussion Musikpädagogik 29 (2006), S. 33ï35.  
¶ Michael Leszczensky, Andrä Wolter (Hrsg.): Der Bologna-Prozess im Spiegel der HIS-

Hochschulforschung. Hannover 2005, Kostenloser Download  
¶ Franziska Muche: Opening up to the Wider World. Bonn 2005, ISBN 3-9323-0667-8  
¶ Alexander-Kenneth Nagel: Der Bologna-Prozess als Politiknetzwerk. Akteure, Beziehungen, Perspekti-

ven. Wiesbaden 2006, ISBN 3-8350-6046-5  
¶ Stefanie Schwarz-Hahn, Meike Rehburg: BACHELOR und MASTER in Deutschland. Empirische Be-

funde zur Studienstrukturreform. Münster [u.a.] 2004, ISBN 3-8309-1370-2  
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http://de.wikipedia.org/wiki/Bologna-Prozess#cite_ref-6#cite_ref-6
http://www.uni-oldenburg.de/philosophie/download/Studienreform.pdf
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http://www.sueddeutsche.de/jobkarriere/643/312557/text/?page=4
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http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3825870774
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3818302073
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783939381044
http://www.wip-online.org/WiP-Papers.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3833440317
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3866490267
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3980670163
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/393702641X
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3937026339
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochschulrektorenkonferenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783763935789
http://www.his.de/Service/Publikationen/Kia/pdf/Kia/kia200506.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3932306678
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3835060465
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¶ Thomas Walter: Der Bologna-Prozess. Ein Wendepunkt europäischer Hochschulpolitik? Wiesbaden 
2006, ISBN 3-531-15322-6  

¶ Konrad Paul Liessmann: Theorie der Unbildung. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2006, ISBN 978-3-492-
25220-1, S. 104 - 123  

 

Weblinks zur Bologna-Reform 
Internationale Bologna-Seiten 

¶ Homepage des Bologna-Sekretariats für die Ministerkonferenz in Leuven/Louvain-La-Neuve 2009  
¶ Homepage des (ehem.) Bologna-Sekretariats für die Ministerkonferenz in London 2007  
¶ Homepage des (ehem.) Bologna-Sekretariats für die Ministerkonferenz in Bergen 2005  
¶ Homepage des (ehem.) Bologna-Sekretariats für die Ministerkonferenz in Berlin 2003  
¶ EU-Kommission zum Bologna-Prozess  
¶ Informationen Education in Europe  
¶ European University Association ï europäische Vertretung der Hochschulen  
¶ European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) ï Europäische Qualitätssi-

cherungsagentur  
¶ ENIC-NARIC Netzwerk ï Definiert Regeln für die Anerkennung akademischer Qualifikationen in Euro-

pa  
¶ "Bologna with student eyes (2007)" (PDF) ï Broschüre des europäischen Studierendendachverbands 

ESIB  
¶ Bologna-Reader des deutschen Bundesbildungsministeriums  

 

Deutsche Bologna-Seiten 
¶ Der Bologna-Prozess ï Information des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Berlin  
¶ Servicestelle Bologna der Deutschen Hochschulrektorenkonferenz (HRK)  
¶ Informationen zum Bologna-Prozess ï Deutscher Bildungsserver  
¶ Kultusministerkonferenz zu Bologna-Prozess  
¶ IABInfoSpezial zum Thema "Bachelor und Master auf dem Arbeitsmarkt" mit Veröffentlichungen, For-

schungsprojekten, Institutionen und weiterführenden Links  
¶ Bologna ï Bildungshauptstadt Europas  
¶ Bologna-Prozess: Brauchen wir eine europäische Hochschulpolitik? - Euros du Village  
¶ EUA Bologna Handbook  
¶ [2] - Ländergemeinsame Strukturvorgaben Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen 

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10. Oktober 2003 i.d.F. vom 22. September 2005)  
¶ [3] - Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen und die Modularisierung von 

Studiengängen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15. September 2000 i.d.F. vom 22. Okto-
ber 2004)  

Kritische Weblinks 
¶ Allgemein (Bildungsserver)  
¶ Ein teutscher Baccalaureus (Artikel in der FAZ)  
¶ Bologna und die Folgen (mit historischem Abriss der Entwicklung der akademischen Grade) von Karl-

Otto Edel (FH Brandenburg)  
¶ Universitäre Monokultur verordnet (Karl-Otto Edel)  
¶ Ausländische Erfahrungen mit der Studienstrukturreform  
¶ Bologna-Prozess und Eliteuniversitäten (österreichische Sicht)  
¶ Fantasielos und verschult - Die verwaltete Bildung, Konstantin Sakkas, SWR 2, 29.4.2007  
¶ Reader zur Kritik am Bachelorsystem (Göttingen 2008)  
¶ Stellungnahme des fzs zur 3. Bologna-Folgekonferenz in Bergen im Mai 2005  
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http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783492252201
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783492252201
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http://www.bologna-bergen2005.no/
http://www.bologna-berlin2003.de/de/
http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_de.html
http://europa.eu.int/comm/education/index_de.html
http://www.eua.be/eua/en/policy_bologna.jspx
http://www.enqa.net/
http://www.enic-naric.net/
http://www.esib.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=583&Itemid=263
http://de.wikipedia.org/wiki/ESIB
http://www.uni-mainz.de/studlehr/dateien/Bologna_Reader_gesamt.pdf
http://www.bmbf.de/de/3336.php
http://www.hrk-bologna.de/
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=1824
http://www.kmk.org/hschule/schwerp.htm#erprob
http://www.iab.de/asp/info/dokSelect.asp?pkyDokSelect=14&show=Lit
http://www.iab.de/asp/info/dokSelect.asp?pkyDokSelect=14&show=Lit
http://www.bildung-news.com/news/bildung/bologna-%e2%80%93-bildungshauptstadt-europas/
http://www.eurosduvillage.com/770-BOLOGNA-PROZESS-Brauchen-wir?lang=de/
http://www.bologna-handbook.com/
http://www.kmk.org/doc/beschl/BS_050922_LaendergemeinsameStrukturvorgaben.pdf
http://www.kmk.org/doc/beschl/1912-3_Leistungspunktsysteme.pdf
http://www.forumbildung.de/templates/imfokus_inhalt.php?artid=493
http://opus.kobv.de/fhbrb/volltexte/2006/3/pdf/Edel_FAZ_F0602231.006.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Allgemeine_Zeitung
http://ids.hof.uni-halle.de/documents/t1227.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Karl-Otto_Edel
http://de.wikipedia.org/wiki/Karl-Otto_Edel
http://de.wikipedia.org/wiki/Fachhochschule_Brandenburg
http://opus.kobv.de/fhbrb/volltexte/2008/54/pdf/Bologna_Prozess_INFOCUS3_2008.pdf
http://www.vds-ev-berlin.de/dokumente/erfahrungen_ausland.pdf
http://www-gewi.uni-graz.at/staff/walter/Texte/Bologna.pdf
http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/-/id=660374/nid=660374/did=2034020/wkqfvu/index.html
http://de.wikipedia.org/wiki/SWR_2
http://fsr.blogsport.de/images/Bareadernew.pdf
http://www.fzs.de/aktuelles/positionen/991.html
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¶ Von Bologna nach Berlin von Heiner Fechner, Seite 22 ff.  
¶ Die Wüste wächst - Über die Selbstzerstörung der deutschen Universität  

 

9.4 Anhang Psychotherapieausbildungen in Australien 

 
 

Government Accredited Higher Education Training Providers of Counselling and Psychotherapy 
Graduate and Postgraduate Courses Institution Offered in Qualification Level 
Australian Centre for Integrative Studies NSW Masters Degree in Transactional Analysis Psychotherapy (with 
UNSW ï University of South Wales) Postgraduate 
Australian Centre for Psychoanalysis VIC Master of Psychoanalysis (with Victoria University) Postgraduate 
Australian College of Applied Psychology NSW Bachelor of Applied Social Science (Counselling) Undergradu-
ate 
Australian Institute for Relationship Studies NSW Graduate Certificate in Mediation Postgraduate 
Australian Institute for Relationship Studies NSW Graduate Diploma of Systemic Therapy Postgraduate 
Australian Institute for Relationship Studies NSW Master of Couple and Family Therapy (in conjunction UNSW 
Postgraduate 
Cairnmillar Institute VIC Graduate Certificate of Counselling and Psychotherapy Postgraduate 
Cairnmillar Institute VIC Graduate Diploma of Counselling and Psychotherapy Postgraduate 
Cairnmillar Institute VIC Graduate Diploma of Psychotherapy Postgraduate 
Cairnmillar Institute VIC Master of Psychotherapy Postgraduate 
Churchill Clinic WA Graduate Diploma of Analytic Psychotherapy Postgraduate 
Churchill Clinic WA Graduate Diploma of Analytic Counselling Postgraduate 
Gestalt Therapy Brisbane (GTB) QLD Graduate Diploma in Gestalt Theory and Methods Postgraduate 
Gestalt Therapy Brisbane (GTB) QLD Master of Gestalt Therapy Postgraduate 
Gestalt Practitioners Training Sydney (GPTS) NSW Diploma of Gestalt Therapy 
Gestalt Therapy Australia (GTA) VIC Introductory Certificate of Gestalt Therapy Undergraduate 
Gestalt Therapy Australia (GTA) VIC Advanced Diploma of Gestalt Therapy Undergraduate 
Institute for Emotionally Focused Therapy NSW Graduate Diploma in Emotionally Focused Therapy Post-
graduate 
Institute for Emotionally Focused Therapy NSW Graduate Certificate in Emotionally Focused Counselling 
Postgraduate 
Applied Psychotherapy NSW Graduate Diploma in Counselling and Psychotherapy Postgraduate 
Jansen Newman Institute of Counselling and 
Applied Psychotherapy NSW Master of Applied Psychotherapy (with UTS) Postgraduate 
Creative Arts Therapy (MIECAT) QLD, VIC Graduate Certificate in Experiential Arts Therapy Postgraduate 
Melbourne Institute for Experiential and 
Creative Arts Therapy (MIECAT) QLD, VIC Graduate Diploma in Experiential Arts Therapy Postgraduate 
Melbourne Institute for Experiential and Creative Arts Therapy (MIECAT) QLD, VIC Master of Arts by Re-
search Postgraduate 
Melbourne Institute for Experiential and Creative Arts Therapy (MIECAT) QLD, VIC Master of Arts by Supervi-
sion Postgraduate 
Melbourne Institute for Experiential and Creative Arts Therapy (MIECAT) QLD, VIC Professional Doctorate 
Postgraduate 
Northern Rivers Gestalt Institute QLD Graduate Diploma of Gestalt Therapy Postgraduate 
Relationships Australia - Victoria VIC Master of Couple and Relationship Counselling Postgraduate 
Sydney College of Divinity NSW Master of Arts (Counselling) Postgraduate 
Tabor Adelaide SA Associate Degree in Counselling 
Tabor Adelaide SA Bachelor of Arts in Counselling & Theology Undergraduate 
Tabor Adelaide SA Graduate Certificate in Counselling Postgraduate 
24 other Accredited Higher Education Institutions offer Courses in Counselling & Psychotherapy 
 

http://www.raabe.de/duzspec_bologna.pdf
http://www.nachdenkseiten.de/?p=3031
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9.4.1 MA in Integrative Child Psychotherapy 

 
Attendance & duration 
Part-time (day): three years one day a week (Tues) plus a few weekend days for first two years and then once 
a month for the last year.  
 
Start dates 
October  
 
Tuition Fees 
Please contact the Institute for Arts in Therapy & Education  
 

Location 
The Institute for Arts in Therapy & Education  
2-18 Britannia Row  
London N1 8PA 
 

Course leaflet available 
Yes, from the Institute  
Admissions Office  
Tel: 020 7704 2534  
Fax: 020 7704 0171  
Email: info@artspsychotherapy.org 

 
Faculty 
Life Sciences  
 
 
 

Further information 
Course leader  
Pat Bryant (for academic enquiries) (Tuesdays only)  
Tel: 020 7704 2534  
Fax: 020 7704 0171  
Email: info@artspsychotherapy.org 

Application forms and fees information should be obtained directly from The Institute for Arts in Therapy & 
Education as above 

Aims of the course 

We aim to offer a contemporary course relevant to a career in Integrative Child Psychotherapy through a thor-
ough synthesis of clinical, academic, personal and professional development. This includes:  

¶ preparing you to be able to work therapeutically with the highest of ethical standards, with children in a 
variety of health, education, social services and private sector contexts  

¶ providing opportunities to explore and examine how to prevent troubled children from spoiling their 
lives through unprocessed feelings and emotional and behavioural difficulties  

¶ enabling you to acquire the ability to integrate theoretical concepts with practical skills leading to effec-
tive application of core competencies in clinical practice  

http://www.artspsychotherapy.org/
http://www.artspsychotherapy.org/
http://www.artspsychotherapy.org/
http://www.artspsychotherapy.org/
http://www.londonmet.ac.uk/howtoapply
mailto:info@artspsychotherapy.org
http://www.londonmet.ac.uk/depts/dops/
mailto:info@artspsychotherapy.org
http://www.artspsychotherapy.org/
http://www.artspsychotherapy.org/
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¶ enabling you to develop clinical skills to be able to assess the emotional needs of child clients and to 
respond to these effectively  

¶ enabling you to help children process their feelings in such a way that empowers them to form mean-
ingful and enriching connections with self and others  

¶ ensuring that you have acquired the reflective and evaluative skills necessary to monitor and appraise 
effectively your clinical work with children  

In achieving these aims you will be taught an in depth theory and practice of Integrative Child Psychotherapy. 
You will therefore be enabled to engage with children; to provide accurate empathy, and to work effectively 
with any feelings which are transferred on to them. Emphasis throughout the course is on the synthesis of 
knowledge and experience and the relationship of theory and practice.  

Entry requirements 

A first degree from a British university or equivalent, a qualification in a helping profession or in education, or a 
minimum of five years' professional experience in therapy or related or relevant field with the proven academic 
ability to work at Masters level standard. Candidates should also hold the Certificate in The Therapeutic and 
Educational Application of the Arts from The Institute, or an equivalent qualification from a recognised psycho-
therapy training college, and should have completed of at least one year's in-depth personal psychotherapy. In 
addition, we ask that applicants have at least one year's experience of working with children in a responsible 
role. There is a minimum age of 25, and candidates will be assessed through a written application, through 
attendance at one of the Institute's taster days, assessment in two therapeutic workshops and interview(s). 
Before working with children all candidates will also undergo a police check. 

Course structure 
The modules include: 

¶ Clinical Skills  
¶ Principles in Child Therapeutic Practice, Ethics and Child Protection  
¶ Image Metaphor and Inner World through Clinical Work in Child Psychotherapy  
¶ Psychotherapeutic Concepts: The Understanding of Babyhood and Childhood Experience  
¶ Parent Infant Interaction-Neurobiology, Observation and Research  
¶ Child Psychiatry and Child Mental Health  
¶ Preparation for Professional Practice (Dissertation, Case Study and Research module)  

Assessment 

The assessment items include case presentations, clinical seminars, a parent-child interaction log (baby-
parent observation), a dissertation with a case study of clinical work with children, a taped transcript of therapy 
sessions with children and examinations. 

Career opportunities 

The Institute is the only higher educational establishment in the country running a course of this kind. Success-
ful completion results in an MA from London Metropolitan University. Students are successful as Integrative 
Arts Psychotherapists in private practice, NHS Trusts, The Prison Service, Education Authorities, Social Ser-
vices, Charitable Trusts and CAMS. 

What the students say 
Read a student profile: Paul Harris  
 

http://www.londonmet.ac.uk/courses/student-profiles-db/$-page-view.cfm?uniqueID=617
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9.4.2 Psychoanalytic Psychotherapy and Social Studies 

MA/Graduate Diploma Institute of Psychotherapy and Social Studies IPSS  
 
Attendance & duration 
Part-time (eve): four years, 1 evening a week (Tues 5pm to 9.15pm), 30 weeks plus six Saturdays per years 
(12pm to 3.30pm) plus from Year 2, supervision 1hr per week (for 36 weeks per year) and clinical hours with 
clients (ongoing)  
 
PLEASE NOTE There is no official closing date for this course, but you are advised to apply as early as possi-
ble as we will only consider your application if there are places available on the course.  

Start Dates Oct  Feb 

Full-time  N  N 

Part-time (day)  N  N  

Part-time (eve)  Y  N  

 
Tuition fees* 
Please check with IPSS  
* Tuition fees are subject to change, please check with Admissions  
 
Location 
Avenue House,  
17 East Avenue,  
Finchley 
 
Course leaflet available 
Yes, from the Admissions Office 
Tel: 020 7284 4762 (answerphone)  
Email: ipss-psychotherapy.org or  
Training@ipss-psychotherapy.org 
 
Faculty 
Life Sciences  
 
Further information 
IPSS Admissions Officer as above or Admissions Office 
Tel: 020 7133 4202  
Fax: 020 7133 2677  
Email: admissions@londonmet.ac.uk  
 
Aims of the course 
This clinical course leads to independent practitioner status as a psychoanalytic psychotherapist. It offers 
trainees the clinical and theoretical experience needed to develop their own understanding of and competency 
in psychoanalytic practice embedded within the social context. Clinical supervision is included in the fee struc-
ture. Successful completion of the course leads to a London Metropolitan University MA/IPSS Diploma and 
entitles graduates to be entered into the United Kingdom Council for Psychotherapy (UKCP) register of Psy-
chotherapists. The IPSS offers a referral service that can provide referrals to trainees.  
 
Entry requirements 

A university degree or equivalent, plus experience in the field (this can be arranged through clinical place-
ments). In addition, candidates must have a minimum of one year of twice weekly psychoanalytic psychother-

http://www.ipss-psychotherapy.org/
http://www.londonmet.ac.uk/how-to-apply/howtoapply_home.cfm
http://www.londonmet.ac.uk/howtoapply
http://www.ipss-psychotherapy.org/
mailto:Training@ipss-psychotherapy.org?subject=Psychoanalytic%20Psychotherapy%20and%20Social%20Studies%20%E2%80%93%20London%20Metropolitan%20University
http://www.londonmet.ac.uk/depts/dops/
http://www.ipss-psychotherapy.org/
http://www.londonmet.ac.uk/howtoapply
mailto:admissions@londonmet.ac.uk
http://www.psychotherapy.org.uk/
http://www.psychotherapy.org.uk/
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apy, be able to demonstrate personal maturity, flexibility and stability, have competence in English. If a candi-
date is considered suitable in all other aspects, one of the requirements may be amended slightly. IPSS wel-
comes applicants from all minorities. The course building is wheelchair accessible. 

Course structure 

This modular course consists of eight modules which all aim to integrate the theory and practice of psychoana-
lytic psychotherapy. The modules are: 

¶ Psychoanalytic Theory (three modules)  
¶ Clinical Seminar (one module)  
¶ Social Critique (two modules)  
¶ Clinical Module (two modules) 

The Clinical Module includes supervision, your own clinical work with training clients, presentation of a case 
study and dissertation, and a compulsory dissertation seminar to help you complete the dissertation. The 
Clinical Module also includes attendance at a Saturday Forum, which is where successfully passed disserta-
tions are presented to the membership of IPSS. 

Assessment 

Assessment is by essay, oral presentation, annual supervisor reports, written and oral presentation of case 
study and dissertation (these are assessed by a minimum of two staff members). 

Psychotherapy is an expanding field, and graduates either find careers in private practice or in a variety of vol-
untary and public organisations. 

http://www.ipss-psychotherapy.org/
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9.4.3 MA in Integrative Arts Psychotherapy 

 
Attendance & duration 
Part-time (day): three years one day a week (Mon) plus a few weekend days for first two years and then once 
a month for the last year.  

 
Start date 
October  
 
PLEASE NOTE There is no official closing date for this course, but you are advised to apply as early as pos-
sible as we will only consider your application if there are places available on the course.  

 
Tuition Fees 
Please contact the Institute for Arts in Therapy & Education  

 
Location 
The Institute for Arts in Therapy & Education  
2-18 Britannia Row  
London N1 8PA 

 
Faculty 
Life Sciences  

 
Course leaflet available 
Yes, from the Institute 
Admissions Office  
Tel: 020 7704 2534  
Fax: 020 7704 0171  
Email: info@artspsychotherapy.org 
 

Further information 
Course leader  
Jocelyne Samuels (for academic enquiries)  
Tel: 020 7704 2534  
Fax: 020 7704 0171  
Email: info@artspsychotherapy.org 

Application forms and fees information should be obtained directly from The Institute for Arts in Therapy & 
Education as above 

Aims of the course 

We aim to offer a contemporary course relevant to a career in Integrative Arts Psychotherapy through a thor-
ough synthesis of clinical, academic, personal, creative and professional development. This includes:  

¶ preparing you to be able to work professionally and ethically in a variety of health, education, social 
services and private sector contexts  

¶ enabling you to gain a thorough comprehension of the inter-relationship between creative and psycho-
therapeutic processes  

http://www.artspsychotherapy.org/
http://www.artspsychotherapy.org/
http://www.londonmet.ac.uk/depts/dops/
http://www.artspsychotherapy.org/
http://www.londonmet.ac.uk/howtoapply
mailto:info@artspsychotherapy.org
mailto:info@artspsychotherapy.org
http://www.artspsychotherapy.org/
http://www.artspsychotherapy.org/
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¶ developing an in-depth understanding of the role of the arts in the psychological health of the individual 
and society  

¶ enabling you to acquire the ability to integrate theoretical concepts with practical skills leading to effec-
tive application of core competencies in clinical practice  

¶ preparing you to be able to assess and diagnose a range of presenting issues and respond therapeuti-
cally to the needs of different clients  

¶ ensuring you have acquired the reflective and evaluative skills necessary to monitor and appraise clini-
cal work efficiently  

Entry requirements 

Candidates must hold a first degree from a British university or its equivalent, a qualification in a helping pro-
fession or in education, or a minimum of five years' professional experience in therapy or a related field with 
the proven academic ability to work at Masters level standard. In addition, candidates should possess the Cer-
tificate in The Therapeutic and Educational Application of the Arts from The Institute, or an equivalent qualifi-
cation from an alternative, recognised psychotherapy training college, and have completed at least one year's 
in depth personal psychotherapy. Applicants must in addition possess various capacities and abilities (contact 
the Institute for further information), and must be over 25. Candidates will be assessed through a written appli-
cation, through attendance at one of the Institute's taster days and two interviews. 

Course structure 
The modules include: 

¶ The Fundamentals in The Theory and Practice of IAP (Transcript)  
¶ Clinical Skills in IAP (Exam)  
¶ The Therapeutic Relationship (Essay)  
¶ Psychotherapeutic Concepts for Understanding Human Experience (Case Presentation, Assessed Fa-

cilitation)  
¶ The Artistic Experience and Emotion with Reference to Psychotherapy (Arts Performance)  
¶ Reflection and Analysis of Artistic Experience (Essay)  
¶ Preparation for Professional Practice (Dissertation and Research module)  

Assessment 

All items of assessment throughout the course are designed to facilitate the development of transferable skills. 
These include the following: 

Year One 

¶ Essay  
¶ Arts Performance and Analysis  
¶ Facilitation and Viva  
¶ Transcript and Evaluation  

Year Two 

¶ Case Presentation  
¶ Essay  
¶ Clinical Exam and Viva  

Year Three 

¶ Dissertation/Case Study  
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Career opportunities 

The Institute is the only higher educational establishment in the country running a course of this kind. Success-
ful completion results in an MA from London Metropolitan University. This is a highly favourable position for 
students. Students are successful as Integrative Arts Psychotherapists in private practice, NHS Trusts, The 
Prison Service, Education Authorities, Social Services, Charitable Trusts and CAMHS. 
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9.4.4 MA in Gestalt Therapy Theory Studies 

 
Attendance & duration 

Part-time (eve): 3 years; one evening a week (Tuesday or Wednesday depending on year), plus five week-
ends and one 5-day residential per year.  

PLEASE NOTE There is no official closing date for this course, but you are advised to apply as early as possi-
ble as we will only consider your application if there are places available on the course.  

 

Start Dates Sept Feb 

Part-time (day)  N  N  

Part-time (eve)  Y  N  

 
Tuition fees* 
Refer to Gestalt Centre  

 
Location 
London Gestalt Centre  
62 Paul Street  
EC2A 4NA 

 
Faculty 
Life Sciences  
 

Course leaflet available 
Yes, from the Gestalt Centre 
Tel: 020 7613 4480  
Fax: 020 7613 4737  
Email: mail@gestaltcentre.co.uk  
www.gestaltcentre.co.uk  
Course information and online application available  
 

Further information 
Jacqueline Wearn, Centre Manager 
Tel: 020 7613 4480  
Fax: 020 7613 4737  
Email: mail@gestaltcentre.co.uk 
For an application form and fees information, please contact the  
Gestalt Centre directly 
 

Aims of the course 
This course is designed for those who wish to study the theory and practice of Gestalt Therapy, both those 
intending to gain a professional qualification in Gestalt psychotherapy, and those who wish to incorporate the 
Gestalt approach into their personal and work lives. It will be of interest to graduates in psychology, counsel-
ling and counselling psychology, social work, nursing, and allied disciplines. The course is recognised by the 
United Kingdom Council for Psychotherapy, and leads to professional registration as a psychotherapist. The 
course integrates theoretical, professional and personal development learning. 
 

Entry requirements 

http://www.gestaltcentre.co.uk/
http://www.londonmet.ac.uk/depts/dops/
http://www.gestaltcentre.co.uk/
mailto:mail@gestaltcentre.co.uk
http://www.gestaltcentre.co.uk/
mailto:mail@gestaltcentre.co.uk
http://www.gestaltcentre.co.uk/
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Applicants will: 

¶ Possess an Honours degree or equivalent  
¶ Possess a professional qualification, in the fields of mental health, social work (including the criminal 

justice system), counselling, health or education; or have worked in a professional capacity in one of 
those fields.  

¶ Have a level of maturity. 

The Gestalt Centre is committed to broadening access to the profession of psychotherapy, and welcomes ap-
plications from people who do not meet the above criteria. Where this is the case, entry will be considered fol-
lowing the principles of Approval of Prior Experience and Learning, (APEL). 

In addition, applicants must demonstrate the personal qualities and attributes necessary for training in psycho-
therapy. 

These include: 

¶ A high level of communication skills, both oral and written  
¶ Well-developed interpersonal skills  
¶ An ability to cope in stressful situations  
¶ The capacity and openness for personal exploration  

The ability to respond appropriately to feedback 

¶ Capacity to learn in a group situation  
¶ A personal support base  

Course structure 
The course consists of four modules. All modules are core. 

¶ Intermediate Gestalt Therapy Theory  
¶ Foundations of Gestalt Therapy Practice  
¶ Contemporary Gestalt Therapy Theory: a Comparative Approach  
¶ Portfolio Dissertation  

Assessment 

Assessment is by a range of methods including essays, class presentations, individual and group case studies 
and self-reflective essays. 

Career opportunities 

Graduates of this MA are eligible for entry onto the Gestalt Centre Practitioner Diploma, which results in UKCP 
registration as an accredited psychotherapist in both group and individual work. 

http://www.gestaltcentre.co.uk/
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9.5 Ausbildungswege zur Psychotherapie 

Quelle Stellungnahme des Schweizer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten Verband und 
Schweizer Charta für Psychotherapie. (SP-Bildungskommission 8.6.2010 von Franz N. Brander u. Peter 
Schulthess 
 

II. Ausbildungswege zur Psychotherapie
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MAS = Master of Advanced Studies / MSc = Master of Science / ECTS = European Credit Transfer System

Ethik
Epistemologie
Juristische Kenntnisse
Philosophische Kenntnisse
Religionswissenschaftliche Kenntnisse
Anthropologische Grundlagen

Entwicklungspsychologie
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Krankheitstheorien
Psychotherapierichtungen
Psychodiagnostik

Psychopathologie
Psychiatrie
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